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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 4 Artikel 4 
Änderung des ABBAG-Gesetzes Änderung des ABBAG-Gesetzes 

§ 2. (1) – (2) … § 2. (1) – (2) … 
 1.-3. …  1.-3. … 
 4. die Erbringung von Dienstleistungen, die für eine bestmögliche 

Verwertung des Vermögens und die Liquidation einer Abbaugesellschaft 
erforderlich oder zur Wahrung der in § 1 FinStaG genannten öffentlichen 
Interessen geboten sind und 

 4. die Erbringung von Dienstleistungen und das Ergreifen von Maßnahmen, 
die jeweils für eine bestmögliche Verwertung des Vermögens und die 
Liquidation einer Abbaugesellschaft erforderlich oder zur Wahrung der 
in § 1 FinStaG genannten öffentlichen Interessen geboten sind und 

 5.- 6. …  5.- 6. … 
(3) – (5) …  (3) – (5) …  

 (6) Das Bankwesengesetz – BWG, BGBl. Nr. 532/1993, das 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – WAG 2018, BGBl. I Nr. XX/201X, und die 
Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994, sind für die 
Erbringung von Dienstleistungen und das Ergreifen von Maßnahmen gemäß 
Abs. 2 sowie für den Abschluss damit im Zusammenhang stehender Hilfsgeschäfte 
der ABBAG nicht anzuwenden. Die ABBAG hat § 38 BWG mit der Maßgabe 
einzuhalten, dass § 38 Abs. 1 2. Satz BWG auch für Geheimnisse gilt, die 
aufgrund von Auskunftspflichten gemäß diesem Bundesgesetz und gemäß FinStaG 
dem Bund bekannt zu geben sind. Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-
GwG, BGBl. I Nr. 118/2016 ist anzuwenden. 

 Übergangsbestimmung 
 § 5a. Bis zum Inkrafttreten Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 – WAG 2018, 

BGBl. I Nr. XX/201X, ist das Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 – WAG 2007, 
BGBl. I Nr. 60/2007, für die Erbringung von Dienstleistungen und das Ergreifen 
von Maßnahmen gemäß Abs. 2 sowie für den Abschluss damit im Zusammenhang 
stehender Hilfsgeschäfte der ABBAG nicht anzuwenden. 
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Artikel 5 Artikel 5 
Änderung des Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetzes Änderung des Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetzes 

§ 73. (1) – (3) … § 73. (1) – (3) … 
(4) Werden die Wertpapiere eines Unternehmens, das seinen eingetragenen 

Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 
EWR-Vertragsstaat hat, auf einem geregelten Markt gemäß § 1 Abs. 2 
Börsegesetz 1989 (BörseG), BGBl Nr. 555/1989, in Österreich gehandelt, dürfen 
dem Abschlussprüfer oder der Prüfungsgesellschaft, der oder die die Prüfung des 
Jahresabschlusses oder des konsolidierten Abschlusses dieses Unternehmens 
durchführt, in Bezug auf Registrierung, Qualitätssicherung, Prüfungsstandards, 
Berufsgrundsätze und Unabhängigkeit keine zusätzlichen Anforderungen 
auferlegt werden. 

(4) Werden die Wertpapiere eines Unternehmens, das seinen eingetragenen 
Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 
EWR-Vertragsstaat hat, auf einem geregelten Markt gemäß § 1 Z 2 
Börsegesetz 2018 (BörseG 2018), BGBl Nr. xxx/2017, in Österreich gehandelt, 
dürfen dem Abschlussprüfer oder der Prüfungsgesellschaft, der oder die die 
Prüfung des Jahresabschlusses oder des konsolidierten Abschlusses dieses 
Unternehmens durchführt, in Bezug auf Registrierung, Qualitätssicherung, 
Prüfungsstandards, Berufsgrundsätze und Unabhängigkeit keine zusätzlichen 
Anforderungen auferlegt werden. 

(5) … (5) … 
§ 75. (1) Abschlussprüfer aus Drittstaaten sind verpflichtet, sich nach den 

Bestimmungen des § 52 und § 53 registrieren zu lassen, wenn sie beabsichtigen, 
den Bestätigungsvermerk für einen gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss 
oder konsolidierten Abschluss eines Unternehmens mit Sitz außerhalb der 
Europäischen Union oder dem EWR, dessen übertragbare Wertpapiere oder 
andere von ihm ausgegebene Wertpapiere auf einem geregelten Markt im Sinne 
des § 1 Abs. 2 BörseG, in Österreich zum Handel zugelassen sind, zu erteilen, es 
sei denn, das Unternehmen gibt ausschließlich Schuldtitel aus, die eines der 
folgenden Merkmale aufweisen: 

§ 75. (1) Abschlussprüfer aus Drittstaaten sind verpflichtet, sich nach den 
Bestimmungen des § 52 und § 53 registrieren zu lassen, wenn sie beabsichtigen, 
den Bestätigungsvermerk für einen gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss 
oder konsolidierten Abschluss eines Unternehmens mit Sitz außerhalb der 
Europäischen Union oder dem EWR, dessen übertragbare Wertpapiere oder 
andere von ihm ausgegebene Wertpapiere auf einem geregelten Markt im Sinne 
des § 1 Z 2 BörseG 2018, in Österreich zum Handel zugelassen sind, zu erteilen, 
es sei denn, das Unternehmen gibt ausschließlich Schuldtitel aus, die eines der 
folgenden Merkmale aufweisen: 

 1. – 2. …  1. – 2. … 
(2) Kein Erfordernis der Registrierung im öffentlichen Register gemäß § 52 

und § 53 besteht für Abschlussprüfer, die Bestätigungsvermerke für 
Jahresabschlüsse oder Konzernabschlüsse von Emittenten gemäß § 90 Abs. 1 Z 2 
BörseG erteilen. 

(2) Kein Erfordernis der Registrierung im öffentlichen Register gemäß § 52 
und § 53 besteht für Abschlussprüfer, die Bestätigungsvermerke für 
Jahresabschlüsse oder Konzernabschlüsse von Emittenten gemäß § 129 Abs. 1 
Z 2 BörseG 2018 erteilen. 

(3) – (10) … (3) – (10) … 
§ 76. (1) Prüfungsgesellschaften aus Drittstaaten sind verpflichtet, sich nach 

den Bestimmungen des § 52 und § 54 registrieren zu lassen, wenn sie 
beabsichtigen, den Bestätigungsvermerk für einen gesetzlich vorgeschriebenen 
Jahresabschluss oder konsolidierten Abschluss einer Gesellschaft mit Sitz 

§ 76. (1) Prüfungsgesellschaften aus Drittstaaten sind verpflichtet, sich nach 
den Bestimmungen des § 52 und § 54 registrieren zu lassen, wenn sie 
beabsichtigen, den Bestätigungsvermerk für einen gesetzlich vorgeschriebenen 
Jahresabschluss oder konsolidierten Abschluss einer Gesellschaft mit Sitz 
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außerhalb der Europäischen Union oder dem EWR, deren übertragbare 
Wertpapiere oder andere von ihr ausgegebene Wertpapiere auf einem geregelten 
Markt im Sinne des § 1 Abs. 2 BörseG in Österreich zum Handel zugelassen sind, 
zu erteilen, es sei denn, das Unternehmen gibt ausschließlich Schuldtitel aus, die 
eines der folgenden Merkmale aufweisen: 

außerhalb der Europäischen Union oder dem EWR, deren übertragbare 
Wertpapiere oder andere von ihr ausgegebene Wertpapiere auf einem geregelten 
Markt im Sinne des § 1 Z 2 BörseG 2018 in Österreich zum Handel zugelassen 
sind, zu erteilen, es sei denn, das Unternehmen gibt ausschließlich Schuldtitel 
aus, die eines der folgenden Merkmale aufweisen: 

 1. – 2. …  1. – 2. … 
(2) Kein Erfordernis der Registrierung im öffentlichen Register gemäß § 52 

und § 54 besteht für Prüfungsgesellschaften, die Bestätigungsvermerke für 
Jahresabschlüsse oder Konzernabschlüsse von Emittenten gemäß § 90 Abs. 1 Z 2 
BörseG erteilen. 

(2) Kein Erfordernis der Registrierung im öffentlichen Register gemäß § 52 
und § 54 besteht für Prüfungsgesellschaften, die Bestätigungsvermerke für 
Jahresabschlüsse oder Konzernabschlüsse von Emittenten gemäß § 129 Abs. 1 
Z 2 BörseG 2018 erteilen. 

(3) – (10) … (3) – (10) … 
§ 79. (1) … § 79. (1) … 

 1. – 4. …  1. – 4. … 
 5. die Nichtanwendung der Bestimmungen der Verordnung (EU) 

Nr. 537/2014 betreffend die Aufsicht und Qualitätssicherung, soweit 
Unternehmen im Sinne des Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 nicht an einem geregelten Markt im Sinne des § 1 Abs. 2 
BörseG zugelassen sind. 

 5. die Nichtanwendung der Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 betreffend die Aufsicht und Qualitätssicherung, soweit 
Unternehmen im Sinne des Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 nicht an einem geregelten Markt im Sinne des § 1 Z 2 
BörseG 2018 zugelassen sind. 

(2) – (3) … (2) – (3) … 
§ 85. … § 85. (1) … 

 (2) § 73 Abs. 4, § 75 Abs. 1 und 2, § 76 Abs. 1 und 2 und § 79 Abs. 1 Z 5 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 
in Kraft. 

Artikel 6 Artikel 6 
Änderung des Aktiengesetzes Änderung des Aktiengesetzes 

§ 3. Eine Aktiengesellschaft ist börsenotiert, wenn Aktien der Gesellschaft 
zum Handel an einer anerkannten Börse gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 72 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute 
und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012, 
ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, zuletzt geändert durch die Delegierte 
Verordnung (EU) 2015/62, ABl. Nr. L 11 vom 17.01.2015 S. 37, oder einem 
gleichwertigen Markt mit Sitz in einem Drittland zugelassen sind. 

§ 3. Eine Aktiengesellschaft ist börsenotiert, wenn Aktien der Gesellschaft 
zum Handel an einer anerkannten Börse gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 72 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute 
und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012, 
ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, zuletzt geändert durch die Delegierte 
Verordnung (EU) 2015/62, ABl. Nr. L 11 vom 17.01.2015 S. 37, oder einem 
gleichwertigen Markt mit Sitz in einem Drittland zugelassen sind. Die Satzung 
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kann vorsehen, dass eine solche Börsenotierung besteht oder beabsichtigt ist. 

§ 95. (1) – (4) … § 95. (1) – (4) … 
(5) … (5) … 

 1. – 13. …  1. – 13. … 
 14. Maßnahmen, mit denen der Vorstand von einer ihm gemäß § 102 Abs. 3 

oder 4 erteilten Ermächtigung Gebrauch macht 
 14. Maßnahmen, mit denen der Vorstand von einer ihm gemäß § 102 Abs. 3 

oder 4 erteilten Ermächtigung Gebrauch macht; 
    15. der Antrag auf Zulassung von Aktien der Gesellschaft zum Handel an 

einer anerkannten Börse im Sinn des § 3 sowie der Antrag auf Widerruf 
einer solchen Zulassung. 

(6) – (7) … (6) – (7) … 
§ 107. (1) – (2) … § 107. (1) – (2) … 
(3) Eine börsenotierte Gesellschaft hat die Einberufung auch in einer Form 

bekannt zu machen, die in nicht diskriminierender Weise einen schnellen Zugang 
zu ihr gewährleistet. Die Gesellschaft muss sich dafür zumindest eines Mediums 
bedienen, bei dem davon auszugehen ist, dass es die Informationen in der 
gesamten Europäischen Union öffentlich verbreitet. Diese Erfordernisse gelten 
jedenfalls als erfüllt, wenn die Gesellschaft die Einberufung in derselben Weise 
bekannt macht, wie sie für eine vorgeschriebene Information gemäß § 86 Abs. 3 
BörseG vorgesehen ist. Diese Verpflichtung gilt nicht für eine börsenotierte 
Gesellschaft, die ausschließlich Namensaktien ausgegeben hat und die 
Einberufung gemäß Abs. 2 zweiter oder dritter Satz vornimmt. 

(3) Eine börsenotierte Gesellschaft hat die Einberufung auch in einer Form 
bekannt zu machen, die in nicht diskriminierender Weise einen schnellen Zugang 
zu ihr gewährleistet. Die Gesellschaft muss sich dafür zumindest eines Mediums 
bedienen, bei dem davon auszugehen ist, dass es die Informationen in der 
gesamten Europäischen Union öffentlich verbreitet. Diese Erfordernisse gelten 
jedenfalls als erfüllt, wenn die Gesellschaft die Einberufung in derselben Weise 
bekannt macht, wie sie für eine vorgeschriebene Information gemäß § 123 Abs. 4 
BörseG 2018 vorgesehen ist. Diese Verpflichtung gilt nicht für eine börsenotierte 
Gesellschaft, die ausschließlich Namensaktien ausgegeben hat und die 
Einberufung gemäß Abs. 2 zweiter oder dritter Satz vornimmt. 

(4) … (4) … 
§ 148. (1) – (2) … § 148. (1) – (2) … 

 (2a) Eine Satzungsänderung, die zur Beendigung einer Börsenotierung der 
Gesellschaft im Inland führt, darf erst zur Eintragung angemeldet werden, 
nachdem unter Hinweis auf die geplante Satzungsänderung innerhalb der letzten 
sechs Monate vor der Anmeldung oder unter Hinweis auf den gefassten Beschluss 
der Hauptversammlung (§ 146) eine Angebotsunterlage nach dem 5. Teil des 
ÜbG veröffentlicht wurde. Ein solches Angebot ist jedoch dann nicht erforderlich, 
wenn die Zulassung und der Handel der Beteiligungspapiere an zumindest einem 
geregelten Markt in einem EWR-Vertragsstaat weiterhin gewährleistet sind, an 
dem für einen Widerruf der Zulassung zum Handel an diesem Markt mit § 38 
Abs. 6 bis 8 BörseG 2018 gleichwertige Voraussetzungen gelten. 
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(3) … (3) … 
§ 221a. (1) – (3) … § 221a. (1) – (3) … 
(4) Die Zwischenbilanz (Abs. 2 Z 3) muss nicht aufgestellt werden, wenn die 

Gesellschaft seit dem letzten Jahresabschluss einen Halbjahresfinanzbericht nach 
§ 87 BörseG oder nach den vom Aufnahmemitgliedstaat gemäß Art. 5 der 
Transparenz-Richtlinie 2004/109/EG erlassenen Vorschriften veröffentlicht hat. 
In diesem Fall tritt der Halbjahresfinanzbericht bei der Vorbereitung der 
Hauptversammlung an die Stelle der Zwischenbilanz. 

(4) Die Zwischenbilanz (Abs. 2 Z 3) muss nicht aufgestellt werden, wenn die 
Gesellschaft seit dem letzten Jahresabschluss einen Halbjahresfinanzbericht nach 
§§ 125 und 126 BörseG 2018 oder nach den vom Aufnahmemitgliedstaat gemäß 
Art. 5 der Transparenz-Richtlinie 2004/109/EG erlassenen Vorschriften 
veröffentlicht hat. In diesem Fall tritt der Halbjahresfinanzbericht bei der 
Vorbereitung der Hauptversammlung an die Stelle der Zwischenbilanz. 

(5) – (6) … (5) – (6) … 
§ 225. (1) – (2) … § 225. (1) – (2) … 

 (2a) Ist die übertragende Gesellschaft im Inland börsenotiert, so darf die 
Verschmelzung erst zur Eintragung angemeldet werden, nachdem unter Hinweis 
auf die geplante Verschmelzung innerhalb der letzten sechs Monate vor der 
Anmeldung oder unter Hinweis auf die gefassten Verschmelzungsbeschlüsse eine 
Angebotsunterlage nach dem 5. Teil des ÜbG veröffentlicht wurde. Ein solches 
Angebot ist jedoch dann nicht erforderlich, wenn für die zu gewährenden 
Beteiligungspapiere der übernehmenden Gesellschaft die Zulassung und der 
Handel an zumindest einem geregelten Markt in einem EWR-Vertragsstaat 
gewährleistet sind, an dem für einen Widerruf der Zulassung zum Handel an 
diesem Markt mit § 38 Abs. 6 bis 8 BörseG 2018 gleichwertige Voraussetzungen 
gelten. 

(3) … (3) … 
§ 240. (1) – (2) … § 240. (1) – (2) … 

 (3) Ist die übertragende Aktiengesellschaft im Inland börsenotiert, so darf 
die Umwandlung erst zur Eintragung angemeldet werden, nachdem unter 
Hinweis auf die geplante Umwandlung innerhalb der letzten sechs Monate vor 
der Anmeldung oder unter Hinweis auf den gefassten Umwandlungsbeschluss 
eine Angebotsunterlage nach dem 5. Teil des ÜbG veröffentlicht wurde. 

§ 262. (1) – (36) … § 262. (1) – (36) … 
 (37) § 3, § 95 Abs. 5, § 107 Abs. 3, § 148 Abs. 2a, § 221a Abs. 4, § 225 

Abs. 2a und § 240 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 
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Artikel 7 Artikel 7 
Änderung des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes Änderung des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes 

§ 2. (1) … § 2. (1) … 
 1. – 35. …  1. – 35. … 
 36. „Privatkunde“ ist ein Anleger gemäß § 1 Z 14 

Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 – WAG 2007 (BGBl. I Nr. 60/2007). 
 36. „Privatkunde“ ist ein Anleger gemäß § 1 Z 36 

Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – WAG 2018, BGBl. I Nr. XX/2017. 
 37. – 41. …  37. – 41. … 
 42. …  42. … 
 a) der in einem vom Vertrag über die Investitionsverpflichtung 

getrennten Dokument bestätigt, dass er sich der Risiken im 
Zusammenhang mit der beabsichtigten Investition bewusst ist und 
über unbelastete Bankguthaben und Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 6 
WAG 2007 im Wert von mehr als 500 000 Euro verfügt; 

 a) der in einem vom Vertrag über die Investitionsverpflichtung 
getrennten Dokument bestätigt, dass er sich der Risiken im 
Zusammenhang mit der beabsichtigten Investition bewusst ist und 
über unbelastete Bankguthaben und Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 7 
WAG 2018 im Wert von mehr als 500 000 Euro verfügt; 

 b) – d) …  b) – d) … 
 e) der die Investition zum Zwecke der Diversifizierung und 

Risikostreuung seiner bestehenden Vermögensveranlagung 
vornehmen wird und der AIF-Verwaltungsgesellschaft oder sofern der 
Vertrieb nicht direkt erfolgt, der den Vertrieb durchführende 
natürliche oder juristische Person nachweist, dass zum Zeitpunkt der 
Investition in einen AIF diese nicht mehr als 20 vH seines aus 
Finanzinstrumenten gemäß § 1 Z 6 WAG 2007 bestehenden 
Vermögens beträgt. 

 e) der die Investition zum Zwecke der Diversifizierung und 
Risikostreuung seiner bestehenden Vermögensveranlagung 
vornehmen wird und der AIF-Verwaltungsgesellschaft oder sofern der 
Vertrieb nicht direkt erfolgt, der den Vertrieb durchführende 
natürliche oder juristische Person nachweist, dass zum Zeitpunkt der 
Investition in einen AIF diese nicht mehr als 20 vH seines aus 
Finanzinstrumenten gemäß § 1 Z 7 WAG 2018 bestehenden 
Vermögens beträgt. 

(2) – (4) … (2) – (4) … 
§ 4. (1) – (5) … § 4. (1) – (5) … 
(6) Für die Erteilung und Rücknahme einer Konzession gemäß Abs. 4 gelten 

§ 3 Abs. 5 Z 3 und 4, Abs. 8 und 9, §§ 5, 9 und 75 bis 78 WAG 2007 sinngemäß. 
AIFM, die auch zur Erbringung von Dienstleistungen gemäß Abs. 4 berechtigt 
sind, haben weiters hinsichtlich dieser Tätigkeiten die Bestimmungen gemäß 
§§ 16 bis 26 und 29 bis 51, 52 Abs. 2 bis 4, 54 Abs. 1 und 94 bis 96 WAG 2007 
einzuhalten. Eine OGAW Verwaltungsgesellschaft, deren Konzession sich auch 
auf Abs. 4 erstreckt, unterliegt in Bezug auf jene Dienstleistungen den 
Vorschriften gemäß § 45 Abs. 1 des Einlagensicherungs- und 

(6) Für die Erteilung und Rücknahme einer Konzession gemäß Abs. 4 gelten 
§ 3 Abs. 5 Z 3 und 4, Abs. 8 und 9, §§ 6, 10 und 73 bis 76 WAG 2018 
sinngemäß. AIFM, die auch zur Erbringung von Dienstleistungen gemäß Abs. 4 
berechtigt sind, haben weiters hinsichtlich dieser Tätigkeiten die in Art. 1 Abs. 1 
der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2014/65/EU in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an 
Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in 
Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten 
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Anlegerentschädigungsgesetzes (ESAEG), BGBl. I Nr. 117/2015. Richtlinie, ABl. Nr. L 87 S. 1, genannten Bestimmungen sowie die §§ 33, 38 bis 

60, § 62 Abs. 1 bis 3 und §§ 94 bis 96 WAG 2018 einzuhalten. Eine OGAW 
Verwaltungsgesellschaft, deren Konzession sich auch auf Abs. 4 erstreckt, 
unterliegt in Bezug auf jene Dienstleistungen den Vorschriften gemäß § 45 Abs. 1 
des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes (ESAEG), BGBl. I 
Nr. 117/2015. 

(7) … (7) … 
(8) Wertpapierfirmen gemäß § 1 Z 1 WAG 2007 und Kreditinstitute gemäß 

§ 1 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 BWG sind im Rahmen ihrer Berechtigung für die 
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I der Richtlinie 
2004/39/EG nicht dazu verpflichtet, eine Konzession nach diesem Bundesgesetz 
zu erhalten. Wertpapierfirmen und Kreditinstitute sind entsprechend dem 
jeweiligen Konzessionsumfang ihrer Bankgeschäfte oder 
Wertpapierdienstleistungen berechtigt, Anteile an AIF direkt oder indirekt 
Anlegern in der Union anzubieten oder bei ihnen zu platzieren, soweit diese 
Anteile gemäß diesem Bundesgesetz vertrieben werden dürfen. 

(8) Wertpapierfirmen gemäß § 1 Z 1 WAG 2018 und Kreditinstitute gemäß 
§ 1 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 BWG sind im Rahmen ihrer Berechtigung für die 
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I der Richtlinie 
2004/39/EG nicht dazu verpflichtet, eine Konzession nach diesem Bundesgesetz 
zu erhalten. Wertpapierfirmen und Kreditinstitute sind entsprechend dem 
jeweiligen Konzessionsumfang ihrer Bankgeschäfte oder 
Wertpapierdienstleistungen berechtigt, Anteile an AIF direkt oder indirekt 
Anlegern in der Union anzubieten oder bei ihnen zu platzieren, soweit diese 
Anteile gemäß diesem Bundesgesetz vertrieben werden dürfen. 

§ 7. (1) – (4) … § 7. (1) – (4) … 
(5) Ungeachtet des Abs. 3 haben AIFM stets über Eigenmittel in Höhe von 

mindestens dem in § 9 Abs. 5 Z 1 WAG 2007 genannten Betrag zu verfügen. 
(5) Ungeachtet des Abs. 3 haben AIFM stets über Eigenmittel in Höhe von 

mindestens dem in § 10 Abs. 5 Z 1 WAG 2018 genannten Betrag zu verfügen. 
(6) – (8) … (6) – (8) … 
§ 10. (1) … § 10. (1) … 
(2) Ein AIFM, dessen Konzession sich auch auf die individuelle 

Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum gemäß § 4 Abs. 4 Z 1 erstreckt, darf 
das Portfolio des Kunden weder ganz noch teilweise in Anteilen der von ihm 
verwalteten AIF anlegen, es sei denn, er hat zuvor eine allgemeine Zustimmung 
des Kunden erhalten und unterliegt in Bezug auf die Dienstleistungen gemäß § 4 
Abs. 4 den Vorschriften der §§ 75 bis 78 WAG 2007. Hält der AIFM zusätzlich 
eine Konzession gemäß § 1 Abs. 1 Z 13 BWG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 
InvFG 2011, so ist stattdessen § 45 Abs. 1 ESAEG beachtlich. 

(2) Ein AIFM, dessen Konzession sich auch auf die individuelle 
Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum gemäß § 4 Abs. 4 Z 1 erstreckt, darf 
das Portfolio des Kunden weder ganz noch teilweise in Anteilen der von ihm 
verwalteten AIF anlegen, es sei denn, er hat zuvor eine allgemeine Zustimmung 
des Kunden erhalten und unterliegt in Bezug auf die Dienstleistungen gemäß § 4 
Abs. 4 den Vorschriften der §§ 73 bis 76 WAG 2018. Hält der AIFM zusätzlich 
eine Konzession gemäß § 1 Abs. 1 Z 13 BWG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 
InvFG 2011, so ist stattdessen § 45 Abs. 1 ESAEG beachtlich. 

§ 48. (1) – (8) … § 48. (1) – (8) … 
(8a) ...  (8a) ...  

 1. – 7. …  1. – 7. … 
 8. der Privatkunde der AIF-Verwaltungsgesellschaft oder, sofern der  8. der Privatkunde der AIF-Verwaltungsgesellschaft oder, sofern der 
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Vertrieb nicht direkt erfolgt, der den Vertrieb durchführenden natürlichen 
oder juristischen Person nachweisen kann, dass er seit mehr als vier 
Jahren Veranlagungen in Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 4 lit. a 
WAG 2007 vorgenommen hat. 

Vertrieb nicht direkt erfolgt, der den Vertrieb durchführenden natürlichen 
oder juristischen Person nachweisen kann, dass er seit mehr als vier 
Jahren Veranlagungen in Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 5 lit. a 
WAG 2018 vorgenommen hat. 

(8b) – (12) … (8b) – (12) … 
§ 60. (1) – (7) … § 60. (1) – (7) … 
(8) Bei Verwaltungsübertretungen nach dieser Bestimmung gilt anstelle der 

Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
(8) 

(9) … (9) … 
§ 74. (1) – (7) … § 74. (1) – (7) … 

 (8) § 2 Abs. 1 Z 36, § 2 Abs. 1 Z 42 lit. a und e, § 4 Abs. 6 und 8, § 7 Abs. 5 
und § 10 Abs. 2, § 48 Abs. 8a Z 8 und Abs. 8c Z 12 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft. § 60 
Abs. 8 tritt mit Ablauf des 2. Jänner 2018 außer Kraft. 

Artikel 8 Artikel 8 
Änderung des Alternativfinanzierungsgesetzes Änderung des Alternativfinanzierungsgesetzes 

§ 1. (1) … § 1. (1) … 
(2) Vom Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes ausgenommen sind 

Emittenten, die über eine Konzession nach dem Bankwesengesetz – BWG, BGBl. 
Nr. 532/1993, dem Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 – WAG 2007, BGBl. I 
Nr. 60/2007, dem Alternativen Investmentfonds-Manager-Gesetz – AIFMG, 
BGBl. I Nr. 135/2013, dem Zahlungsdienstegesetz – ZaDiG, BGBl. I 
Nr. 66/2009, dem Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG, BGBl. Nr. 569/1978, 
oder dem E-Geldgesetz 2010, BGBl. I Nr. 107/2010, verfügen. 

(2) Vom Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes ausgenommen sind 
Emittenten, die über eine Konzession nach dem Bankwesengesetz – BWG, BGBl. 
Nr. 532/1993, dem Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – WAG 2018, BGBl. I 
Nr. xx/20xx,, dem Alternativen Investmentfonds-Manager-Gesetz – AIFMG, 
BGBl. I Nr. 135/2013, dem Zahlungsdienstegesetz – ZaDiG, BGBl. I 
Nr. 66/2009, dem Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG, BGBl. Nr. 569/1978, 
oder dem E-Geldgesetz 2010, BGBl. I Nr. 107/2010, verfügen. 

(3) … (3) … 
§ 5. (1) Betreiber einer Internetplattform sind zur Vermittlung von 

alternativen Finanzinstrumenten zwischen Anlegern und Emittenten berechtigt, 
sofern sie im Fall der Vermittlung von Veranlagungen über eine Berechtigung 
nach § 94 Z 75 GewO 1994 oder im Fall der Vermittlung solcher alternativer 
Finanzinstrumente, welche von § 1 Z 6 WAG 2007 erfasst werden, über eine 
Konzession nach § 4 Abs. 1 WAG 2007 verfügen. Betreiber einer 

§ 5. (1) Betreiber einer Internetplattform sind zur Vermittlung von 
alternativen Finanzinstrumenten zwischen Anlegern und Emittenten berechtigt, 
sofern sie im Fall der Vermittlung von Veranlagungen über eine Berechtigung 
nach § 94 Z 75 GewO 1994 oder im Fall der Vermittlung solcher alternativer 
Finanzinstrumente, welche von § 1 Z 7 WAG 2018 erfasst werden, über eine 
Konzession nach § 4 Abs. 1 WAG 2018 verfügen. Betreiber einer 
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Internetplattform dürfen nicht gleichzeitig über eine Konzession nach dem BWG, 
dem AIFMG, dem ZaDiG, dem VAG, oder dem E-Geldgesetz 2010 verfügen. 
Die Einhaltung der Pflichten der Abs. 2 bis 7 ersetzt nicht die Einhaltung der 
Vorschriften der GewO 1994 oder des WAG 2007. 

Internetplattform dürfen nicht gleichzeitig über eine Konzession nach dem BWG, 
dem AIFMG, dem ZaDiG, dem VAG, oder dem E-Geldgesetz 2010 verfügen. 
Die Einhaltung der Pflichten der Abs. 2 bis 7 ersetzt nicht die Einhaltung der 
Vorschriften der GewO 1994 oder des WAG 2018. 

(2) … (2) … 
 1. sofern auf sie nicht die Bestimmungen des WAG 2007 anwendbar sind, 

die Bestimmungen über Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung gemäß §§ 365m bis 365z GewO 1994 
in Bezug auf Emittenten und Anleger einzuhalten, und 

 1. sofern auf sie nicht die Bestimmungen des WAG 2018 anwendbar sind, 
die Bestimmungen über Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung gemäß §§ 365m bis 365z GewO 1994 
in Bezug auf Emittenten und Anleger einzuhalten, und 

 2. …  2. … 
(3) – (8) … (3) – (8) … 
§ 10. (1) – (2) … § 10. (1) – (2) … 

 (3) § 1 Abs. 2, § 5 Abs. 1 und § 5 Abs. 2 Z 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 9 Artikel 9 
Änderung des Bankwesengesetzes Änderung des Bankwesengesetzes 

§ 1. (1) … § 1. (1) … 
 1. – 7. …  1. – 7. … 
 7a. der Handel auf eigene oder fremde Rechnung mit Finanzinstrumenten 

gemäß § 1 Abs. 1 Z 6 lit. e bis g und j Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 – 
WAG 2007, BGBl. I Nr. 60/2007, ausgenommen der Handel durch 
Personen gemäß § 2 Abs. 1 Z 11 und 13 WAG 2007; 

 7a. der Handel auf eigene oder fremde Rechnung mit Finanzinstrumenten 
gemäß § 1 Z 7 lit. e bis g und j Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – 
WAG 2018, BGBl. I Nr. XX/2017, ausgenommen der Handel durch 
Personen gemäß § 2 Abs. 1 Z 13 WAG 2018, sowie der Handel, sofern 
dieser für das Privatvermögen erfolgt; 

 8. – 23. …  8. – 23. … 
(2) … (2) … 
(3) Kreditinstitute sind auch zur Durchführung der in Abs. 1 Z 22 

(Wechselstubengeschäft) und Abs. 2 Z 1 bis 6 genannten Tätigkeiten berechtigt, 
weiters zur Erbringung des in § 1 Abs. 2 Z 5 ZaDiG genannten 
Finanztransfergeschäftes sowie zu den in § 5 Abs. 2 Z 2 ZaDiG genannten 
Tätigkeiten und zur Durchführung aller sonstigen Tätigkeiten, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Banktätigkeit entsprechend dem 

(3) Kreditinstitute sind auch zur Durchführung der in Abs. 1 Z 22 
(Wechselstubengeschäft) und Abs. 2 Z 1 bis 6 genannten Tätigkeiten berechtigt, 
weiters zur Erbringung des in § 1 Abs. 2 Z 5 ZaDiG genannten 
Finanztransfergeschäftes sowie zu den in § 5 Abs. 2 Z 2 ZaDiG genannten 
Tätigkeiten und zur Durchführung aller sonstigen Tätigkeiten, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Banktätigkeit entsprechend dem 
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jeweiligen Konzessionsumfang stehen oder Hilfstätigkeiten in Bezug auf diese 
darstellen, wie insbesondere die Vermittlung von Bausparverträgen, von 
Unternehmen und Betrieben, von Investmentfondsanteilen, von 
Eigenmittelanteilen, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der 
automatischen Datenverarbeitung sowie der Vertrieb von Kreditkarten. Weiters 
sind sie im Rahmen der devisenrechtlichen Bestimmungen zum Handel mit 
Münzen und Medaillen sowie mit Barren aus Gold berechtigt, ferner zur 
Vermietung von Schrankfächern (Safes) unter Mitverschluss durch die Vermieter. 
Sie sind auch zur Durchführung der in § 3 Abs. 2 Z 1 bis 3 WAG 2007 genannten 
Tätigkeiten berechtigt. Kreditinstitute, die eine Konzession gemäß Abs. 1 Z 1 und 
Z 3 oder gemäß Abs. 1 Z 2 haben, sind zur Durchführung der in § 1 Abs. 2 Z 1 
bis 4 und 6 ZaDiG genannten Zahlungsdienste berechtigt und Kreditinstitute, die 
eine Konzession gemäß Abs. 1 Z 6 haben, sind zur Durchführung der in § 1 
Abs. 2 Z 4 und 6 ZaDiG genannten Zahlungsdienste berechtigt. Kreditinstitute, 
die eine Konzession gemäß Abs. 1 Z 1 und 3 oder gemäß Abs. 1 Z 2 oder Z 6 
haben, sind zur Ausgabe von E-Geld gemäß § 1 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010 
berechtigt. Im Übrigen bedarf die gewerbliche Erbringung von Zahlungsdiensten 
nach § 1 Abs. 2 ZaDiG und die Ausgabe von E-Geld gemäß § 1 Abs. 1 E-
Geldgesetz 2010 durch Kreditinstitute einer Konzession der FMA, die sich nach 
den Konzessionsvoraussetzungen des BWG richtet. Kreditinstitute, die eine 
Konzession gemäß Abs. 1 Z 1, 3, 7 oder 8 haben, sind zur Vermittlung des 
jeweiligen Bankgeschäfts gemäß Abs. 1 Z 18 lit. a bis d berechtigt. 

jeweiligen Konzessionsumfang stehen oder Hilfstätigkeiten in Bezug auf diese 
darstellen, wie insbesondere die Vermittlung von Bausparverträgen, von 
Unternehmen und Betrieben, von Investmentfondsanteilen, von 
Eigenmittelanteilen, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der 
automatischen Datenverarbeitung sowie der Vertrieb von Kreditkarten. Weiters 
sind sie im Rahmen der devisenrechtlichen Bestimmungen zum Handel mit 
Münzen und Medaillen sowie mit Barren aus Gold berechtigt, ferner zur 
Vermietung von Schrankfächern (Safes) unter Mitverschluss durch die Vermieter. 
Sie sind auch zur Erbringung der in § 3 Abs. 2 Z 1 bis 3 WAG 2018 genannten 
Wertpapierdienstleistungen und der Datenbereitstellungsdienste gemäß § 1 Z 63 
WAG 2018 berechtigt. Kreditinstitute, die eine Konzession gemäß Abs. 1 Z  1 und 
Z 3 oder gemäß Abs. 1 Z 2 haben, sind zur Durchführung der in § 1 Abs. 2 Z 1 
bis 4 und 6 ZaDiG genannten Zahlungsdienste berechtigt und Kreditinstitute, die 
eine Konzession gemäß Abs. 1 Z 6 haben, sind zur Durchführung der in § 1 
Abs. 2 Z 4 und 6 ZaDiG genannten Zahlungsdienste berechtigt. Kreditinstitute, 
die eine Konzession gemäß Abs. 1 Z 1 und 3 oder gemäß Abs. 1 Z 2 oder Z 6 
haben, sind zur Ausgabe von E-Geld gemäß § 1 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010 
berechtigt. Im Übrigen bedarf die gewerbliche Erbringung von Zahlungsdiensten 
nach § 1 Abs. 2 ZaDiG und die Ausgabe von E-Geld gemäß § 1 Abs. 1 E-
Geldgesetz 2010 durch Kreditinstitute einer Konzession der FMA, die sich nach 
den Konzessionsvoraussetzungen des BWG richtet. Kreditinstitute, die eine 
Konzession gemäß Abs. 1 Z 1, 3, 7 oder 8 haben, sind zur Vermittlung des 
jeweiligen Bankgeschäfts gemäß Abs. 1 Z 18 lit. a bis d berechtigt. 

(4) – (6) … (4) – (6) … 
§ 2. (1) … § 2. (1) … 

 1. – 28. …  1. – 28. … 
 29. Wertpapierdienstleistung: eine Wertpapierdienstleistung oder 

Anlagetätigkeit gemäß § 1 Z 2 WAG 2007; 
 29. Wertpapierdienstleistung: eine Wertpapierdienstleistung oder 

Anlagetätigkeit gemäß § 1 Z 3 WAG 2018; 
 30. – 76. …  30. – 76. … 

§ 3. (1) … § 3. (1) … 
 1. – 4. …  1. – 4. … 
 5. Börsesensale, soweit sie die ihnen gemäß § 35 BörseG erlaubten 

Geschäfte betreiben; 
 5. Börsesensale, soweit sie die ihnen gemäß § 64 BörseG 2018 erlaubten 

Geschäfte betreiben; 
 6. – 13. ….  6. – 13. …. 
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(2) – (2a) … (2) – (2a) … 
(3) … (3) … 

 1. – 5. …  1. – 5. … 
 6. anerkannte Drittland-Wertpapierfirmen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 25 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, lokale Firmen gemäß 
Art. 4 Abs. 1 Nummer 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und 
Unternehmen mit Sitz in einem Drittland gemäß § 15 Abs. 1 Z 3, 4 und 6 
Börsegesetz 1989, jeweils hinsichtlich der Geschäfte gemäß § 1 Abs. 1 
Z 7 lit. b bis f und Z 7a, die sie im Rahmen ihrer Mitgliedschaft bei einer 
Wertpapierbörse gewerblich betreiben, soweit sie sich im Inland 
ausschließlich auf die gewerbliche Durchführung der von der Zulassung 
als Börsemitglied erfassten Geschäfte beschränken; 

 6. anerkannte Drittland-Wertpapierfirmen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 25 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, lokale Firmen gemäß 
Art. 4 Abs. 1 Nummer 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und 
Unternehmen mit Sitz in einem Drittland gemäß § 29 Abs. 1 Z 3, 4 und 6 
Börsegesetz 2018, jeweils hinsichtlich der Geschäfte gemäß § 1 Abs. 1 
Z 7 lit. b bis f und Z 7a, die sie im Rahmen ihrer Mitgliedschaft bei einer 
Wertpapierbörse gewerblich betreiben, soweit sie sich im Inland 
ausschließlich auf die gewerbliche Durchführung der von der Zulassung 
als Börsemitglied erfassten Geschäfte beschränken; 

 7. …  7. … 
(4) … (4) … 
(4a) … (4a) … 

 1. …  1. … 
 2. die Eigenmittel unabhängig von der Eigenmittelanforderung zu keiner 

Zeit unter den gemäß § 9 Abs. 5 Z 1 WAG 2007 zu ermittelnden Betrag 
absinken dürfen. 

 2. die Eigenmittel unabhängig von der Eigenmittelanforderung zu keiner 
Zeit unter den gemäß § 10 Abs. 5 Z 1 WAG 2018 zu ermittelnden Betrag 
absinken dürfen. 

(5) – (6) … (5) – (6) … 
(7) … (7) … 

 a) – c) …  a) – c) … 
 d) unabhängig von den Eigenmittelanforderungen gemäß lit. a und § 20 

BMSVG die Eigenmittel der BV-Kasse zu keiner Zeit unter den 
gemäß § 9 Abs. 5 Z 1 WAG 2007 zu ermittelnden Betrag absinken 
dürfen, wobei zur Ermittlung der Betriebsaufwendungen Anlage 1 zu 
§ 40 BMSVG, Formblatt B, Position B.2. heranzuziehen ist; 

 d) unabhängig von den Eigenmittelanforderungen gemäß lit. a und § 20 
BMSVG die Eigenmittel der BV-Kasse zu keiner Zeit unter den 
gemäß § 10 Abs. 5 Z 1 WAG 2018 zu ermittelnden Betrag absinken 
dürfen, wobei zur Ermittlung der Betriebsaufwendungen Anlage 1 zu 
§ 40 BMSVG, Formblatt B, Position B.2. heranzuziehen ist; 

 e) …  e) … 
(8) – (10) … (8) – (10) … 
§ 4. (1) – (4) § 4. (1) – 4) 
(5) … (5) … 

 1. …  1. … 
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 2. ein Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens eines in einem 

anderen Mitgliedstaat zugelassenen Kreditinstituts gemäß Art. 4 Abs. 1 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, einer OGAW-
Verwaltungsgesellschaft, einer Wertpapierfirma, eines E-Geld-Institutes, 
eines Zahlungsinstitutes oder eines Versicherungsunternehmens den 
Antrag nach Abs. 3 gestellt hat; 

 2. ein Tochterunternehmen des Mutterunternehmens eines in einem anderen 
Mitgliedstaat zugelassenen Kreditinstituts gemäß Art. 4 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013, einer OGAW-Verwaltungsgesellschaft, 
einer Wertpapierfirma, eines E-Geld-Institutes, eines Zahlungsinstitutes 
oder eines Versicherungsunternehmens den Antrag nach Abs. 3 gestellt 
hat; 

 3. …  3. … 
(6) – (8) … (6) – (8) … 
§ 9. (1) – (6) … § 9. (1) – (6) … 
(7) Kreditinstitute gemäß Abs. 1, die Tätigkeiten in Österreich über eine 

Zweigstelle ausüben, haben die §§ 31 bis 41, 44 Abs. 3 bis 6, 60 bis 63, 65 
Abs. 3a, 66 bis 68, 74 bis 75, 93 Abs. 1, 94, 95 Abs. 3 und 4 sowie je nach ihrem 
Geschäftsgegenstand die §§ 36, 38 bis 59, 61 bis 66 und 69 bis 71 WAG 2007, die 
§§ 4 und 26 bis 48 ZaDiG und die übrigen in § 69 genannten Bundesgesetze und 
EU-Verordnungen und die auf Grund der vorgenannten Vorschriften erlassenen 
Verordnungen und Bescheide einzuhalten. 

(7) Kreditinstitute gemäß Abs. 1, die Tätigkeiten in Österreich über eine 
Zweigstelle ausüben, haben die §§ 31 bis 39a, 39e, 41, 44 Abs. 3 bis 6, 60 bis 63, 
65 Abs. 3a, 66 bis 68, 74 bis 75, 93 Abs. 1, 94, 95 Abs. 3 und 4 sowie je nach 
ihrem Geschäftsgegenstand die §§ 47 bis 67, 69 und 70 WAG 2018 sowie Art. 14 
bis 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, die §§ 4 und 26 bis 48 ZaDiG und die 
übrigen in § 69 genannten Bundesgesetze und EU-Verordnungen und die auf 
Grund der vorgenannten Vorschriften erlassenen Verordnungen und Bescheide 
einzuhalten. 

(7a) … (7a) … 
(8) Kreditinstitute gemäß Abs. 1, die Tätigkeiten in Österreich im Wege des 

freien Dienstleistungsverkehrs erbringen, haben die §§ 31 bis 41, 66 bis 68, 93 
Abs. 1, 94, 95 Abs. 3 und 4 BWG sowie je nach ihrem Geschäftsgegenstand die 
§§ 4 und 26 bis 48 ZaDiG, die übrigen in § 69 genannten Bundesgesetze und EU-
Verordnungen und die auf Grund der vorgenannten Vorschriften erlassenen 
Verordnungen und Bescheide einzuhalten. 

(8) Kreditinstitute gemäß Abs. 1, die Tätigkeiten in Österreich im Wege des 
freien Dienstleistungsverkehrs erbringen, haben die §§ 31 bis 39a, 39e, 41, 66 bis 
68, 93 Abs. 1, 94, 95 Abs. 3 und 4 BWG sowie je nach ihrem 
Geschäftsgegenstand die §§ 4 und 26 bis 48 ZaDiG, die übrigen in § 69 
genannten Bundesgesetze und EU-Verordnungen und die auf Grund der 
vorgenannten Vorschriften erlassenen Verordnungen und Bescheide einzuhalten. 

§ 11. (1) – (4) … § 11. (1) – (4) … 
(5) … (5) … 

 1. Tätigkeiten nach § 1 Abs. 1 Z 2 bis 8, 11 oder 15 bis 17 erbringen, haben 
die §§ 34 bis 41, 44 Abs. 3 bis 6, 60 bis 63, 74 bis 75 und 94 einzuhalten; 

 1. Tätigkeiten nach § 1 Abs. 1 Z 2 bis 8, 11 oder 15 bis 17 erbringen, haben 
die §§ 34 bis 39a, 39e, 41, 44 Abs. 3 bis 6, 60 bis 63, 74 bis 75 und 94 
einzuhalten; 

 2. – 3. …  2. – 3. … 
… … 
(6) …  
 1. Tätigkeiten nach § 1 Abs. 1 Z 2 bis 8, 11 oder 15 bis 17 erbringen, haben  1. Tätigkeiten nach § 1 Abs. 1 Z 2 bis 8, 11 oder 15 bis 17 erbringen, haben 
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die §§ 34 bis 41 und 94 einzuhalten; die §§ 34 bis 39a, 39e, 41 und 94 einzuhalten; 

 2. Tätigkeiten nach § 1 Abs. 2 erbringen, haben die §§ 39 Abs. 3, 40 und 41 
einzuhalten. 

 2. Tätigkeiten nach § 1 Abs. 2 erbringen, haben § 39 Abs. 3 einzuhalten. 

… … 
§ 13. (1) – (3) … § 13. (1) – (3) … 
(4) … (4) … 

 1. Tätigkeiten nach § 1 Abs. 1 Z 2 bis 8, 11 oder 15 bis 17 erbringen, haben 
die §§ 34 bis 41, 44 Abs. 3 bis 6, 60 bis 63, 74 bis 75 und 94 einzuhalten; 

 1. Tätigkeiten nach § 1 Abs. 1 Z 2 bis 8, 11 oder 15 bis 17 erbringen, haben 
die §§ 34 bis 39a, 39e, 41, 44 Abs. 3 bis 6, 60 bis 63, 74 bis 75 und 94 
einzuhalten; 

 2. – 3. …  2. – 3. … 
… … 

(5) … (5) … 
 1. Tätigkeiten nach § 1 Abs. 1 Z 2 bis 8, 11 oder 15 bis 17 erbringen, haben 

die §§ 34 bis 41 und 94 einzuhalten; 
 1. Tätigkeiten nach § 1 Abs. 1 Z 2 bis 8, 11 oder 15 bis 17 erbringen, haben 

die §§ 34 bis 39a, 39e, 41 und 94 einzuhalten; 
 2. Tätigkeiten nach § 1 Abs. 2 erbringen, haben § 39 Abs. 3 und § 41 

einzuhalten. 
 2. Tätigkeiten nach § 1 Abs. 2 erbringen, haben § 39 Abs. 3 einzuhalten. 

… … 
§ 15. (1) Verletzt ein Kreditinstitut, das seine Tätigkeiten in Österreich durch 

eine Zweigstelle gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 17 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 oder im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs erbringt, 
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, der §§ 31 bis 41, 44 Abs. 3 
bis 6, 60 bis 63, 65 Abs. 3a, 66 bis 68, 74 bis 75, 93 Abs. 1, 94 und 95 Abs. 3 und 
4 oder der übrigen in § 69 genannten Bundesgesetze und Verordnungen oder auf 
Grund der vorgenannten Vorschriften erlassene Verordnungen und Bescheide, 
oder besteht ein erhebliches Risiko einer solchen Verletzung, so hat die FMA, 
unbeschadet der Anwendung der §§ 96 bis 98 und 99 Abs. 1 Z 7, die zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaates unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen 
und dazu aufzufordern, unverzüglich geeignete Maßnahmen zu setzen, damit das 
betroffene Kreditinstitut den rechtswidrigen Zustand beendet oder Maßnahmen 
ergreift, um dem Risiko einer Rechtsverletzung entgegen zu wirken. 

§ 15. (1) Verletzt ein Kreditinstitut, das seine Tätigkeiten in Österreich durch 
eine Zweigstelle gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 17 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 oder im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs erbringt, 
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, der §§ 31 bis 39a, 39e, 41, 44 
Abs. 3 bis 6, 60 bis 63, 65 Abs. 3a, 66 bis 68, 74 bis 75, 93 Abs. 1, 94 und 95 
Abs. 3 und 4 oder der übrigen in § 69 genannten Bundesgesetze und 
Verordnungen oder auf Grund der vorgenannten Vorschriften erlassene 
Verordnungen und Bescheide, oder besteht ein erhebliches Risiko einer solchen 
Verletzung, so hat die FMA, unbeschadet der Anwendung der §§ 96 bis 98 und 
99 Abs. 1 Z 7, die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates 
unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen und dazu aufzufordern, unverzüglich 
geeignete Maßnahmen zu setzen, damit das betroffene Kreditinstitut den 
rechtswidrigen Zustand beendet oder Maßnahmen ergreift, um dem Risiko einer 
Rechtsverletzung entgegen zu wirken. 

(1a) – (8) … (1a) – (8) … 
§ 17. (1) Verletzt ein Finanzinstitut, das seine Tätigkeiten in Österreich § 17. (1) Verletzt ein Finanzinstitut, das seine Tätigkeiten in Österreich 
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durch eine Zweigstelle oder im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs erbringt, 
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, §§ 34 bis 41, 44 Abs. 3 bis 6, 
60 bis 63, 74 bis 75 und 94 oder der übrigen in § 69 genannten Bundesgesetze 
und Verordnungen oder auf Grund der vorgenannten Vorschriften erlassene 
Verordnungen und Bescheide, oder besteht ein erhebliches Risiko einer solchen 
Verletzung, so hat die FMA, unbeschadet der Anwendung der §§ 96 und 99 die 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates unverzüglich davon in 
Kenntnis zu setzen und die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates 
dazu aufzufordern, unverzüglich geeignete Maßnahmen zu setzen, damit das 
betroffene Kreditinstitut den rechtswidrigen Zustand beendet oder dem Risiko 
einer Rechtsverletzung entgegen gewirkt wird. 

durch eine Zweigstelle oder im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs erbringt, 
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, §§ 34 bis 39a, 39e, 41, 44 
Abs. 3 bis 6, 60 bis 63, 74 bis 75 und 94 oder der übrigen in § 69 genannten 
Bundesgesetze und Verordnungen oder auf Grund der vorgenannten Vorschriften 
erlassene Verordnungen und Bescheide, oder besteht ein erhebliches Risiko einer 
solchen Verletzung, so hat die FMA, unbeschadet der Anwendung der §§ 96 und 
99 die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates unverzüglich davon in 
Kenntnis zu setzen und die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates 
dazu aufzufordern, unverzüglich geeignete Maßnahmen zu setzen, damit das 
betroffene Kreditinstitut den rechtswidrigen Zustand beendet oder dem Risiko 
einer Rechtsverletzung entgegen gewirkt wird. 

(1a) – (5) … (1a) – (5) … 
§ 20. (1) – (2) … § 20. (1) – (2) … 
(3) Die Kreditinstitute haben der FMA jeden Erwerb und jede Aufgabe von 

qualifizierten Beteiligungen sowie jedes Erreichen und jede Über- und 
Unterschreitung der Beteiligungsgrenzen im Sinne der Abs. 1 und 2 unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen, sobald sie davon Kenntnis erlangen. Weiters haben die 
Kreditinstitute der FMA mindestens einmal jährlich die Namen und Anschriften 
der Aktionäre oder sonstigen Gesellschafter schriftlich anzuzeigen, die 
qualifizierte Beteiligungen halten, sowie deren Ausmaß, wie es sich insbesondere 
aus den anlässlich der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre oder 
sonstigen Gesellschafter oder aus den auf Grund der §§ 91 bis 93 
Börsegesetz 1989 erhaltenen Informationen ergibt. 

(3) Die Kreditinstitute haben der FMA jeden Erwerb und jede Aufgabe von 
qualifizierten Beteiligungen sowie jedes Erreichen und jede Über- und 
Unterschreitung der Beteiligungsgrenzen im Sinne der Abs. 1 und 2 unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen, sobald sie davon Kenntnis erlangen. Weiters haben die 
Kreditinstitute der FMA mindestens einmal jährlich die Namen und Anschriften 
der Aktionäre oder sonstigen Gesellschafter schriftlich anzuzeigen, die 
qualifizierte Beteiligungen halten, sowie deren Ausmaß, wie es sich insbesondere 
aus den anlässlich der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre oder 
sonstigen Gesellschafter oder aus den auf Grund der §§ 130 bis 135, 138 und 139 
Börsegesetz 2018 erhaltenen Informationen ergibt. 

(4) – (6) … (4) – (6) … 
(7) Bei der Feststellung der Stimmrechte hinsichtlich § 4 Abs. 3 Z 5 und § 5 

Abs. 1 Z 3 und bei der Feststellung der Stimmrechte hinsichtlich der §§ 20 bis 
20b und § 21 Abs. 1 Z 2 ist § 91 Abs. 1a bis Abs. 2a in Verbindung mit §§ 92 und 
92a Abs. 2 und 3 Börsegesetz 1989 anzuwenden, wobei im Falle der §§ 20 bis 
20b und § 21 Abs. 1 Z 2 dieses Bundesgesetzes Stimmrechte oder Kapitalanteile, 
die Wertpapierfirmen oder Kreditinstitute infolge einer Übernahme der Emission 
von Finanzinstrumenten oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester 
Übernahmeverpflichtung gemäß § 1 Z 2 lit. f WAG 2007 halten, nicht zu 
berücksichtigen sind, vorausgesetzt, diese Rechte werden nicht ausgeübt oder 
anderweitig benutzt, um in die Geschäftsführung des Emittenten einzugreifen, 
und werden innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Erwerbs veräußert. 

(7) Bei der Feststellung der Stimmrechte hinsichtlich § 4 Abs. 3 Z 5 und § 5 
Abs. 1 Z 3 und bei der Feststellung der Stimmrechte hinsichtlich der §§ 20 bis 
20b und § 21 Abs. 1 Z 2 ist § 130 Abs. 2 bis 4 in Verbindung mit den §§ 133 und 
134 Abs. 2 und 3 Börsegesetz 2018 anzuwenden, wobei im Falle der §§ 20 bis 
20b und § 21 Abs. 1 Z 2 dieses Bundesgesetzes Stimmrechte oder Kapitalanteile, 
die Wertpapierfirmen oder Kreditinstitute infolge einer Übernahme der Emission 
von Finanzinstrumenten oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester 
Übernahmeverpflichtung gemäß § 1 Z 3 lit. f WAG 2018 halten, nicht zu 
berücksichtigen sind, vorausgesetzt, diese Rechte werden nicht ausgeübt oder 
anderweitig benutzt, um in die Geschäftsführung des Emittenten einzugreifen, 
und werden innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Erwerbs veräußert. 
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§ 28a. (1) – (6) § 28a. (1) – (6) 
 (7) Die FMA hat die Angaben, die gemäß Art. 435 Abs. 2 lit. c der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 veröffentlicht werden, zu erheben und diese zu 
nutzen, um die Methoden zur Förderung der Diversität zu vergleichen. Die FMA 
hat diese Informationen der EBA zur Verfügung zu stellen. 

§ 29. In Kreditinstituten jedweder Rechtsform, deren Bilanzsumme eine 
Milliarde Euro übersteigt oder die übertragbare Wertpapiere ausgegeben haben, 
die zum Handel an einem geregelten Markt gemäß § 1 Abs. 2 des 
Börsegesetzes 1989 zugelassen sind, ist vom Aufsichtsrat oder dem sonst nach 
Gesetz oder Satzung zuständigen Aufsichtsorgan des Kreditinstitutes ein 
Nominierungsausschuss einzurichten. Bei Kreditgenossenschaften kann auch der 
nichthauptamtliche Vorstand den Nominierungsausschuss einrichten. Der 
Nominierungsausschuss hat: 

§ 29. In Kreditinstituten jedweder Rechtsform, deren Bilanzsumme eine 
Milliarde Euro übersteigt oder die übertragbare Wertpapiere ausgegeben haben, 
die zum Handel an einem geregelten Markt gemäß § 1 Z 2 des 
Börsegesetzes 2018 zugelassen sind, ist vom Aufsichtsrat oder dem sonst nach 
Gesetz oder Satzung zuständigen Aufsichtsorgan des Kreditinstitutes ein 
Nominierungsausschuss einzurichten. Bei Kreditgenossenschaften kann auch der 
nichthauptamtliche Vorstand den Nominierungsausschuss einrichten. Der 
Nominierungsausschuss hat: 

 1. – 8. …  1. – 8. … 
§ 30a. (1) – (7) … § 30a. (1) – (7) … 
(8) Für die Zwecke der Vollkonsolidierung ist die Zentralorganisation als 

übergeordnetes Institut und jedes zugeordnete Kreditinstitut sowie jeder 
einbringende Rechtsträger gemäß § 92 Abs. 9 dieses Bundesgesetzes oder § 8a 
Abs. 10 KWG, der gemäß § 92 Abs. 9 dieses Bundesgesetzes oder § 8a Abs. 10 
KWG mit seinem gesamten Vermögen für ein zugeordnetes Kreditinstitut haftet, 
einer einheitlichen Leitung mit dem zugeordneten Kreditinstitut unterliegt und 
dessen Tätigkeit auf die Anteilsverwaltung beschränkt ist, als nachgeordnetes 
Institut zu behandeln. Hierbei sind Anteilsrechte an zugeordneten Kreditinstituten 
und einbringenden Rechtsträgern, die nicht von der Zentralorganisation oder 
einem zugeordneten Kreditinstitut gehalten werden, weder als Fremdanteile noch 
als Anteile anderer Gesellschafter gemäß § 259 Abs. 1 UGB zu behandeln, sofern 
die zugeordneten Kreditinstitute direkt oder indirekt über die Mehrheit der 
stimmberechtigten Anteile an der Zentralorganisation verfügen. Bei der 
Berechnung der Mehrheit der stimmberechtigten Anteile haben Maßnahmen 
gemäß § 1 Finanzmarktstabilitätsgesetz unberücksichtigt zu bleiben. Die in den 
konsolidierten Abschluss einzubeziehenden Posten „Fonds für allgemeine 
Bankrisiken“, „Gezeichnetes Kapital“, „Kapitalrücklagen“, „Gewinnrücklagen“, 
„Haftrücklage“ und „Bilanzgewinn/Bilanzverlust“ sind unbeschadet des § 254 
UGB die addierten Beträge der jeweiligen Posten sämtlicher im ersten Satz dieses 
Absatzes bezeichneter Unternehmen. 

(8) Für die Zwecke der Vollkonsolidierung ist die Zentralorganisation als 
übergeordnetes Institut und jedes zugeordnete Kreditinstitut sowie jeder 
einbringende Rechtsträger gemäß § 92 Abs. 9 dieses Bundesgesetzes oder § 8a 
Abs. 10 KWG, der gemäß § 92 Abs. 9 dieses Bundesgesetzes oder § 8a Abs. 10 
KWG mit seinem gesamten Vermögen für ein zugeordnetes Kreditinstitut haftet, 
einer einheitlichen Leitung mit dem zugeordneten Kreditinstitut unterliegt und 
dessen Tätigkeit auf die Anteilsverwaltung beschränkt ist, als nachgeordnetes 
Institut zu behandeln. Hierbei sind Anteilsrechte an zugeordneten Kreditinstituten 
und einbringenden Rechtsträgern, die nicht von der Zentralorganisation oder 
einem zugeordneten Kreditinstitut gehalten werden, weder als Fremdanteile noch 
als Anteile anderer Gesellschafter gemäß § 259 Abs. 1 UGB zu behandeln. Die in 
den konsolidierten Abschluss einzubeziehenden Posten „Fonds für allgemeine 
Bankrisiken“, „Gezeichnetes Kapital“, „Kapitalrücklagen“, „Gewinnrücklagen“, 
„Haftrücklage“ und „Bilanzgewinn/Bilanzverlust“ sind unbeschadet des § 254 
UGB die addierten Beträge der jeweiligen Posten sämtlicher im ersten Satz dieses 
Absatzes bezeichneter Unternehmen. 
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(9) – (13) … (9) – (13) … 
§ 38. (1) – (5) … § 38. (1) – (5) … 
 (6) Ist für die Erbringung von Bankgeschäften mit dem Kunden die 

Verwendung von Fernkommunikationsmitteln vereinbart, so kann das 
Schriftlichkeitserfordernis für die Entbindung vom Bankgeheimnis durch den 
Kunden gemäß Abs. 2 Z 5 abweichend von § 886 ABGB durch die starke 
Kundenauthentifizierung gemäß § 3 Z 28 ZaDiG erfüllt werden. 

§ 39. (1) – (4) … § 39. (1) – (4) … 
(5) In Kreditinstituten jedweder Rechtsform, deren Bilanzsumme eine 

Milliarde Euro übersteigt oder die übertragbare Wertpapiere ausgegeben haben, 
die zum Handel an einem geregelten Markt gemäß § 1 Abs. 2 des 
Börsegesetzes 1989 zugelassen sind, ist eine vom operativen Geschäft 
unabhängige Risikomanagementabteilung mit direktem Zugang zu den 
Geschäftsleitern einzurichten, deren Kompetenzen und Ressourcen die Erfüllung 
folgender Aufgaben sicherstellen: 

(5) In Kreditinstituten jedweder Rechtsform, deren Bilanzsumme eine 
Milliarde Euro übersteigt oder die übertragbare Wertpapiere ausgegeben haben, 
die zum Handel an einem geregelten Markt gemäß § 1 Z 2 des 
Börsegesetzes 2018 zugelassen sind, ist eine vom operativen Geschäft 
unabhängige Risikomanagementabteilung mit direktem Zugang zu den 
Geschäftsleitern einzurichten, deren Kompetenzen und Ressourcen die Erfüllung 
folgender Aufgaben sicherstellen: 

 1. – 4. …  1. – 4. … 
§ 39c. (1) In Kreditinstituten jedweder Rechtsform, deren Bilanzsumme eine 

Milliarde Euro übersteigt oder die übertragbare Wertpapiere ausgegeben haben, 
die zum Handel an einem geregelten Markt gemäß § 1 Abs. 2 des 
Börsegesetzes 1989 zugelassen sind, ist vom Aufsichtsrat oder dem sonst nach 
Gesetz oder Satzung zuständigen Aufsichtsorgan des Kreditinstitutes ein 
Vergütungsausschuss einzurichten. 

§ 39c. (1) In Kreditinstituten jedweder Rechtsform, deren Bilanzsumme eine 
Milliarde Euro übersteigt oder die übertragbare Wertpapiere ausgegeben haben, 
die zum Handel an einem geregelten Markt gemäß § 1 Z 2 des 
Börsegesetzes 2018 zugelassen sind, ist vom Aufsichtsrat oder dem sonst nach 
Gesetz oder Satzung zuständigen Aufsichtsorgan des Kreditinstitutes ein 
Vergütungsausschuss einzurichten. 

(2) – (4) … (2) – (4) … 
§ 39d. (1) In Kreditinstituten jedweder Rechtsform, deren Bilanzsumme eine 

Milliarde Euro übersteigt oder die übertragbare Wertpapiere ausgegeben haben, 
die zum Handel an einem geregelten Markt gemäß § 1 Abs. 2 des 
Börsegesetzes 1989 zugelassen sind, ist vom Aufsichtsrat oder dem sonst nach 
Gesetz oder Satzung zuständigen Aufsichtsorgan des Kreditinstitutes ein 
Risikoausschuss einzurichten. 

§ 39d. (1) In Kreditinstituten jedweder Rechtsform, deren Bilanzsumme eine 
Milliarde Euro übersteigt oder die übertragbare Wertpapiere ausgegeben haben, 
die zum Handel an einem geregelten Markt gemäß § 1 Z 2 des 
Börsegesetzes 2018 zugelassen sind, ist vom Aufsichtsrat oder dem sonst nach 
Gesetz oder Satzung zuständigen Aufsichtsorgan des Kreditinstitutes ein 
Risikoausschuss einzurichten. 

(2) – (4) … (2) – (4) … 
§ 63. (1) – (3b) … § 63. (1) – (3b) … 
(4) … (4) … 



  17 von 92 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. – 8. …  1. – 8. … 
 9. die Beachtung des 2. und 3. Hauptstücks WAG 2007;  9. die Beachtung des 3. und 4. Abschnittes des 1. Hauptstücks 

BörseG 2018, des 2. Hauptstücks WAG 2018, der Titel II, III und IV der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und des Abschnittes 3 des Kapitels II 
sowie des Kapitels III der delegierten Verordnung (EU) 2017/565; 

 10. – 14. …  10. – 14. … 
(4a) … (4a) … 
(5) … (5) … 

 1. – 2. …  1. – 2. … 
 3. die keine übertragbaren Wertpapiere ausgegeben haben, die zum Handel 

an einem geregelten Markt gemäß § 1 Abs. 2 Börsegesetz zugelassen 
sind, 

 3. die keine übertragbaren Wertpapiere ausgegeben haben, die zum Handel 
an einem geregelten Markt gemäß § 1 Z 2 BörseG 2018 zugelassen sind, 

(6) … (6) … 
 1. …  1. … 
 2. die Beachtung der in den §§ 9 Abs. 7, 11 Abs. 5 sowie 13 Abs. 4 

genannten Vorschriften und die Beachtung der §§ 36, 38 bis 59, 61 bis 
66 und 69 bis 71 WAG 2007. 

 2. die Beachtung der in den §§ 9 Abs. 7, 11 Abs. 5 sowie 13 Abs. 4 
genannten Vorschriften und die Beachtung der §§ 47 bis 67, 69 und 70 
WAG 2018 sowie Art. 14 bis 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014. 

(7) – (8) … (7) – (8) … 
§ 63a. (1) – (3) … § 63a. (1) – (3) … 
(4) In Kreditinstituten jedweder Rechtsform, deren Bilanzsumme eine 

Milliarde Euro übersteigt oder die übertragbare Wertpapiere ausgegeben haben, 
die zum Handel an einem geregelten Markt gemäß § 1 Abs. 2 Börsegesetz 1989 
zugelassen sind, ist vom Aufsichtsrat oder dem sonst nach Gesetz oder Satzung 
zuständigen Aufsichtsorgan des Kreditinstitutes ein Prüfungsausschuss zu 
bestellen, der sich aus mindestens drei Mitgliedern des Aufsichtsorgans 
zusammensetzt. Der Prüfungsausschuss hat zumindest zwei Sitzungen im 
Geschäftsjahr abzuhalten. Der Bankprüfer ist den Sitzungen des 
Prüfungsausschusses jedenfalls zuzuziehen und hat zumindest einmal jährlich 
über die wichtigsten bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse 
schriftlich zu berichten und diesen Bericht auf Verlangen eines Mitglieds 
mündlich zu erläutern. Dem Prüfungsausschuss muss eine Person angehören, die 
über besondere Kenntnisse und praktische Erfahrung im bankbetrieblichen 
Finanz- und Rechnungswesen und in der Berichterstattung in für das betreffende 

(4) In Kreditinstituten jedweder Rechtsform, deren Bilanzsumme eine 
Milliarde Euro übersteigt oder die übertragbare Wertpapiere ausgegeben haben, 
die zum Handel an einem geregelten Markt gemäß § 1 Z 2 Börsegesetz 2018 
zugelassen sind, ist vom Aufsichtsrat oder dem sonst nach Gesetz oder Satzung 
zuständigen Aufsichtsorgan des Kreditinstitutes ein Prüfungsausschuss zu 
bestellen, der sich aus mindestens drei Mitgliedern des Aufsichtsorgans 
zusammensetzt. Der Prüfungsausschuss hat zumindest zwei Sitzungen im 
Geschäftsjahr abzuhalten. Der Bankprüfer ist den Sitzungen des 
Prüfungsausschusses jedenfalls zuzuziehen und hat zumindest einmal jährlich 
über die wichtigsten bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse 
schriftlich zu berichten und diesen Bericht auf Verlangen eines Mitglieds 
mündlich zu erläutern. Dem Prüfungsausschuss muss eine Person angehören, die 
über besondere Kenntnisse und praktische Erfahrung im bankbetrieblichen 
Finanz- und Rechnungswesen und in der Berichterstattung in für das betreffende 



  18 von 92 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kreditinstitut angemessener Weise verfügt (Finanzexperte). Weiters hat der 
Abschlussprüfer spätestens mit dem Bestätigungsvermerk einen zusätzlichen 
Bericht an den Prüfungsausschuss nach Art. 11 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 zu erstatten. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, insbesondere 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und der Finanzexperte, müssen 
mehrheitlich unabhängig und unbefangen sein. Sie dürfen in den letzten drei 
Jahren nicht Geschäftsleiter, leitender Angestellter (§ 80 Aktiengesetz) oder 
Bankprüfer der Gesellschaft gewesen sein oder den Bestätigungsvermerk 
unterfertigt haben. Die Ausschussmitglieder müssen in ihrer Gesamtheit mit dem 
Sektor, in dem das geprüfte Unternehmen tätig ist, vertraut sein. Zu den 
Aufgaben des Prüfungsausschusses gehören: 

Kreditinstitut angemessener Weise verfügt (Finanzexperte). Weiters hat der 
Abschlussprüfer spätestens mit dem Bestätigungsvermerk einen zusätzlichen 
Bericht an den Prüfungsausschuss nach Art. 11 der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 zu erstatten. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, insbesondere 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und der Finanzexperte, müssen 
mehrheitlich unabhängig und unbefangen sein. Sie dürfen in den letzten drei 
Jahren nicht Geschäftsleiter, leitender Angestellter (§ 80 Aktiengesetz) oder 
Bankprüfer der Gesellschaft gewesen sein oder den Bestätigungsvermerk 
unterfertigt haben. Die Ausschussmitglieder müssen in ihrer Gesamtheit mit dem 
Sektor, in dem das geprüfte Unternehmen tätig ist, vertraut sein. Zu den 
Aufgaben des Prüfungsausschusses gehören: 

 1. – 8. …  1. – 8. … 
§ 69b. (1) … § 69b. (1) … 
(2) Wird die Bewilligung für eine Freistellung gemäß Art. 6 Abs. 3 oder 

Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erteilt, hat die FMA im Internet 
folgende allgemeinen Informationen zu veröffentlichen und laufend zu 
aktualisieren: 

(2) Wird die Bewilligung für eine Freistellung gemäß Art. 7 Abs. 3 oder 
Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erteilt, hat die FMA im Internet 
folgende allgemeine Informationen zu veröffentlichen und laufend zu 
aktualisieren: 

 1. – 3.  1. – 3. 
(3) … (3) … 
§ 96. Für die Vollstreckung eines Bescheides nach diesem Bundesgesetz tritt 

an die Stelle des im § 5 Abs. 3 VVG vorgesehenen Betrages von 10 000 S der 
Betrag von 30 000 Euro. Die Vollstreckung solcher Bescheide durch Geldstrafen 
als Zwangsstrafe ist auch gegen Körperschaften des öffentlichen Rechts zulässig. 

§ 96. Die Vollstreckung von Bescheiden nach diesem Bundesgesetz durch 
Geldstrafen als Zwangsstrafe ist auch gegen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts zulässig. 

§ 98. (1) Wer Bankgeschäfte gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ohne die erforderliche Berechtigung betreibt, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu dem 
Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern 
lässt, zu bestrafen. 

§ 98. (1) Wer Bankgeschäfte gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ohne die erforderliche Berechtigung betreibt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
5 Millionen Euro oder bis zu dem Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen 
Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

(1a) Wer andere als die in Abs. 1 angeführten Bankgeschäfte ohne die 
erforderliche Berechtigung betreibt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 100 000 

(1a) Wer andere als die in Abs. 1 angeführten Bankgeschäfte ohne die 
erforderliche Berechtigung betreibt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der FMA mit Geldstrafe bis zu 100 000 Euro zu bestrafen. 
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Euro zu bestrafen. 

(2) … (2) … 
 1. – 11.  1. – 11. 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro zu bestrafen. 

(3) … (3) … 
 1. – 12. …  1. – 12. … 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
10 000 Euro zu bestrafen. 

(4) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Kreditinstitutes, wenn auch 
nur fahrlässig, dem Verbot der Verfügung über Konten gemäß § 78 Abs. 7 
zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Wochen oder mit einer Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen. 

(4) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Kreditinstitutes, wenn auch 
nur fahrlässig, dem Verbot der Verfügung über Konten gemäß § 78 Abs. 7 
zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen oder mit einer Geldstrafe bis zu 50 000 Euro 
zu bestrafen. 

(5) … (5) … 
 1. – 5. …  1. – 5. … 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu dem 
Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern 
lässt, zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
5 Millionen Euro oder bis zu dem Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen 
Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

(5a) … (5a) … 
 1. …  1. … 
 2. die schriftliche Anzeige der Identität der Aktionäre oder sonstiger 

Gesellschafter, die qualifizierte Beteiligungen halten, sowie den Betrag, 
wie er sich insbesondere aus den anlässlich der jährlichen 
Hauptversammlung der Aktionäre oder sonstigen Gesellschafter oder auf 
Grund der §§ 91 bis 94 Börsegesetz 1989 erhaltenen Informationen 
ergibt, gemäß § 20 Abs. 3 an die FMA unterlässt; 

 2. die schriftliche Anzeige der Identität der Aktionäre oder sonstiger 
Gesellschafter, die qualifizierte Beteiligungen halten, sowie den Betrag, 
wie er sich insbesondere aus den anlässlich der jährlichen 
Hauptversammlung der Aktionäre oder sonstigen Gesellschafter oder auf 
Grund der §§ 130 bis 136, 138 und 139 Börsegesetz 2018 erhaltenen 
Informationen ergibt, gemäß § 20 Abs. 3 an die FMA unterlässt; 

 3. – 11. …  3. – 11. … 
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(5b) … (5b) … 

 1. – 11. …  1. – 11. … 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der FMA hinsichtlich der Z 1, 2 und 11 mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, 
hinsichtlich der Z 3 bis 9 mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro und hinsichtlich der 
Z 10 mit Geldstrafe bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu dem Zweifachen des aus 
dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA hinsichtlich der Z 1, 2 
und 11 mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, hinsichtlich der Z 3 bis 9 mit 
Geldstrafe bis zu 10 000 Euro und hinsichtlich der Z 10 mit Geldstrafe bis zu 5 
Millionen Euro oder bis zu dem Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen 
Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

(5c) … (5c) … 
 1. – 8. …  1. – 8. … 
begeht, soweit die genannten Bestimmungen gemäß § 11 Abs. 5 oder § 13 Abs. 4 
vom Finanzinstitut für die von ihm erbrachten Tätigkeiten einzuhalten sind und 
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der FMA hinsichtlich der Z 1 und 2 mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, 
hinsichtlich der Z 3 bis 7 mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro und hinsichtlich der 
Z 8 mit Geldstrafe bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu dem Zweifachen des aus 
dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

begeht, soweit die genannten Bestimmungen gemäß § 11 Abs. 5 oder § 13 Abs. 4 
vom Finanzinstitut für die von ihm erbrachten Tätigkeiten einzuhalten sind und 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA hinsichtlich der Z 1 und 2 mit 
Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, hinsichtlich der Z 3 bis 7 mit Geldstrafe bis zu 
10 000 Euro und hinsichtlich der Z 8 mit Geldstrafe bis zu 5 Millionen Euro oder 
bis zu dem Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit sich 
dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

(6) … (6) … 
§ 99. (1) … § 99. (1) … 

 1. – 19. …  1. – 19. … 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, im Falle der Z 10 jedoch mit 
bis zu 100 000 Euro, zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro, im Falle der Z 10 jedoch mit bis zu 100 000 Euro, zu bestrafen. 

§ 99b. Bei Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 98 und 99 gilt anstelle 
der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 

 

§ 99d. (1) … § 99d. (1) … 
 1. – 3. …  1. – 3. … 
innehaben, gegen die in § 98 Abs. 1, Abs. 2 Z 7 und 11, Abs. 5, Abs. 5a oder § 99 
Abs. 1 Z 3 oder 4 angeführten Verpflichtungen verstoßen haben, sofern die Tat 
nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet. 

innehaben, gegen die in § 98 Abs. 1, Abs. 2 Z 7 und 11, Abs. 5, Abs. 5a oder § 99 
Abs. 1 Z 3 oder 4 angeführten Verpflichtungen verstoßen haben. 
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(2) Juristische Personen können wegen Verstößen gegen die in § 98 Abs. 1, 

Abs. 2 Z 7 und 11, Abs. 5, Abs. 5a oder § 99 Abs. 1 Z 3 oder 4 angeführten 
Pflichten auch verantwortlich gemacht werden, wenn mangelnde Überwachung 
oder Kontrolle durch eine in Abs. 1 genannte Person die Begehung dieser 
Verstöße durch eine für die juristische Person tätige Person ermöglicht hat, sofern 
die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet. 

(2) Juristische Personen können wegen Verstößen gegen die in § 98 Abs. 1, 
Abs. 2 Z 7 und 11, Abs. 5, Abs. 5a oder § 99 Abs. 1 Z 3 oder 4 angeführten 
Pflichten auch verantwortlich gemacht werden, wenn mangelnde Überwachung 
oder Kontrolle durch eine in Abs. 1 genannte Person die Begehung dieser 
Verstöße durch eine für die juristische Person tätige Person ermöglicht hat. 

(3) – (4) … (3) – (4) … 
(5) Die FMA kann von der Bestrafung eines Verantwortlichen gemäß § 9 

VStG absehen, wenn für denselben Verstoß bereits eine Verwaltungsstrafe gegen 
die juristische Person verhängt wird und keine besonderen Umstände vorliegen, 
die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen. 

 

§ 103. … § 103. … 
 1. – 9. …  1. – 9. … 
 9a. (zu § 22 Abs. 1)   
Für Kreditinstitute, die zum 1. Jänner 1997 als Freie Makler von der Wiener 
Börsekammer gemäß § 57 BörseG bestellt waren, gilt für die Dauer ihrer 
Bestellung als Freie Makler: 

 

Erreichen die Eigenmittel dieser Kreditinstitute nicht den für das Anfangskapital 
festgesetzten Betrag, so darf der ab dem 1. Jänner 1997 erreichte 
Eigenmittelhöchstbetrag so lange nicht unterschritten werden, bis der für das 
Anfangskapital geforderte Betrag erreicht ist. Die Bestimmungen der Z 9 lit. b 
und c über den Wechsel der Kontrolle über das Kreditinstitut und über den 
Zusammenschluß von Kreditinstituten sind anzuwenden. 

 

 10. – 33. …  10. – 33. … 
 § 103u. Nach Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/xxxx gelten 

folgende Übergangsbestimmungen: 
Zu § 1 Abs. 1 Z 7a: Soweit– ohne Konzessionspflicht gemäß § 4 - der Handel 

auf eigene oder fremde Rechnung mit Finanzinstrumenten gemäß § 1 Abs. 1 Z 6 
lit. e bis g und j Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 – WAG 2007, BGBl. I 
Nr. 60/2007, vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses nunmehrigen 
Bundesgesetzes durch Personen gemäß § 2 Abs. 1 Z 11 und 13 WAG 2007 
durchgeführt wurde, gilt für solche Personen die Konzession zum Handel auf 
eigene oder fremde Rechnung mit Finanzinstrumenten gemäß § 1 Z 7 lit. e bis g 
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und j WAG 2018, als zu diesem Zeitpunkt vorläufig erteilt, wenn sie bis zum 
2.7.2018 einen vollständigen, bewilligungsfähigen Antrag auf Konzession zur 
Durchführung der von ihnen durchgeführten Geschäfte gestellt haben und die 
Konzession danach auch erteilt wird. Anträge gemäß § 4 sind ab Kundmachung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/xxxx zulässig. 

§ 106. (1) – (2) … § 106. (1) – (2) … 
 (3) § 99b, § 99d Abs. 5 und § 103 Z 9a in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit Ablauf des 2. Jänner 2018 außer Kraft. 
§ 107. (1) – (95). … § 107. (1) – (95). … 

 (96) § 1 Abs. 1 Z 7a, § 1 Abs. 3, § 2 Z 29, § 3 Abs. 1 Z 5, § 3 Abs. 3 Z 6, § 3 
Abs. 4a Z 2 und Abs. 7 lit. d, § 9 Abs. 7, § 20 Abs. 3, § 20 Abs. 7, § 29, § 38Abs. 2 
Z 9, § 39 Abs. 5, § 39c Abs. 1, § 39d Abs. 1, § 63 Abs. 4 Z 9, § 63 Abs. 6 Z 2, 
§ 63a Abs. 4, § 96, § 98 Abs. 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 5a Z 2, 5b, 5c, § 99 Abs. 1, § 99d 
Abs. 1 und 2, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 
3. Jänner 2018 in Kraft. 

§ 108. … § 108. … 
 1. – 2. …  1. – 2. … 
 4. hinsichtlich des § 2 Z 1 bis 4 sowie Z 11 und 12, § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 4 

und 5, § 7 Abs. 2, § 20 Abs. 4 Z 3, § 21 Abs. 2 und 3, § 23 Abs. 10a, 
§ 38 Abs. 1 und 2, § 43, § 44 Abs. 1, § 63 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3, 
§ 66 bis § 68, § 92 Abs. 4 und 9, § 94, § 102 sowie § 103 Z 20 der 
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Justiz; 

 4. hinsichtlich des § 2 Z 1 bis 4 sowie Z 11 und 12, § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 4 
und 5, § 7 Abs. 2, § 20 Abs. 5 Z 3, § 21 Abs. 2 und 3, § 23 Abs. 10a, 
§ 38 Abs. 1 und 2, § 43, § 44 Abs. 1, § 63 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3, 
§ 66 bis § 68, § 92 Abs. 4 und 9, § 94, § 102 sowie § 103 Z 20 der 
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Justiz; 

 5. – 6. …  5. – 6. … 

Artikel 10 Artikel 10 
Änderung des Bausparkassengesetzes Änderung des Bausparkassengesetzes 

§ 15. Wer zum Nachteil eines Bausparers oder mehrerer Bausparer zwecks 
Bevorzugung anderer Bausparer bei der Zuteilung von Bauspardarlehen vom 
Geschäftsplan oder von den Allgemeinen Bedingungen für das Bauspargeschäft 
abweicht, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

§ 15. Wer zum Nachteil eines Bausparers oder mehrerer Bausparer zwecks 
Bevorzugung anderer Bausparer bei der Zuteilung von Bauspardarlehen vom 
Geschäftsplan oder von den Allgemeinen Bedingungen für das Bauspargeschäft 
abweicht, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 
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§ 18. (1) – (1g) … § 18. (1) – (1g) … 
 (1h) § 15 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 tritt mit 

3. Jänner 2018 in Kraft. 
(2) – (3) … (2) – (3) … 

Artikel 11 Artikel 11 
Änderung des Betrieblichen Mitarbeiter- und 

Selbständigenvorsorgegesetzes 
Änderung des Betrieblichen Mitarbeiter- und 

Selbständigenvorsorgegesetzes 

§ 25. (1) … § 25. (1) … 
(2) … (2) … 

 1. …  1. … 
 2. die für das Geschäftsjahr vom Arbeitgeber geleisteten Beiträge,  2. die im Geschäftsjahr auf Grund der bis zum Bilanzstichtag bei der BV-

Kasse eingelangten monatlichen Beitragsgrundlagenmeldungen für den 
Zeitraum 1. November des vorangegangenen Geschäftsjahres bis 
31. Oktober des Geschäftsjahres verbuchten Beiträge sowie gegen 
welchen/welche Arbeitgeber/in Anspruch auf Zahlung dieser Beiträge 
bestanden hat, 

 3. – 5. …  3. – 5. … 
(3) – (4) … (3) – (4) … 
(5) Die BV-Kasse haftet für die Richtigkeit der Kontonachrichten auf der 

Grundlage der von den Sozialversicherungsträgern im Wege des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger zu Verfügung gestellten 
Lohnzetteldaten. 

(5) Die BV-Kasse haftet für die Richtigkeit der Kontonachrichten auf der 
Grundlage der von den Sozialversicherungsträgern im Wege des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger zu Verfügung gestellten 
Beitragsgrundlagenmeldungen im Ausmaß der gemäß § 27 Abs. 8 vom jeweils 
zuständigen Sozialversicherungsträger überwiesenen Beiträge. 

(6) … (6) … 
§ 44. (1) Wer als Verantwortlicher (§ 9 

Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52) einer BV-Kasse seinen 
Meldepflichten gegenüber der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank 
gemäß § 39 nicht nachkommt oder die in § 31 Abs. 1 Z 3a festgelegten Grenzen 
verletzt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

§ 44. (1) Wer als Verantwortlicher (§ 9 
Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG, BGBl. Nr. 52) einer BV-Kasse seinen 
Meldepflichten gegenüber der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank 
gemäß § 39 nicht nachkommt oder die in § 31 Abs. 1 Z 3a festgelegten Grenzen 
verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe 
bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 
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(2) Bei Verwaltungsübertretungen nach dieser Bestimmung gilt anstelle der 

Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 

§ 45. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 22 und 23 zuwiderhandelt, begeht, 
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der FMA bei vorsätzlicher 

§ 45. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 22 und 23 zuwiderhandelt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA bei vorsätzlicher 

Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, bei fahrlässiger Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, bei fahrlässiger 
Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. 

(2) … (2) … 
(3) Bei Verwaltungsübertretungen nach dieser Bestimmung gilt anstelle der 

Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 

§ 73. (1) – (25) … § 73. (1) – (25) … 
(26) Die §§ 6 Abs. 1b und 2a, 14 Abs. 8 und 9, 16 Abs. 1, 25 Abs. 2, 3, 5 

und 7, 27 Abs. 5 und 8, 60 Abs. 2 Z 2 und 69 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 79/2015 treten mit 1. Jänner 2018 in Kraft und gelten 
für Beitragszeiträume nach 31. Dezember 2017. 

(26) Die §§ 6 Abs. 1b und 2a, 14 Abs. 8 und 9, 16 Abs. 1, 25 Abs. 2, 3, 5 
und 7, 27 Abs. 5 und 8, 60 Abs. 2 Z 2 und 69 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 79/2015 treten mit 1. Jänner 2019 in Kraft und gelten 
für Beitragszeiträume nach 31. Dezember 2018. 

(27) – (31) … (27) – (31) … 
 (32) § 44 Abs. 1 und § 45 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft. § 25 Abs. 2 Z 2 und Abs. 5 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2017 tritt mit 1. Jänner 2019 in 
Kraft und gilt für Beitragszeiträume nach 31. Dezember 2018. § 44 Abs. 2 und 
§ 45 Abs. 3 treten mit Ablauf des 2. Jänner 2018 außer Kraft. 

Artikel 12 Artikel 12 
Änderung des Bilanzbuchhaltungsgesetzes 2014 Änderung des Bilanzbuchhaltungsgesetzes 2014 

§ 45. … § 45. … 
 1. …  1. … 
 2. eine börsennotierte Gesellschaft, deren Wertpapiere zum Handel auf 

einem geregelten Markt in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
zugelassen sind, oder börsennotierte Gesellschaften aus Drittländern, die 
gemäß einer auf Grund des § 85 Abs. 10 des Börsegesetzes 1989, BGBl. 

 2. eine börsennotierte Gesellschaft, deren Wertpapiere zum Handel auf 
einem geregelten Markt in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
zugelassen sind, oder börsennotierte Gesellschaften aus Drittländern, die 
gemäß einer auf Grund des § 122 Abs. 10 Börsegesetzes 2018, BGBl. 
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Nr. 555, durch die Finanzmarktaufsicht zu erlassenden Verordnung 
Offenlegungsanforderungen unterliegen, die dem Gemeinschaftsrecht 
entsprechen oder mit diesem vergleichbar sind, oder 

Nr. xxx/2017, durch die Finanzmarktaufsicht zu erlassenden Verordnung 
Offenlegungsanforderungen unterliegen, die dem Gemeinschaftsrecht 
entsprechen oder mit diesem vergleichbar sind, oder 

 3. – 4. …  3. – 4. … 
§ 67. (1) – (3) … § 67. (1) – (3) … 

 (4) § 45 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 tritt 
mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 13 Artikel 13 
Änderung des Bundesfinanzierungsgesetzes Änderung des Bundesfinanzierungsgesetzes 

§ 1. (1) – (2) … § 1. (1) – (2) … 
(3) Die Bestimmungen des Bankwesengesetzes – BWG, BGBl. 

Nr. 532/1993, finden mit Ausnahme des § 39 Abs. 1 und 2 BWG sowie des § 41 
BWG keine Anwendung. Die Bestimmungen des Finanzmarkt-
Geldwäschegesetzes – FM-GwG, BGBl. Nr. 118/2016, finden mit Ausnahme der 
§§ 5 bis 9, 11, 12, 16 bis 20, 21 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 bis 6 und § 23 Abs. 3 und 
5 FM-GwG auf die Tätigkeiten der ÖBFA keine Anwendung. Ebenso sind die 
Bestimmungen des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 – WAG 2007, BGBl. I 
Nr. 60/2007, und die Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, 
BGBl. Nr. 194/1994, auf die Tätigkeiten der ÖBFA nicht anzuwenden. 

(3) Die Bestimmungen des Bankwesengesetzes – BWG, BGBl. 
Nr. 532/1993, finden mit Ausnahme des § 39 Abs. 1 und 2 BWG sowie des § 41 
BWG keine Anwendung. Die Bestimmungen des Finanzmarkt-
Geldwäschegesetzes – FM-GwG, BGBl. Nr. 118/2016, finden mit Ausnahme der 
§§ 5 bis 9, 11, 12, 16 bis 20, 21 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 bis 6 und § 23 Abs. 3 und 
5 FM-GwG auf die Tätigkeiten der ÖBFA keine Anwendung. Ebenso sind die 
Bestimmungen des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 – WAG 2018, BGBl. I 
Nr. xx/2017, und die Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, 
BGBl. Nr. 194/1994, auf die Tätigkeiten der ÖBFA nicht anzuwenden. 

(4) – (5) … (4) – (5) … 
§ 11. (1) – (10) … § 11. (1) – (10) … 

 (11) § 1 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 tritt 
mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 14 Artikel 14 
Änderung des Bundesgesetzes zur Schaffung einer Abbaueinheit Änderung des Bundesgesetzes zur Schaffung einer Abbaueinheit 

§ 3. (1) – (4) … § 3. (1) – (4) … 
(5) Soweit Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 bis 3 

Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 – WAG 2007, BGBl. I Nr. 60/2007, erbracht 
werden, sind diese unverzüglich auf Abbau zu stellen. Bestehende Kundenkonten 

(5) Soweit Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 bis 3 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – WAG 2018, BGBl. I Nr. xx/2017, erbracht 
werden, sind diese unverzüglich auf Abbau zu stellen. Bestehende Kundenkonten 
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sind innerhalb einer angemessenen Frist auf ein anderes Kreditinstitut zu 
übertragen, das zum Betrieb des Einlagengeschäftes gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 und 
des Depotgeschäfts gemäß § 1 Abs. 1 Z 5 BWG berechtigt ist, sofern nicht der 
Kunde die Übertragung auf ein anderes Kreditinstitut vornimmt. Die 
Bestimmungen des WAG 2007, mit Ausnahme des zweiten Hauptstücks, der 
§§ 64 bis 66 und der §§ 94 bis 96, sind auf die Abbaueinheit nicht anzuwenden. 

sind innerhalb einer angemessenen Frist auf ein anderes Kreditinstitut zu 
übertragen, das zum Betrieb des Einlagengeschäftes gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 BWG 
und des Depotgeschäfts gemäß § 1 Abs. 1 Z 5 BWG berechtigt ist, sofern nicht 
der Kunde die Übertragung auf ein anderes Kreditinstitut vornimmt. Die 
Bestimmungen des WAG 2018, mit Ausnahme des zweiten Hauptstücks und der 
§§ 94 bis 96, sind auf die Abbaueinheit nicht anzuwenden. 

(6) Die Aufnahme von Geldern vom Publikum durch die Abbaueinheit 
sowie die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und von Anlagetätigkeiten 
gemäß § 1 Z 2 WAG 2007 sind unzulässig. Geschäfte in Finanzinstrumenten für 
eigene Rechnung der Abbaueinheit zwecks Steuerung von Zins-, Währungs-, 
Kredit- und Liquiditätsrisiken im Rahmen der Abbautätigkeit sind zulässig, 
sofern damit keine Marketmaking-Tätigkeiten und keine Einräumung von 
Zugängen zu Handelssystemen für Dritte verbunden sind. 

(6) Die Aufnahme von Geldern vom Publikum durch die Abbaueinheit 
sowie die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und von Anlagetätigkeiten 
gemäß § 1 Z 3 WAG 2018 sind unzulässig. Geschäfte in Finanzinstrumenten für 
eigene Rechnung der Abbaueinheit zwecks Steuerung von Zins-, Währungs-, 
Kredit- und Liquiditätsrisiken im Rahmen der Abbautätigkeit sind zulässig, 
sofern damit keine Marketmaking-Tätigkeiten und keine Einräumung von 
Zugängen zu Handelssystemen für Dritte verbunden sind. 

(7) … (7) … 
§ 13. (1) – (2) … § 13. (1) – (2) … 

 (3) § 3 Abs. 5 und § 3 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 15 Artikel 15 
Änderung des E-Geldgesetzes 2010 Änderung des E-Geldgesetzes 2010 

§ 29. (1) – (12) … § 29. (1) – (12) … 
(13) Eine Verwaltungsübertretung nach den Abs. 1 bis 11 wird nur dann 

verwirklicht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 

 

§ 30. (1) … § 30. (1) … 
(2) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß § 29 gilt anstelle der 

Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 

(3) – (4) … (3) – (4) … 
§ 41. (1) – (7) … § 41. (1) – (7) … 

 (8) § 29 Abs. 13 und § 30 Abs. 2 treten mit Ablauf des 2. Jänner 2018 außer 
Kraft. 
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Artikel 16 Artikel 16 
Änderung des Einlagensicherungs- und 

Anlegerentschädigungsgesetzes 
Änderung des Einlagensicherungs- und 

Anlegerentschädigungsgesetzes 

§ 7. (1) … § 7. (1) … 
(2) … (2) … 

 1. deren Existenz nur durch ein Finanzinstrument gemäß § 1 Z 6 WAG 
nachgewiesen werden kann, es sei denn, es handelt sich um ein 
Sparprodukt, das durch ein auf eine benannte Person lautendes 
Einlagenzertifikat verbrieft ist und das zum 2. Juli 2014 bereits bestand 
oder 

 1. deren Existenz nur durch ein Finanzinstrument gemäß § 1 Z 7 
WAG 2018 nachgewiesen werden kann, es sei denn, es handelt sich um 
ein Sparprodukt, das durch ein auf eine benannte Person lautendes 
Einlagenzertifikat verbrieft ist und das zum 2. Juli 2014 bereits bestand 
oder 

 2. – 3. …  2. – 3. … 
Verlängerung der Verjährungsfrist und Vollstreckung von Bescheiden  
§ 42. (1) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß § 41 gilt anstelle der 

Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, 
BGBl. Nr. 52/1991, eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 

 

(2) Für die Vollstreckung eines Bescheides nach diesem Bundesgesetz tritt 
an die Stelle des in § 5 Abs. 3 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 2011 – 
VVG, BGBl. Nr. 53/1991, vorgesehenen Betrags der Betrag von 30 000 Euro. 

 

§ 44. … § 44. … 
 1. …  1. … 
 2. Zweigstelle: eine Betriebsstelle, die einen rechtlich unselbstständigen 

Teil eines Kreditinstituts, eines Kreditinstituts gemäß § 9 Abs. 1 BWG 
oder einer Wertpapierfirma im Sinne des § 12 Abs. 1 WAG 2007 bildet 
und sämtliche Geschäfte oder einen Teil der Geschäfte, die mit der 
Tätigkeit des Kreditinstituts oder der Wertpapierfirma verbunden sind, 
unmittelbar betreibt; hat ein Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma im 
Sinne des § 12 Abs. 1 WAG 2007 in ein und demselben Mitgliedstaat 
mehrere Betriebsstellen, so werden diese als eine einzige Zweigstelle 
betrachtet; 

 2. Zweigstelle: eine Betriebsstelle, die einen rechtlich unselbstständigen 
Teil eines Kreditinstituts, eines Kreditinstituts gemäß § 9 Abs. 1 BWG 
oder einer Wertpapierfirma im Sinne des § 17 Abs. 1 WAG 2018 bildet 
und sämtliche Geschäfte oder einen Teil der Geschäfte, die mit der 
Tätigkeit des Kreditinstituts oder der Wertpapierfirma verbunden sind, 
unmittelbar betreibt; hat ein Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma im 
Sinne des § 17 Abs. 1 WAG 2018 in ein und demselben Mitgliedstaat 
mehrere Betriebsstellen, so werden diese als eine einzige Zweigstelle 
betrachtet; 

 3. Anleger: eine natürliche oder juristische Person, die einem Kreditinstitut, 
einem Kreditinstitut gemäß § 9 Abs. 1 BWG oder einer Wertpapierfirma 
im Sinne des § 12 Abs. 1 WAG 2007 im Zusammenhang mit 

 3. Anleger: eine natürliche oder juristische Person, die einem Kreditinstitut, 
einem Kreditinstitut gemäß § 9 Abs. 1 BWG oder einer Wertpapierfirma 
im Sinne des § 17 Abs. 1 WAG 2018 im Zusammenhang mit 
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Wertpapiergeschäften Gelder oder Instrumente anvertraut hat; sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen Gelder oder 

Instrumente anvertraut hat; 
 4. …  4. … 
 5. Wertpapierfirma: eine Wertpapierfirma gemäß § 1 Z 1 WAG 2007;  5. Wertpapierfirma: eine Wertpapierfirma gemäß § 1 Z 1 WAG 2018; 
 6. – 9. …  6. – 9. … 

§ 45. (1) – (3) … § 45. (1) – (3) … 
(4) … (4) … 

 1. – 4. …  1. – 4. … 
 5. die Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 WAG 2007.  5. die Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 oder 3 WAG 2018. 

§ 46. (1) … § 46. (1) … 
 1. – 2 …  1. – 2. … 
 3. hinsichtlich der Forderungen eines Anlegers aus 

Werpapierdienstleistungen eines Mitgliedsinstituts eine 
Zahlungseinstellung behördlich verfügt wird (§ 70 Abs. 2 BWG, § 78 
BWG), wobei diese Verfügung spätestens nach fünf Arbeitstagen, 
nachdem die FMA erstmals festgestellt hat, dass das gegenständliche 
Mitgliedsinstitut die fälligen und rückzahlbaren Forderungen nicht 
zurückgezahlt hat, zu erfolgen hat, oder 

 3. hinsichtlich der Forderungen eines Anlegers aus sicherungspflichtigen 
Werpapierdienstleistungen eines Mitgliedsinstituts eine 
Zahlungseinstellung behördlich verfügt wird (§ 70 Abs. 2 BWG, § 78 
BWG), wobei diese Verfügung spätestens nach fünf Arbeitstagen, 
nachdem die FMA erstmals festgestellt hat, dass das gegenständliche 
Mitgliedsinstitut die fälligen und rückzahlbaren Forderungen nicht 
zurückgezahlt hat, zu erfolgen hat, oder 

 4. …  4. … 
… … 

(2) … (2)… 
 1. Gelder zurückzuzahlen, die Anlegern geschuldet werden oder gehören 

und für deren Rechnung im Zusammenhang mit 
Wertpapierdienstleistungen gehalten werden oder 

 1. Gelder zurückzuzahlen, die Anlegern geschuldet werden oder gehören 
und für deren Rechnung im Zusammenhang mit sicherungspflichtigen 
Wertpapierdienstleistungen gehalten werden oder 

 2. den Anlegern Instrumente zurückzugeben, die diesen gehören und für 
deren Rechnung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften gehalten, 
verwahrt oder verwaltet werden. 

 2. den Anlegern Instrumente zurückzugeben, die diesen gehören und für 
deren Rechnung im Zusammenhang mit sicherungspflichtigen 
Wertpapierdienstleistungen gehalten, verwahrt oder verwaltet werden. 

(3) Forderungsberechtigte aus Wertpapierdienstleistungen können während 
eines Zeitraums von einem Jahr ab der Kundmachung des Eintritts eines 
Sicherungsfalles gemäß Abs. 1 ihre Ansprüche bei der Sicherungseinrichtung 
anmelden. Die Sicherungseinrichtung kann jedoch einem Anleger nicht unter 
Berufung auf den Ablauf dieser Frist die Entschädigung verweigern, wenn der 
Anleger nicht in der Lage war, seine Forderung rechtzeitig geltend zu machen. 

(3) Forderungsberechtigte aus sicherungspflichtigen 
Wertpapierdienstleistungen können während eines Zeitraums von einem Jahr ab 
der Kundmachung des Eintritts eines Sicherungsfalles gemäß Abs. 1 ihre 
Ansprüche bei der Sicherungseinrichtung anmelden. Die Sicherungseinrichtung 
kann jedoch einem Anleger nicht unter Berufung auf den Ablauf dieser Frist die 
Entschädigung verweigern, wenn der Anleger nicht in der Lage war, seine 
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Forderung rechtzeitig geltend zu machen. 

§ 47. (1) Für Wertpapierdienstleistungen gemäß § 45 Abs. 4 von Gläubigern, 
die keine natürlichen Personen sind, ist unbeschadet des in § 46 Abs. 1 genannten 
Höchstbetrages die Zahlungspflicht der Sicherungseinrichtung mit 90 vH der 
Forderung aus Wertpapiergeschäften pro Anleger begrenzt. Guthaben und 
sonstige Forderungen aus Wertpapiergeschäften auf einem Konto, über das zwei 
oder mehr Personen als Gesellschafter einer offenen Gesellschaft, einer 
Kommanditgesellschaft, einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder einer dieser 
Gesellschaftsformen entsprechenden Gesellschaft nach dem Recht eines 
Mitgliedstaates oder eines Drittlandes verfügen können, werden bei der 
Berechnung der Obergrenze dieses Absatzes zusammengefasst und als Guthaben 
und sonstige Forderungen aus Wertpapiergeschäften eines Anlegers behandelt. 
Die Sicherungseinrichtung ist berechtigt, Entschädigungsforderungen mit 
Forderungen des Kreditinstitutes aufzurechnen. § 19 Abs. 2 IO ist in allen Fällen 
der Auszahlung von Forderungen aus Wertpapiergeschäften anzuwenden. 

§ 47. (1) Für Wertpapierdienstleistungen gemäß § 45 Abs. 4 von Gläubigern, 
die keine natürlichen Personen sind, ist unbeschadet des in § 46 Abs. 1 genannten 
Höchstbetrages die Zahlungspflicht der Sicherungseinrichtung mit 90 vH der 
Forderung aus sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen pro Anleger 
begrenzt. Guthaben und sonstige Forderungen aus sicherungspflichtigen 
Wertpapierdienstleistungen auf einem Konto, über das zwei oder mehr Personen 
als Gesellschafter einer offenen Gesellschaft, einer Kommanditgesellschaft, einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder einer dieser Gesellschaftsformen 
entsprechenden Gesellschaft nach dem Recht eines Mitgliedstaates oder eines 
Drittlandes verfügen können, werden bei der Berechnung der Obergrenze dieses 
Absatzes zusammengefasst und als Guthaben und sonstige Forderungen aus 
sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen eines Anlegers behandelt. Die 
Sicherungseinrichtung ist berechtigt, Entschädigungsforderungen mit 
Forderungen des Kreditinstitutes aufzurechnen. § 19 Abs. 2 IO ist in allen Fällen 
der Auszahlung von Forderungen aus sicherungspflichtigen 
Wertpapierdienstleistungen anzuwenden. 

(2) Folgende Forderungen aus Wertpapiergeschäften sind von der Sicherung 
durch die Sicherungseinrichtung ausgeschlossen: 

 

(2) Folgende Forderungen aus sicherungspflichtigen 
Wertpapierdienstleistungen sind von der Sicherung durch die 
Sicherungseinrichtung ausgeschlossen: 

 1. Forderungen aus Wertpapiergeschäften anderer Kredit- oder 
Finanzinstitute oder Wertpapierfirmen oder in einem Mitgliedstaat oder 
Drittland zugelassener CRR-Kreditinstitute, 

 1. Forderungen aus sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen 
anderer Kredit- oder Finanzinstitute oder Wertpapierfirmen oder in 
einem Mitgliedstaat oder Drittland zugelassener CRR-Kreditinstitute, 

 2. – 4. …  2. – 4. … 
 5. …  5. … 
 a) Geschäftsleitern und Mitgliedern gesetzlich oder satzungsgemäß 

zuständiger Aufsichtsorgane des Kreditinstitutes oder der 
Wertpapierfirma gemäß § 12 Abs. 1 WAG 2007 sowie bei 
Kreditgenossenschaften von ihren Vorstandsmitgliedern, 

 a) Geschäftsleitern und Mitgliedern gesetzlich oder satzungsgemäß 
zuständiger Aufsichtsorgane des Kreditinstitutes oder der 
Wertpapierfirma gemäß § 17 Abs. 1 WAG 2018 sowie bei 
Kreditgenossenschaften von ihren Vorstandsmitgliedern, 

 b) …  b) … 
 c) Forderungsberechtigten, die zumindest 5 vH des Kapitals des 

Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma gemäß § 12 Abs. 1 
WAG 2007 halten, 

 c) Forderungsberechtigten, die zumindest 5 vH des Kapitals des 
Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma gemäß § 17 Abs. 1 
WAG 2018 halten, 

 d) Forderungsberechtigten, die mit der gesetzlichen Kontrolle der  d) Forderungsberechtigten, die mit der gesetzlichen Kontrolle der 
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Rechnungslegung des Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma 
gemäß § 12 Abs. 1 WAG 2007 betraut sind und 

Rechnungslegung des Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma 
gemäß § 17 Abs. 1 WAG 2018 betraut sind und 

 e) Forderungsberechtigten, die eine der in lit. a bis d genannten 
Funktionen in verbundenen Unternehmen (§ 244 des 
Unternehmensgesetzbuches – UGB, dRGBl. S 219/1897) des 
Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma gemäß § 12 Abs. 1 
WAG 2007 innehaben, wobei Beteiligungen, die unter den Schwellen 
gemäß Art. 19 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 liegen, die 
Ausnahme gemäß dieser lit. nicht auslösen, 

 e) Forderungsberechtigten, die eine der in lit. a bis d genannten 
Funktionen in verbundenen Unternehmen (§ 244 des 
Unternehmensgesetzbuches – UGB, dRGBl. S 219/1897) des 
Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma gemäß § 17 Abs. 1 
WAG 2018 innehaben, wobei Beteiligungen, die unter den Schwellen 
gemäß Art. 19 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 liegen, die 
Ausnahme gemäß dieser lit. nicht auslösen, 

 6. …  6. … 
 7. Forderungen anderer Gesellschaften, die verbundene Unternehmen 

(§ 244 UGB) des betroffenen Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma 
gemäß § 12 Abs. 1 WAG 2007 sind, 

 7. Forderungen anderer Gesellschaften, die verbundene Unternehmen 
(§ 244 UGB) des betroffenen Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma 
gemäß § 17 Abs. 1 WAG 2018 sind, 

 8. Forderungen, für die der Forderungsberechtigte vom Kreditinstitut oder 
von der Wertpapierfirma gemäß § 12 Abs. 1 WAG 2007 auf 
individueller Basis Zinssätze oder andere finanzielle Vorteile erhalten 
hat, die zu einer Verschlechterung der finanziellen Lage des 
Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma gemäß § 12 Abs. 1 WAG 2007 
beigetragen haben, 

 8. Forderungen, für die der Forderungsberechtigte vom Kreditinstitut oder 
von der Wertpapierfirma gemäß § 17 Abs. 1 WAG 2018 auf 
individueller Basis Zinssätze oder andere finanzielle Vorteile erhalten 
hat, die zu einer Verschlechterung der finanziellen Lage des 
Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma gemäß § 17 Abs. 1 WAG 2018 
beigetragen haben, 

 9. Schuldverschreibungen des Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma 
gemäß § 12 Abs. 1 WAG 2007 und Verbindlichkeiten aus eigenen 
Akzepten und Solawechseln, 

 9. Schuldverschreibungen des Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma 
gemäß § 17 Abs. 1 WAG 2018 und Verbindlichkeiten aus eigenen 
Akzepten und Solawechseln, 

 10. Forderungen, die nicht auf Euro, Schilling, Landeswährung eines 
Mitgliedstaates oder auf ECU lauten, wobei diese Einschränkung jedoch 
nicht für Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 6 WAG 2007 gilt, sowie 

 10. Forderungen, die nicht auf Euro, Schilling, Landeswährung eines 
Mitgliedstaates oder auf ECU lauten, wobei diese Einschränkung jedoch 
nicht für Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 7 WAG 2018 gilt, sowie 

 11. …  11. … 
§ 48. (1) – (2) … § 48. (1) – (2) … 
(3) Wertpapierfirmen gemäß § 12 Abs. 1 WAG 2007, die in Österreich über 

eine Zweigstelle sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen gemäß § 45 
Abs. 4 Z 1 bis 3 oder 5 erbringen, sind, sofern sie in ihrem Heimatland einem 
Anlegerentschädigungssystem im Sinne der Richtlinie 97/9/EG angehören, 
berechtigt, sich der einheitlichen Sicherungseinrichtung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 
ergänzend zum Anlegerentschädigungssystem ihres Herkunftsmitgliedstaates 
anzuschließen. Für Wertpapierfirmen gemäß § 12 WAG 2007, die in Österreich 
Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 WAG 2007 erbringen und 

(3) Wertpapierfirmen gemäß § 17 Abs. 1 WAG 2018, die in Österreich über 
eine Zweigstelle sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen gemäß § 45 
Abs. 4 Z 1 bis 3 oder 5 erbringen, sind, sofern sie in ihrem Heimatland einem 
Anlegerentschädigungssystem im Sinne der Richtlinie 97/9/EG angehören, 
berechtigt, sich der einheitlichen Sicherungseinrichtung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 
ergänzend zum Anlegerentschädigungssystem ihres Herkunftsmitgliedstaats 
anzuschließen. Für Wertpapierfirmen gemäß § 17 WAG 2018, die in Österreich 
Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 WAG 2018 erbringen und 
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diese Dienstleistungen das Halten von Geld, Wertpapieren oder sonstigen 
Instrumenten nicht umfassen, so dass der Erbringer der Dienstleistungen 
diesbezüglich zu keiner Zeit Schuldner seiner Kunden werden kann, gilt hingegen 
§ 78 WAG 2007. Der ergänzende Anschluss gilt nur bezüglich der in Österreich 
erbrachten sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen gemäß § 45 Abs. 4 
Z 1 bis 3 oder 5 und nur insoweit, als die §§ 45 bis 47 sowie 51 eine höhere oder 
weitergehende Sicherung von Forderungen aus Wertpapierdienstleistungen 
gewährleisten als das Anlegerentschädigungssystem des Herkunftsmitgliedstaates 
der Wertpapierfirma. Die Sicherungseinrichtung hat die freiwillig ergänzend 
angeschlossenen Wertpapierfirmen zu verpflichten, für den Fall einer Auszahlung 
gesicherter Forderungen aus Wertpapierdienstleistungen unverzüglich 
anteilsmäßige Beiträge zu leisten. Bei der Festsetzung der anteilsmäßigen 
Beiträge ist § 50 sinngemäß anzuwenden. Hierbei darf die freiwillig ergänzend 
angeschlossene Wertpapierfirma nicht schlechter gestellt werden als ein nach 
Institutstyp und Geschäftsgegenstand vergleichbares österreichisches 
Kreditinstitut. Hat eine freiwillig ergänzend angeschlossene Wertpapierfirma 
mehrere Zweigstellen in Österreich, so sind diese bei der Berechnung der 
Forderungen gemäß § 45 Abs. 4 und bei der Berechnung der Beitragsleistung 
gemäß § 50 als eine Zweigstelle zu betrachten. 

diese Dienstleistungen das Halten von Geld, Wertpapieren oder sonstigen 
Instrumenten nicht umfassen, so dass der Erbringer der Dienstleistungen 
diesbezüglich zu keiner Zeit Schuldner seiner Kunden werden kann, gilt hingegen 
§ 76 WAG 2018. Der ergänzende Anschluss gilt nur bezüglich der in Österreich 
erbrachten sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen gemäß § 45 Abs. 4 
Z 1 bis 3 oder 5 und nur insoweit, als die §§ 45 bis 47 sowie 51 eine höhere oder 
weitergehende Sicherung von Forderungen aus Wertpapierdienstleistungen 
gewährleisten als das Anlegerentschädigungssystem des Herkunftsmitgliedstaats 
der Wertpapierfirma. Die Sicherungseinrichtung hat die freiwillig ergänzend 
angeschlossenen Wertpapierfirmen zu verpflichten, für den Fall einer Auszahlung 
gesicherter Forderungen aus Wertpapierdienstleistungen unverzüglich 
anteilsmäßige Beiträge zu leisten. Bei der Festsetzung der anteilsmäßigen 
Beiträge ist § 50 sinngemäß anzuwenden. Hierbei darf die freiwillig ergänzend 
angeschlossene Wertpapierfirma nicht schlechter gestellt werden als ein nach 
Institutstyp und Geschäftsgegenstand vergleichbares österreichisches 
Kreditinstitut. Hat eine freiwillig ergänzend angeschlossene Wertpapierfirma 
mehrere Zweigstellen in Österreich, so sind diese bei der Berechnung der 
Forderungen gemäß § 45 Abs. 4 und bei der Berechnung der Beitragsleistung 
gemäß § 50 als eine Zweigstelle zu betrachten. 

(4) – (5) … (4) – (5) … 
§ 51. (1) Es besteht kein Anspruch eines Gläubigers auf 

Doppelentschädigung dadurch, dass für ein und dieselbe Forderung nach den 
Bestimmungen des 2. Teils und des 3. Teils Entschädigung ausbezahlt wird. 
Forderungen aus Guthaben von Konten, die nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes sowohl als gedeckte Einlage als auch als sicherungspflichtige 
Forderung aus Wertpapiergeschäften entschädigt werden könnten, sind nach den 
Bestimmungen des 2. Teils dieses Bundesgesetzes (Einlagensicherung) zu 
entschädigen. 

§ 51. (1) Es besteht kein Anspruch eines Gläubigers auf 
Doppelentschädigung dadurch, dass für ein und dieselbe Forderung nach den 
Bestimmungen des 2. Teils und des 3. Teils Entschädigung ausbezahlt wird. 
Forderungen aus Guthaben von Konten, die nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes sowohl als gedeckte Einlage als auch als Forderungen aus 
sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen entschädigt werden könnten, 
sind nach den Bestimmungen des 2. Teils dieses Bundesgesetzes 
(Einlagensicherung) zu entschädigen. 

(2) … (2) … 
§ 55. Die §§ 44 bis 54 gelten bei Kreditinstituten gemäß § 1 Abs. 1 BWG 

und § 9 BWG und Wertpapierfirmen gemäß § 12 WAG 2007, denen die 
Konzession oder Berechtigung zur Durchführung sicherungspflichtiger 
Wertpapierdienstleistungen entzogen wurde oder deren diesbezügliche 
Konzession oder Berechtigung erloschen ist, für alle Forderungen, die bis zum 
Zeitpunkt des Entzugs oder des Erlöschens dieser Konzession oder Berechtigung 

§ 55. Die §§ 44 bis 54 gelten bei Kreditinstituten gemäß § 1 Abs. 1 BWG 
und § 9 BWG und Wertpapierfirmen gemäß § 17 WAG 2018, denen die 
Konzession oder Berechtigung zur Durchführung sicherungspflichtiger 
Wertpapierdienstleistungen entzogen wurde oder deren diesbezügliche 
Konzession oder Berechtigung erloschen ist, für alle Forderungen, die bis zum 
Zeitpunkt des Entzugs oder des Erlöschens dieser Konzession oder Berechtigung 
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entgegengenommen wurden oder entstanden sind, auch dann, wenn der 
Sicherungsfall gemäß § 44 Abs. 1 Z 1 bis 4 nach dem Entzug oder Erlöschen 
dieser Konzession oder Berechtigung eingetreten ist. Solche Institute haben alle 
in den §§ 44 bis 54 genannten Verpflichtungen gegenüber der 
Sicherungseinrichtung ungeachtet des Entzugs oder Erlöschens der Konzession 
oder Berechtigung zu erfüllen. 

entgegengenommen wurden oder entstanden sind, auch dann, wenn der 
Sicherungsfall gemäß § 44 Abs. 1 Z 1 bis 4 nach dem Entzug oder Erlöschen 
dieser Konzession oder Berechtigung eingetreten ist. Solche Institute haben alle 
in den §§ 44 bis 54 genannten Verpflichtungen gegenüber der 
Sicherungseinrichtung ungeachtet des Entzugs oder Erlöschens der Konzession 
oder Berechtigung zu erfüllen. 

§ 59. … § 59. … 
 1. – 14. …  1. – 14. … 
 15. (zu § 48 Abs. 3): Abweichend von § 48 Abs. 3 sind Wertpapierfirmen 

gemäß § 12 Abs. 1 WAG 2007, die in Österreich über eine Zweigstelle 
sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen gemäß § 45 Abs. 4 Z 1 
bis 3 oder 5 erbringen und in ihrem Heimatland einem 
Anlegerentschädigungssystem im Sinne der Richtlinie 97/9/EG 
angehören, bis zum 31. Dezember 2018 berechtigt, sich der 
Sicherungseinrichtung jenes Fachverbandes ergänzend zum 
Anlegerentschädigungssystem ihres Herkunftsmitgliedstaates 
anzuschließen, dem sie ihrem Institutstyp nach angehören würden, wenn 
sie ein österreichisches Kreditinstitut wären; sind sie auf Grund dessen 
keinem Fachverband zuordenbar, so können sie sich jenem Fachverband 
anschließen, dessen Mitglieder im Institutstyp der betreffenden 
Wertpapierfirma am ähnlichsten sind. Für Wertpapierfirmen gemäß § 12 
WAG 2007, die in Österreich Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 
Abs. 2 Z 2 WAG 2007 erbringen und diese Dienstleistungen das Halten 
von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Instrumenten nicht umfassen, so 
dass der Erbringer der Dienstleistungen diesbezüglich zu keiner Zeit 
Schuldner seiner Kunden werden kann, gilt hingegen § 78 WAG 2007. 
Der ergänzende Anschluss gilt nur bezüglich der in Österreich erbrachten 
sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen gemäß § 45 Abs. 4 Z 1 
bis 3 oder 5 und nur insoweit, als die §§ 45 bis 47 sowie 51 eine höhere 
oder weitergehende Sicherung von Forderungen aus 
Wertpapierdienstleistungen gewährleisten als das 
Anlegerentschädigungssystem des Herkunftsmitgliedstaates der 
Wertpapierfirma. Die Sicherungseinrichtung hat die freiwillig ergänzend 
angeschlossenen Wertpapierfirmen zu verpflichten, für den Fall einer 
Auszahlung gesicherter Forderungen aus Wertpapierdienstleistungen 
unverzüglich anteilsmäßige Beiträge zu leisten. Bei der Festsetzung der 

 15.  (zu § 48 Abs. 3): Abweichend von § 48 Abs. 3 sind Wertpapierfirmen 
gemäß § 17 Abs. 1 WAG 2018, die in Österreich über eine Zweigstelle 
sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen gemäß § 45 Abs. 4 Z 1 
bis 3 oder 5 erbringen und in ihrem Heimatland einem 
Anlegerentschädigungssystem im Sinne der Richtlinie 97/9/EG 
angehören, bis zum 31. Dezember 2018 berechtigt, sich der 
Sicherungseinrichtung jenes Fachverbandes ergänzend zum 
Anlegerentschädigungssystem ihres Herkunftsmitgliedstaats 
anzuschließen, dem sie ihrem Institutstyp nach angehören würden, wenn 
sie ein österreichisches Kreditinstitut wären; sind sie auf Grund dessen 
keinem Fachverband zuordenbar, so können sie sich jenem Fachverband 
anschließen, dessen Mitglieder im Institutstyp der betreffenden 
Wertpapierfirma am ähnlichsten sind. Für Wertpapierfirmen gemäß § 17 
WAG 2018, die in Österreich Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 
Abs. 2 Z 2 WAG 2018 erbringen und diese Dienstleistungen das Halten 
von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Instrumenten nicht umfassen, so 
dass der Erbringer der Dienstleistungen diesbezüglich zu keiner Zeit 
Schuldner seiner Kunden werden kann, gilt hingegen § 76 WAG 2018. 
Der ergänzende Anschluss gilt nur bezüglich der in Österreich erbrachten 
sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen gemäß § 45 Abs. 4 Z 1 
bis 3 oder 5 und nur insoweit, als die §§ 45 bis 47 sowie 51 eine höhere 
oder weitergehende Sicherung von Forderungen aus 
Wertpapierdienstleistungen gewährleisten als das 
Anlegerentschädigungssystem des Herkunftsmitgliedstaats der 
Wertpapierfirma. Die Sicherungseinrichtung hat die freiwillig ergänzend 
angeschlossenen Wertpapierfirmen zu verpflichten, für den Fall einer 
Auszahlung gesicherter Forderungen aus Wertpapierdienstleistungen 
unverzüglich anteilsmäßige Beiträge zu leisten. Bei der Festsetzung der 
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anteilsmäßigen Beiträge ist § 50 sinngemäß anzuwenden. Hierbei darf 
die freiwillig ergänzend angeschlossene Wertpapierfirma nicht schlechter 
gestellt werden als ein nach Institutstyp und Geschäftsgegenstand 
vergleichbares österreichisches Kreditinstitut. Hat eine freiwillig 
ergänzend angeschlossene Wertpapierfirma mehrere Zweigstellen in 
Österreich, so sind diese bei der Berechnung der Forderungen gemäß 
§ 45 Abs. 4 und bei der Berechnung der Beitragsleistung gemäß § 50 als 
eine Zweigstelle zu betrachten. 

anteilsmäßigen Beiträge ist § 50 sinngemäß anzuwenden. Hierbei darf 
die freiwillig ergänzend angeschlossene Wertpapierfirma nicht schlechter 
gestellt werden als ein nach Institutstyp und Geschäftsgegenstand 
vergleichbares österreichisches Kreditinstitut. Hat eine freiwillig 
ergänzend angeschlossene Wertpapierfirma mehrere Zweigstellen in 
Österreich, so sind diese bei der Berechnung der Forderungen gemäß 
§ 45 Abs. 4 und bei der Berechnung der Beitragsleistung gemäß § 50 als 
eine Zweigstelle zu betrachten. 

 16. – 17. …  16. – 17. … 
§ 61. (1) – (3) … § 61. (1) – (3) … 

 (4) § 7 Abs. 2 Z 1, § 44 Z 2, 3 und 5, § 45 Abs. 4 Z 5, § 47 Abs. 2 Z 5 lit. a, c, 
d, e, Z 7, 8 und 9, § 47 Abs. 2 Z 10, § 48 Abs. 3, § 55 und § 59 Z 15 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in 
Kraft. § 42 samt Überschrift tritt mit Ablauf des 2. Jänner 2018 außer Kraft. 

Artikel 17 Artikel 17 
Änderung des Energie-Control-Gesetzes Änderung des Energie-Control-Gesetzes 

§ 25a. (1) – (3) … § 25a. (1) – (3) … 
(4) Die E-Control, die Finanzmarktaufsicht, die Bundeswettbewerbsbehörde 

und die Börsekommissäre gemäß § 46 Börsegesetz 1989 haben einander 
Beobachtungen und Feststellungen einschließlich personenbezogener Daten 
mitzuteilen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 erforderlich sind. Die Vertraulichkeit, die Integrität und der Schutz 
der eingehenden Informationen ist sicherzustellen. 

(4) Die E-Control, die Finanzmarktaufsicht, die Bundeswettbewerbsbehörde 
und die Börsekommissäre gemäß § 98 Börsegesetz 2018 haben einander 
Beobachtungen und Feststellungen einschließlich personenbezogener Daten 
mitzuteilen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 erforderlich sind. Die Vertraulichkeit, die Integrität und der Schutz 
der eingehenden Informationen ist sicherzustellen. 

(5) – (7) … (5) – (7) … 
§ 42. (1) – (3) … § 42. (1) – (3) … 

 (4) § 25a Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 
tritt mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 
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Artikel 18 Artikel 18 

Änderung des EU-Verschmelzungsgesetzes Änderung des EU-Verschmelzungsgesetzes 
§ 14. (1) – (2) … § 14. (1) – (2) … 
 (2a) Ist die übertragende Aktiengesellschaft im Inland börsenotiert, so darf 

die beabsichtigte Verschmelzung erst zur Eintragung angemeldet werden, 
nachdem unter Hinweis auf die geplante Verschmelzung innerhalb der letzten 
sechs Monate vor der Anmeldung oder unter Hinweis auf den gefassten 
Verschmelzungsbeschluss eine Angebotsunterlage nach dem 5. Teil des ÜbG 
veröffentlicht wurde. Ein solches Angebot ist jedoch dann nicht erforderlich, 
wenn für die zu gewährenden Beteiligungspapiere der übernehmenden 
Gesellschaft die Zulassung und der Handel an zumindest einem geregelten Markt 
in einem EWR-Vertragsstaat gewährleistet sind, an dem für einen Widerruf der 
Zulassung zum Handel an diesem Markt mit § 38 Abs. 6 bis 8 BörseG 2018 
gleichwertige Voraussetzungen gelten. 

(3) – (5) … (3) – (5) … 
§ 17. (1) – (4) … § 17. (1) – (4) … 
 (5) § 14 Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 

tritt mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 19 Artikel 19 
Änderung des Finanzkonglomerategesetzes Änderung des Finanzkonglomerategesetzes 

§ 16. (1) … § 16. (1) … 
(2) Wer einer auf Abs. 1 gestützten Anordnung der FMA zuwiderhandelt, 

begeht, sofern die Tat nicht eine in die Zuständigkeit der Gerichte fallende 
strafbare Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit 
einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Wer einer auf Abs. 1 gestützten Anordnung der FMA zuwiderhandelt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 
zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

(3) Für die Vollstreckung eines Bescheides nach diesem Bundesgesetz tritt 
an die Stelle eines in § 5 Abs. 3 VVG angeführten niedrigeren Betrages der 
Betrag von 30 000 Euro. 
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(4) … (4) … 
(5) Bei Verwaltungsübertretungen nach diesem Bundesgesetz gilt anstelle 

der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 2 VStG von sechs Monaten eine 
Verjährungsfrist von 18 Monaten. 

 

§ 18. (1) – (10) … § 18. (1) – (10) … 
 (11) § 16 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 

tritt mit 3. Jänner 2018 in Kraft. § 16 Abs. 3 und 5 tritt mit Ablauf des 2. Jänner 
2018 außer Kraft. 

Artikel 20 Artikel 20 
Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes 

§ 2. (1) – (2) … § 2. (1) – (2) … 
(3) … (3) … 

 1. im Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 – WAG 2007, BGBl. I Nr. 60/2007,  1. im Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – WAG 2018, BGBl. I Nr. xx/2017, 
 2. im Börsegesetz 1989 – BörseG, BGBl. Nr. 555/1989,  2. im Börsegesetz 2018 – BörseG 2018, BGBl. I Nr. xx/2017, 
 3. – 14. …  3. – 14. … 

(4) – (5) … (4) – (5) … 
§ 19. (1) – (3) … § 19. (1) – (3) … 
(4) Der Bund leistet pro Geschäftsjahr der FMA einen Beitrag von 

4 Millionen Euro. Dieser Beitrag sowie Erträge, die nicht auf Grund des Ersatzes 
von Aufsichtskosten oder diesbezüglichen Vorauszahlungen oder gemäß Abs. 10 
der FMA zufließen, sind von den Gesamtkosten der FMA abzuziehen. Der 
verbleibende Differenzbetrag ist in Anwendung der Verhältniszahlen gemäß 
Abs. 2 auf die Rechnungskreise 1 bis 4 aufzuteilen. Die sich hieraus je 
Rechnungskreis ergebenden Beträge stellen nach Abzug der auf Grund von 
Abs. 10 erhaltenen Bewilligungsgebühren jene Kosten dar, die von den der 
Aufsicht der FMA unterliegenden natürlichen und juristischen Personen gemäß 
den Bestimmungen des BWG, des VAG 2016, des ImmoInvFG, des WAG 2007, 
des ZaDiG, des E-Geldgesetzes 2010, des InvFG 2011, des ZGVG, des AIFMG, 
des BaSAG, des ZvVG, des ESAEG und des PKG nach Vorschreibung durch die 
FMA zu ersetzen sind. 

(4) Der Bund leistet pro Geschäftsjahr der FMA einen Beitrag von 
4 Millionen Euro. Dieser Beitrag sowie Erträge, die nicht auf Grund des Ersatzes 
von Aufsichtskosten oder diesbezüglichen Vorauszahlungen oder gemäß Abs. 10 
der FMA zufließen, sind von den Gesamtkosten der FMA abzuziehen. Der 
verbleibende Differenzbetrag ist in Anwendung der Verhältniszahlen gemäß 
Abs. 2 auf die Rechnungskreise 1 bis 4 aufzuteilen. Die sich hieraus je 
Rechnungskreis ergebenden Beträge stellen nach Abzug der auf Grund von 
Abs. 10 erhaltenen Bewilligungsgebühren jene Kosten dar, die von den der 
Aufsicht der FMA unterliegenden natürlichen und juristischen Personen gemäß 
den jeweiligen Kostenbestimmungen in den in § 2 genannten Gesetzen nach 
Vorschreibung durch die FMA zu ersetzen sind. 
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(5) – (9) … (5) – (9) … 
(10) Für die Bewilligung von Tatbeständen gemäß den Tarifposten 44, 45 

und 50 bis 59 der Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1983, BGBl. 
Nr. 24/1983, in der Fassung des BGBl. II Nr. 146/2000 sind an Stelle der 
Bundesverwaltungsabgaben Bewilligungsgebühren entsprechend der von der 
FMA zu erlassenden Gebührenverordnung an die FMA zu entrichten. Dies gilt 
ebenso für die Amtshandlungen gemäß den Tarifposten 1 bis 5, soweit diese 
Amtshandlungen in den Zuständigkeitsbereich der FMA fallen. Die Gebühren 
dürfen die durch die Bewilligung oder sonstige Amtshandlung durchschnittlich 
entstehenden Kosten, unter Berücksichtigung eines Fixkostenanteiles, nicht 
überschreiten. Die Bewilligungsgebühren sind rechnungskreisbezogen 
zuzuordnen und im jeweiligen Rechnungskreis unter Berücksichtigung der 
Subrechnungskreise gemäß § 90 Abs. 1 WAG 2007, § 45a Abs. 1 BMSVG, § 144 
Abs. 1 InvFG 2011, § 2 Abs. 13 ImmoInvFG, § 5 Abs. 1 ZGVG und § 56 Abs. 5 
AIFMG kostenmindernd anzusetzen; die näheren Regelungen über die 
Durchführung sind in der Verordnung gemäß Abs. 7 festzusetzen. 

(10) Für die Bewilligung von Tatbeständen gemäß den Tarifposten 44, 45 
und 50 bis 59 der Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1983, BGBl. 
Nr. 24/1983, in der Fassung des BGBl. II Nr. 146/2000 sind an Stelle der 
Bundesverwaltungsabgaben Bewilligungsgebühren entsprechend der von der 
FMA zu erlassenden Gebührenverordnung an die FMA zu entrichten. Dies gilt 
ebenso für die Amtshandlungen gemäß den Tarifposten 1 bis 5, soweit diese 
Amtshandlungen in den Zuständigkeitsbereich der FMA fallen. Die Gebühren 
dürfen die durch die Bewilligung oder sonstige Amtshandlung durchschnittlich 
entstehenden Kosten, unter Berücksichtigung eines Fixkostenanteiles, nicht 
überschreiten. Die Bewilligungsgebühren sind rechnungskreisbezogen 
zuzuordnen und im jeweiligen Rechnungskreis unter Berücksichtigung von in den 
jeweiligen Kostenbestimmungen vorgesehenen Subrechnungskreise in den in § 2 
genannten Gesetzen kostenmindernd anzusetzen; die näheren Regelungen über 
die Durchführung sind in der Verordnung gemäß Abs. 7 festzusetzen. 

§ 21. (1) ... § 21. (1) ... 
(2) Die Gerichte, der Bundesminister für Finanzen im Rahmen seiner 

Aufgaben nach den in § 2 genannten Bundesgesetzen, die Oesterreichische 
Nationalbank im Rahmen ihrer bundesgesetzlichen Aufgaben sowie ihrer 
Aufgaben im Rahmen des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB), die 
Übernahmekommission, die E-Control GmbH, die Bundeswettbewerbsbehörde 
sowie das zuständige Börseunternehmen nach dem BörseG arbeiten mit der FMA 
in wechselseitiger Hilfeleistung zusammen. 

(2) Die Gerichte, der Bundesminister für Finanzen im Rahmen seiner 
Aufgaben nach den in § 2 genannten Bundesgesetzen, die Oesterreichische 
Nationalbank im Rahmen ihrer bundesgesetzlichen Aufgaben sowie ihrer 
Aufgaben im Rahmen des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB), die 
Übernahmekommission, die E-Control GmbH, die Bundeswettbewerbsbehörde 
sowie das zuständige Börseunternehmen nach dem BörseG 2018 arbeiten mit der 
FMA in wechselseitiger Hilfeleistung zusammen. 

(3) – (6) … (3) – (6) … 
§ 22. (1) Die FMA ist zur Vollstreckung der von ihr erlassenen Bescheide, 

mit Ausnahme der Verwaltungsstrafbescheide, zuständig. Weiters ist die FMA 
zur Vollstreckung sämtlicher Entscheidungen, ausgenommen Verwaltungsstrafen, 
der Teilnehmer des ESFS im Rahmen jeweils des Art. 28 der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 oder (EU) Nr. 1095/2010 befugt. Das 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG, BGBl. Nr. 53, ist, soweit sich aus 
Abs. 2 nichts anderes ergibt, anzuwenden. An die Stelle der Behörde in § 53 
Abs. 1 erster Satz VStG und § 53a erster Satz VStG tritt die gemäß dem VVG 
zuständige Vollstreckungsbehörde. 

§ 22. (1) Die FMA ist zur Vollstreckung der von ihr erlassenen Bescheide, 
mit Ausnahme der Verwaltungsstrafbescheide, zuständig. Weiters ist die FMA 
zur Vollstreckung sämtlicher Entscheidungen, ausgenommen Verwaltungsstrafen, 
der Teilnehmer des ESFS im Rahmen jeweils des Art. 28 der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 oder (EU) Nr. 1095/2010 befugt. Das 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG, BGBl. Nr. 53, ist, soweit sich aus 
Abs. 2 und Abs. 11 nichts anderes ergibt, anzuwenden. An die Stelle der Behörde 
in § 53 Abs. 1 erster Satz VStG und § 53a erster Satz VStG tritt die gemäß dem 
VVG zuständige Vollstreckungsbehörde. 
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(2) – (5) … (2) – (5) … 

 (5a) Die FMA kann durch Verordnung vorschreiben, dass die schriftliche 
Mitteilung gemäß Abs. 5 erster Satz ausschließlich in elektronischer Form zu 
erfolgen sowie bestimmten Gliederungen, technischen Mindestanforderungen und 
Übermittlungsmodalitäten zu entsprechen hat. Die FMA hat sich dabei an den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür 
zu sorgen, dass die jederzeitige elektronische Verfügbarkeit der Daten für die 
FMA gewährleistet bleibt und Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. 
Die FMA hat geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die 
Meldepflichtigen oder gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen 
während eines angemessenen Zeitraums im System über die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der von ihnen oder ihren Einbringungsverantwortlichen 
erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

 (6) Die FMA kann 
    1. von der Verhängung einer Geldstrafe gegen eine natürliche oder 

juristische Person oder von beidem absehen, wenn es sich um keinen 
bedeutenden Verstoß handelt, 

    2. von der Bestrafung eines Verantwortlichen gemäß § 9 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. I Nr. 52/1991, absehen, 
wenn für denselben Verstoß bereits eine Verwaltungsstrafe gegen die 
juristische Person verhängt wird und keine besonderen Umstände 
vorliegen, die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen. 

 (7) Für Verwaltungsübertretungen nach den in § 2 genannten 
Bundesgesetzen gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG eine 
Verjährungsfrist von 18 Monaten, sofern in diesen Bundesgesetzen nichts anderes 
bestimmt ist. 

 (8) Wenn durch eine Tat oder mehrere selbständige Taten mehrere 
Verwaltungsübertretungen gemäß einem oder mehreren der in § 2 genannten 
Bundesgesetze begangen wurden oder fällt eine Tat unter mehrere einander nicht 
ausschließende Strafdrohungen, so ist eine einzige Verwaltungsstrafe zu 
verhängen. Diese Verwaltungsstrafe ist jeweils nach der Strafdrohung zu 
bestimmen, die die höchste Strafe androht. 

 (9) Wurde gemäß Abs. 8 eine Verwaltungsstrafe verhängt und soll nunmehr 
eine weitere Verwaltungsstrafe verhängt werden, die nach der Zeit der Begehung 
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schon in dem früheren Verfahren hätte verhängt werden können, so ist eine 
Zusatzstrafe zu verhängen. Diese darf das Höchstmaß der Strafe nicht 
übersteigen, die für die nun zu bestrafende Tat angedroht ist. Die Summe der 
Strafen darf jeweils die Strafen nicht übersteigen, die nach Abs. 8 zulässig und 
bei gemeinsamer Bestrafung zu verhängen wären. Wäre bei gemeinsamer 
Bestrafung keine höhere Strafe als die in dem früheren Verfahren 
ausgesprochene Strafe zu verhängen, so ist von einer Zusatzstrafe abzusehen. 

 (10) Ein Erschwerungsgrund für die Zumessung der Strafe ist es, wenn 
mehrere Verwaltungsübertretungen derselben oder verschiedener Art begangen 
worden sind. 

 (11) Für die Vollstreckung eines Bescheides nach den in § 2 genannten 
Bundesgesetzen tritt an die Stelle des in § 5 Abs. 3 VVG vorgesehenen Betrags 
der Betrag von 30 000 Euro, sofern in diesen Gesetzen nichts anderes bestimmt 
ist. 

§ 22a. … § 22a. … 
 1. …  1. … 
 a) …  a) … 
 b) § 73 Abs. 2 und 4 WAG 2007,  b) § 71 Abs. 2 und 4 WAG 2018, 
 c) § 74 Abs. 2 und 4 WAG 2007,  c) § 72 Abs. 2 und 4 WAG 2018, 
 d) – i) …  d) – i) … 
 2. …  2. … 
 a) …  a) … 
 b) § 91 Abs. 3 Z 1 bis 4 und 8 WAG 2007,  b) § 90 Abs. 3 Z 1 bis 4 und 8 WAG 2018, 
 c) – e) …  c) – e) … 
 3. …  3. … 

§ 22b. (1) Zur Verfolgung der in § 98 Abs. 1 und 1a BWG, § 66 Abs. 1 
ZaDiG, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 Abs. 1 
WAG 2007, § 48 Abs. 1 Z 1 und Abs. 6 BörseG, § 4 Abs. 1 Z 1 ZvVG, § 47 PKG 
und § 329 VAG 2016 genannten Übertretungen ist die FMA berechtigt, von 
natürlichen und juristischen Personen sowie von sonstigen Einrichtungen mit 
Rechtspersönlichkeit die erforderlichen Auskünfte einzuholen und die 
erforderlichen Daten zu verarbeiten; dieses Recht umfasst auch die Befugnis, in 
Bücher, Schriftstücke und EDV-Datenträger vor Ort Einsicht zu nehmen und sich 
Auszüge davon herstellen zu lassen. 

§ 22b. (1) Zur Verfolgung der in § 98 Abs. 1 und 1a BWG, § 66 Abs. 1 
ZaDiG, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 
WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 und 2 und § 107 Abs. 8 BörseG 2018, § 4 Abs. 1 Z 1 
ZvVG, § 47 PKG und § 329 VAG 2016 genannten Übertretungen ist die FMA 
berechtigt, von natürlichen und juristischen Personen sowie von sonstigen 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit die erforderlichen Auskünfte einzuholen 
und die erforderlichen Daten zu verarbeiten; dieses Recht umfasst auch die 
Befugnis, in Bücher, Schriftstücke und EDV-Datenträger vor Ort Einsicht zu 
nehmen und sich Auszüge davon herstellen zu lassen. 
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(2) … (2) … 
§ 22c. (1) Die FMA kann Maßnahmen oder Sanktionen, die wegen 

Verstößen gemäß § 98 Abs. 1a BWG, § 66 Abs. 1 ZaDiG, § 29 Abs. 1 E-
Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 Abs. 1 WAG 2007, § 48 Abs. 1 
Z 1 und Abs. 6 BörseG, § 47 PKG, § 329 VAG 2016 gesetzt wurden, nur nach 
Maßgabe der Z 1 bis 3 beauskunften oder öffentlich bekannt geben: 

§ 22c. (1) Die FMA kann Maßnahmen oder Sanktionen, die wegen 
Verstößen gemäß § 98 Abs. 1a BWG, § 66 Abs. 1 ZaDiG, § 29 Abs. 1 E-
Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 und 
2 und § 107 Abs. 8 BörseG 2018, § 47 PKG, § 329 VAG 2016 gesetzt wurden, 
nur nach Maßgabe der Z 1 bis 3 beauskunften oder öffentlich bekannt geben: 

 1. – 3. …  1. – 3. … 
(2) … (2) … 
§ 22d. (1) Besteht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 98 Abs. 1 und 1a 

BWG, § 66 Abs. 1 ZaDiG, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 
AIFMG, § 94 Abs. 1 WAG 2007, § 48 Abs. 1 Z 1 BörseG, § 47 PKG oder § 329 
VAG 2016, so hat die FMA unabhängig von der Einleitung eines Strafverfahrens 
die den verdächtigen Geschäftsbetrieb ausübenden Unternehmen mit 
Verfahrensanordnung zur Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden 
Zustandes innerhalb einer angemessenen, von der FMA zu bestimmenden Frist 
aufzufordern. Kommt ein aufgefordertes Unternehmen dieser Aufforderung 
innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so hat die FMA mit Bescheid die zur 
Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes jeweils 
notwendigen Maßnahmen, wie die Schließung von Teilen des Betriebes oder die 
Schließung des gesamten Betriebes zu verfügen. 

§ 22d. (1) Besteht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 98 Abs. 1 und 1a 
BWG, § 66 Abs. 1 ZaDiG, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 
AIFMG, § 94 WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 und 2 BörseG 2018, § 47 PKG oder 
§ 329 VAG 2016, so hat die FMA unabhängig von der Einleitung eines 
Strafverfahrens die den verdächtigen Geschäftsbetrieb ausübenden Unternehmen 
mit Verfahrensanordnung zur Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden 
Zustandes innerhalb einer angemessenen, von der FMA zu bestimmenden Frist 
aufzufordern. Kommt ein aufgefordertes Unternehmen dieser Aufforderung 
innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so hat die FMA mit Bescheid die zur 
Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes jeweils 
notwendigen Maßnahmen, wie die Schließung von Teilen des Betriebes oder die 
Schließung des gesamten Betriebes zu verfügen. 

(2) … (2) … 
§ 26a. Für die Vollstreckung eines Bescheides nach diesem Bundesgesetz 

tritt an die Stelle des im § 5 Abs. 3 VVG vorgesehenen Betrages von 726 Euro der 
Betrag von 30 000 Euro. 

 

§ 28. (1) – (34) … § 28. (1) – (34) … 
 (35) § 2 Abs. 3 Z 1 und 2, § 19 Abs. 4 und 10, § 21 Abs. 2, § 22 Abs. 1, 5a, 6 

bis 11, § 22a Z 1 lit. b und c, § 22a Z 2 lit. b, § 22b Abs. 1, § 22c Abs. 1 und § 22d 
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 
3. Jänner 2018 in Kraft. § 26a tritt mit Ablauf des 2. Jänner 2018 außer Kraft. 
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Artikel 21 Artikel 21 
Änderung des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes Änderung des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes 

§ 2. … § 2. … 
 1. …  1. … 
 2. …  2. … 
 a) – b) …  a) – b) … 
 c) eine Wertpapierfirma gemäß § 3 Abs. 1 WAG 2007 und ein 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen gemäß § 4 Abs. 1 WAG 2007; 
 c) eine Wertpapierfirma gemäß § 3 Abs. 1 WAG 2018 und ein 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen gemäß § 4 Abs. 1 WAG 2018; 
 d) – h) …  d) – h) … 
 3. – 20. …  3. – 20. … 

§ 28. (1) – (3) … § 28. (1) – (3) … 
(4) Die Kosten für die Beaufsichtigung der Wertpapierfirmen gemäß § 3 

Abs. 1 WAG 2007, der Wertpapierdienstleistungsunternehmen gemäß § 4 Abs. 1 
WAG 2007 und der Wertpapierfirmen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Richtlinie 
2004/39/EG, die in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen sind und Tätigkeiten 
im Inland gemäß § 12 WAG über eine Zweigstelle erbringen, sind dem gemäß 
§ 90 Abs. 1 WAG 2007 einzurichtenden Subrechnungskreis Erbringer von 
Wertpapierdienstleistungen innerhalb des Rechnungskreises Wertpapieraufsicht 
gemäß § 19 Abs. 1 Z 3 FMABG zuzuordnen. 

(4) Die Kosten für die Beaufsichtigung der Wertpapierfirmen gemäß § 3 
Abs. 1 WAG 2018, der Wertpapierdienstleistungsunternehmen gemäß § 4 Abs. 1 
WAG 2018 und der Wertpapierfirmen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der 
Richtlinie 2014/65/EU, die in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen sind und 
Tätigkeiten im Inland gemäß § 17 WAG 2018 über eine Zweigstelle erbringen, 
sind dem gemäß § 89 Abs. 1 WAG 2018 einzurichtenden Subrechnungskreis 
Erbringer von Wertpapierdienstleistungen innerhalb des Rechnungskreises 
Wertpapieraufsicht gemäß § 19 Abs. 1 Z 3 FMABG zuzuordnen. 

(5) … (5) … 
§ 31. (1) – (2) … § 31. (1) – (2) … 
(3) … (3) … 

 1. …  1. … 
 2. die von der FMA erteilte Konzession gemäß den in § 9 Abs. 1 Z 4 

AIFMG, § 6 Abs. 2 Z 3 iVm § 70 Abs. 4 BWG, § 26 Abs. 7 E-GeldG, 
§ 148 Abs. 5 InvFG 2011, § 285 VAG 2016, § 91 Abs. 3 Z 5 iVm § 92 
Abs. 8 WAG 2007 oder § 64 Abs. 7 ZaDiG festgelegten Verfahren 
widerrufen. 

 2. die von der FMA erteilte Konzession gemäß den in § 9 Abs. 1 Z 4 
AIFMG, § 6 Abs. 2 Z 3 iVm § 70 Abs. 4 BWG, § 26 Abs. 7 E-GeldG, 
§ 148 Abs. 5 InvFG 2011, § 285 VAG 2016, § 90 Abs. 3 Z 5 iVm § 92 
Abs. 8 WAG 2018 oder § 64 Abs. 7 ZaDiG festgelegten Verfahren 
widerrufen. 

Zwangsstrafen  
§ 33. Für die Vollstreckung eines Bescheides nach diesem Bundesgesetz tritt  
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an die Stelle des in § 5 Abs. 3 VVG angeführten Betrages der Betrag von 
30 000 Euro. 

§ 34. (1) – (3) … § 34. (1) – (3) … 
(4) Die FMA kann von der Bestrafung eines Verantwortlichen gemäß § 9 

VStG absehen, wenn es sich um keinen schwerwiegenden, wiederholten oder 
systematischen Verstoß handelt oder wenn für denselben Verstoß bereits eine 
Verwaltungsstrafe gegen die juristische Person verhängt wurde und keine 
besonderen Umstände vorliegen, die einem Absehen von der Bestrafung 
entgegenstehen. 

 

(5) … (5) … 
§ 35. (1) – (2) … § 35. (1) – (2) … 
(3) Die Geldstrafe gemäß Abs. 1 und 2 beträgt bei Pflichtverletzungen 

gemäß § 34 Abs. 1 bis zu 150 000 Euro und bei Pflichtverletzungen gemäß § 34 
Abs. 2 und 3 bis zu 5 000 000 Euro oder 10 vH des jährlichen Gesamtumsatzes. 
Der jährliche Gesamtumsatz bestimmt sich nach den jährlichen Umsatzerlösen 
aus dem letzten festgestellten Jahresabschluss. Wenn es sich bei dem 
Verpflichteten um ein Kreditinstitut, ein E-Geld-Institut gemäß § 3 Abs. 2 und 
§ 9 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, das ein CRR-Finanzinstitut gemäß Art. 4 Abs. 1 
Nr. 26 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist, ein Zahlungsinstitut gemäß § 3 Z 4 
ZaDiG, das ein CRR-Finanzinstitut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist, einen AIFM gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 AIFMG 
oder eine Wertpapierfirma gemäß § 1 Z 1 WAG 2007 handelt, ist der jährliche 
Gesamtumsatz die Summe der in Z 1 bis 7 der Anlage 2 zu § 43 BWG 
angeführten Erträge abzüglich der dort angeführten Aufwendungen. Wenn es sich 
bei dem Verpflichteten um ein Versicherungsunternehmen gemäß § 5 Z 1 
VAG 2016 oder um ein kleines Versicherungsunternehmen gemäß § 5 Z 3 
VAG 2016 handelt, ist der jährliche Gesamtumsatz die Summe der in § 146 
Abs. 4 Z 1 bis 8 und 10 bis 11 VAG 2016 angeführten Erträge abzüglich der dort 
angeführten Aufwendungen. Wenn es sich bei dem Verpflichteten um eine 
Muttergesellschaft oder die Tochtergesellschaft einer Muttergesellschaft handelt, 
die einen konsolidierten Abschluss nach Art. 22 der Richtlinie 2013/34/EU 
aufzustellen hat, so bestimmt sich der jährliche Gesamtumsatz nach den 
jährlichen Umsatzerlösen oder der entsprechenden Einkunftsart gemäß den 
einschlägigen Rechnungslegungsrichtlinien, die im letzten verfügbaren 
festgestellten konsolidierten Abschluss ausgewiesen sind. Soweit die FMA die 

(3) Die Geldstrafe gemäß Abs. 1 und 2 beträgt bei Pflichtverletzungen 
gemäß § 34 Abs. 1 bis zu 150 000 Euro und bei Pflichtverletzungen gemäß § 34 
Abs. 2 und 3 bis zu 5 000 000 Euro oder 10 vH des jährlichen Gesamtumsatzes. 
Der jährliche Gesamtumsatz bestimmt sich nach den jährlichen Umsatzerlösen 
aus dem letzten festgestellten Jahresabschluss. Wenn es sich bei dem 
Verpflichteten um ein Kreditinstitut, ein E-Geld-Institut gemäß § 3 Abs. 2 und 
§ 9 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, das ein CRR-Finanzinstitut gemäß Art. 4 Abs. 1 
Nr. 26 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist, ein Zahlungsinstitut gemäß § 3 Z 4 
ZaDiG, das ein CRR-Finanzinstitut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist, einen AIFM gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 AIFMG 
oder eine Wertpapierfirma gemäß § 1 Z 1 WAG 2018 handelt, ist der jährliche 
Gesamtumsatz die Summe der in Z 1 bis 7 der Anlage 2 zu § 43 BWG 
angeführten Erträge abzüglich der dort angeführten Aufwendungen. Wenn es sich 
bei dem Verpflichteten um ein Versicherungsunternehmen gemäß § 5 Z 1 
VAG 2016 oder um ein kleines Versicherungsunternehmen gemäß § 5 Z 3 
VAG 2016 handelt, ist der jährliche Gesamtumsatz die Summe der in § 146 
Abs. 4 Z 1 bis 8 und 10 bis 11 VAG 2016 angeführten Erträge abzüglich der dort 
angeführten Aufwendungen. Wenn es sich bei dem Verpflichteten um eine 
Muttergesellschaft oder die Tochtergesellschaft einer Muttergesellschaft handelt, 
die einen konsolidierten Abschluss nach Art. 22 der Richtlinie 2013/34/EU 
aufzustellen hat, so bestimmt sich der jährliche Gesamtumsatz nach den 
jährlichen Umsatzerlösen oder der entsprechenden Einkunftsart gemäß den 
einschlägigen Rechnungslegungsrichtlinien, die im letzten verfügbaren 
festgestellten konsolidierten Abschluss ausgewiesen sind. Soweit die FMA die 
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Grundlagen für den Gesamtumsatz nicht ermitteln oder berechnen kann, hat sie 
diese zu schätzen. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für die 
Schätzung von Bedeutung sind. 

Grundlagen für den Gesamtumsatz nicht ermitteln oder berechnen kann, hat sie 
diese zu schätzen. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für die 
Schätzung von Bedeutung sind. 

(4) Die FMA kann von der Verhängung einer Geldstrafe gegen eine 
juristische Person absehen, wenn es sich um keinen schwerwiegenden, 
wiederholten oder systematischen Verstoß handelt und keine besonderen 
Umstände vorliegen, die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen. 

 

§ 43.  § 43. (1) § 46 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2017 tritt mit 26. Juni 2017 in Kraft. 

 (2) § 2 Z 2 lit. c, § 28 Abs. 4, § 31 Abs. 3 Z 2, § 35 Abs. 3 und § 44 Abs. 1 
Z 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 
2018 in Kraft. § 33 samt Überschrift, § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 4 treten mit 
Ablauf des 2. Jänner 2018 außer Kraft. 

Inkrafttretensbestimmungen für Änderungen dieses Bundesgesetzes sind als 
Absätze diesem Paragraphen anzufügen. 

 

§ 44. (1) … § 44. (1) … 
 1. – 15. …  1. – 15. … 
 16. Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 (WAG 2007), BGBl. I Nr. 60/2007;  16. Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – WAG 2018, BGBl. I Nr. XX/2017; 
 17. – 22. …  17. – 22. … 

(2) … (2) … 
 1. – 2. …  1. – 2. … 
 3. Richtlinie 2013/34/EU über den Jahresabschluss, den konsolidierten 

Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter 
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG, ABl. 
Nr. L 182, 29.06.2013, S.19, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2014/102/EU, ABl. Nr. L 334 vom 21.11.2014, S. 86 und 

 3. Richtlinie 2013/34/EU über den Jahresabschluss, den konsolidierten 
Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter 
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG, ABl. 
Nr. L 182, 29.06.2013, S.19, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2014/102/EU, ABl. Nr. L 334 vom 21.11.2014, S. 86; 

 4. Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission, ABl. 
Nr. L 141 vom 05.06.2015, S. 73. 

 4. Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission, ABl. 
Nr. L 141 vom 05.06.2015, S. 73 und 
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    5. Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 

Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 
vom 12.06.2014 S. 349, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie (EU) 2016/1034, ABl. Nr. L 175 vom 23.06.2016 S. 8, in der 
Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 64 vom 10.03.2017 S. 116. 

 Übergangsbestimmungen 
 § 46. Bis zum Ablauf des 25. Juni 2018 kann die Anwendung der 

Sorgfaltspflichten gemäß § 6 Abs. 1, 2 und 3 in den in § 5 Z 1, 2 und 5 genannten 
Fällen in Bezug auf elektronisches Geld (E-Geld im Sinne von § 1 Abs. 1 E-
Geldgesetz 2010) unterbleiben, sofern 

  1. im Falle eines nicht wieder aufladbaren Datenträgers der darauf 
gespeicherte Betrag nicht mehr als 250 Euro oder bei 
Zahlungsvorgängen innerhalb Österreichs nicht mehr als 500 Euro 
beträgt; 

  2. im Falle eines wieder aufladbaren Datenträgers sich der in einem 
Kalenderjahr insgesamt abgewickelte Betrag auf nicht mehr als 
2 500 Euro beläuft, außer wenn ein Betrag von 1 000 Euro oder mehr in 
demselben Kalenderjahr auf Antrag des E-Geld-Inhabers gemäß §§ 18 
und 19 E-Geldgesetz 2010 erstattet wird. 

Artikel 22 Artikel 22 
Änderung der Gewerbeordnung 1994 Änderung der Gewerbeordnung 1994 

§ 2. (1) … § 2. (1) … 
 1. – 13. …  1. – 13. … 
 14. den Betrieb von Bankgeschäften einschließlich der nach dem 

Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 erbrachten Dienstleistungen mit 
Ausnahme der Tätigkeiten eines vertraglich gebundenen Vermittlers 
gemäß § 1 Z 20 oder eines Wertpapiervermittlers gemäß § 2 Abs. 1 Z 15 
des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 (WAG 2007), BGBl. I 
Nr. 60/2007, den Betrieb von Versicherungsunternehmen sowie den 
Betrieb von Pensionskassen, Zahlungsinstituten oder E-Geld-Instituten. 
Soweit das BWG nicht besondere Regelungen vorsieht, gelten für die 
Ausübung der Versicherungsvermittlung durch Kreditinstitute die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, ausgenommen die Bestimmungen 

 14. den Betrieb von Bankgeschäften einschließlich der nach dem 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 erbrachten Dienstleistungen mit 
Ausnahme der Tätigkeiten eines vertraglich gebundenen Vermittlers 
gemäß § 1 Z 44 oder eines Wertpapiervermittlers gemäß § 1 Z 45 des 
Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 – WAG 2018, BGBl. I Nr. xx/2007, 
den Betrieb von Versicherungsunternehmen sowie den Betrieb von 
Pensionskassen, Zahlungsinstituten oder E-Geld-Instituten. Soweit das 
BWG nicht besondere Regelungen vorsieht, gelten für die Ausübung der 
Versicherungsvermittlung durch Kreditinstitute die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes, ausgenommen die Bestimmungen über Betriebsanlagen; 



  44 von 92 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
über Betriebsanlagen; 

 15. – 25. …  15. – 25. … 
(2) – (16) … (2) – (16) … 
§ 136a. (1) … § 136a. (1) … 

 1. Beratung bei Aufbau, Sicherung und Erhaltung von Vermögen und 
Finanzierung mit Ausnahme der Anlageberatung in Bezug auf 
Finanzinstrumente (§ 3 Abs. 2 Z 1 WAG 2007), 

 1. Beratung bei Aufbau, Sicherung und Erhaltung von Vermögen und 
Finanzierung mit Ausnahme der Anlageberatung in Bezug auf 
Finanzinstrumente (§ 3 Abs. 2 Z 1 WAG 2018), 

 2. …  2. … 
 a) Veranlagungen und Investitionen, ausgenommen Finanzinstrumente 

(§ 3 Abs. 2 Z 3 WAG 2007), 
 a) Veranlagungen und Investitionen, ausgenommen Finanzinstrumente 

(§ 3 Abs. 2 Z 3 WAG 2018), 
 b) – c) …  b) – c) … 

(2) … (2) … 
(3) Gewerbliche Vermögensberater sind zu den Tätigkeiten des § 2 Abs. 1 

Z 15 WAG 2007 als Wertpapiervermittler (§ 94 Z 77) berechtigt. Tätigkeiten als 
gebundener Vermittler gemäß § 1 Z 20 WAG 2007 dürfen in diesem Fall nicht 
ausgeübt werden. 

(3) Gewerbliche Vermögensberater sind zu den Tätigkeiten des § 1 Z 45 
WAG 2018 als Wertpapiervermittler (§ 94 Z 77) berechtigt. Tätigkeiten als 
gebundener Vermittler gemäß § 1 Z 44 WAG 2018 dürfen in diesem Fall nicht 
ausgeübt werden. 

(4) – (6) … (4) – (6) … 
(7) Als Wertpapiervermittler tätige Gewerbliche Vermögensberater dürfen 

für nicht mehr als drei Unternehmen die in § 2 Abs. 1 Z 15 WAG 2007 genannten 
Tätigkeiten erbringen. Der als Wertpapiervermittler tätige Gewerbliche 
Vermögensberater hat dem Vertragspartner (Wertpapierkunden) bei jeder 
Geschäftsaufnahme den jeweiligen Geschäftsherrn eindeutig offen zu legen und 
auf die Eintragung im Register bei der FMA hinzuweisen. Erfolgt durch den 
Wertpapiervermittler keine eindeutige Offenlegung des vertragsgegenständlichen 
Geschäftsherrn, so haften alle gemäß § 4 Abs. 8 WAG 2007 eingetragenen 
Geschäftsherren solidarisch. 

(7) Als Wertpapiervermittler tätige Gewerbliche Vermögensberater dürfen 
für nicht mehr als drei Unternehmen die in § 1 Z 45 WAG 2018 genannten 
Tätigkeiten erbringen. Der als Wertpapiervermittler tätige Gewerbliche 
Vermögensberater hat dem Vertragspartner (Wertpapierkunden) bei jeder 
Geschäftsaufnahme den jeweiligen Geschäftsherrn eindeutig offen zu legen und 
auf die Eintragung im Register bei der FMA hinzuweisen. Erfolgt durch den 
Wertpapiervermittler keine eindeutige Offenlegung des vertragsgegenständlichen 
Geschäftsherrn, so haften alle gemäß § 37 Abs. 7 WAG 2018 eingetragenen 
Geschäftsherren solidarisch. 

(8) Gewerbliche Vermögensberater sind zu den Tätigkeiten des § 1 Z 20 
WAG 2007 als gebundener Vermittler berechtigt. Tätigkeiten als 
Wertpapiervermittler gemäß § 2 Abs. 1 Z 15 WAG 2007 dürfen in diesem Fall 
nicht ausgeübt werden. 

(8) Gewerbliche Vermögensberater sind zu den Tätigkeiten des § 1 Z 44 
WAG 2018 als gebundener Vermittler berechtigt. Tätigkeiten als 
Wertpapiervermittler gemäß § 1 Z 45 WAG 2018 dürfen in diesem Fall nicht 
ausgeübt werden. 

(9) – (10) … (9) – (10) … 
(11) Gewerbliche Vermögensberater müssen bei der Annahme und 

Übermittlung von Aufträgen im Zusammenhang mit Veranlagungen gemäß § 1 
(11) Gewerbliche Vermögensberater müssen bei der Annahme und 

Übermittlung von Aufträgen im Zusammenhang mit Veranlagungen gemäß § 1 
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Abs. 1 Z 3 Kapitalmarktgesetz, KMG, BGBl. Nr. 625/1991, dem § 44 WAG, 
BGBl. I Nr. 60/2007 in der jeweils geltenden Fassung, entsprechen. 

Abs. 1 Z 3 Kapitalmarktgesetz, KMG, BGBl. Nr. 625/1991, dem § 56 WAG 2018, 
BGBl. I Nr. xx/2017 in der jeweils geltenden Fassung, entsprechen. 

(12) … (12) … 
§ 136b. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Gewerbe der 

Wertpapiervermittler bedarf es für die Ausübung der im § 2 Abs. 1 Z 15 
WAG 2007 genannten Tätigkeiten. Tätigkeiten als gebundener Vermittler gemäß 
§ 1 Z 20 WAG 2007 dürfen nicht ausgeübt werden. 

§ 136b. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Gewerbe der 
Wertpapiervermittler bedarf es für die Ausübung der im § 1 Z 45 WAG 2018 
genannten Tätigkeiten. Tätigkeiten als gebundener Vermittler gemäß § 1 Z 44 
WAG 2018 dürfen nicht ausgeübt werden. 

(2) – (3) … (2) – (3) … 
§ 136d. Wertpapiervermittler dürfen für nicht mehr als drei Unternehmen 

die in § 2 Abs. 1 Z 15 WAG 2007 genannten Tätigkeiten erbringen. Der 
Wertpapiervermittler hat dem Vertragspartner (Wertpapierkunden) bei jeder 
Geschäftsaufnahme den jeweiligen Geschäftsherrn eindeutig offen zu legen und 
auf die Eintragung im Register bei der FMA hinzuweisen. Erfolgt durch den 
Wertpapiervermittler keine eindeutige Offenlegung des vertragsgegenständlichen 
Geschäftsherrn, so haften alle gemäß § 4 Abs. 8 WAG 2007 eingetragenen 
Geschäftsherren solidarisch. 

§ 136d. Wertpapiervermittler dürfen für nicht mehr als drei Unternehmen 
die in § 1 Z 46 WAG 2018 genannten Tätigkeiten erbringen. Der 
Wertpapiervermittler hat dem Vertragspartner (Wertpapierkunden) bei jeder 
Geschäftsaufnahme den jeweiligen Geschäftsherrn eindeutig offen zu legen und 
auf die Eintragung im Register bei der FMA hinzuweisen. Erfolgt durch den 
Wertpapiervermittler keine eindeutige Offenlegung des vertragsgegenständlichen 
Geschäftsherrn, so haften alle gemäß § 37 Abs. 7 WAG 2018 eingetragenen 
Geschäftsherren solidarisch. 

§ 382. (1) – (91) … § 382. (1) – (91) … 
 (92) § 2 Abs. 1 Z 14, § 136a Abs. 1 Z 1, § 136a Abs. 1 Z 2 lit. a, § 136a 

Abs. 3, § 136a Abs. 7 und 8, § 136a Abs. 11, § 136b Abs. 1 und § 136d in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in 
Kraft. 

Artikel 23 Artikel 23 
Änderung des Glücksspielgesetzes Änderung des Glücksspielgesetzes 

§ 18. (1) – (4) … § 18. (1) – (4) … 
(5) Konzessionäre haben dem Bundesminister für Finanzen jeden Erwerb 

und jede Aufgabe von qualifizierten Beteiligungen sowie jedes Erreichen und 
jede Über- und Unterschreitung der Beteiligungsgrenzen im Sinne der Abs. 1 und 
2 unverzüglich schriftlich anzuzeigen, sobald sie davon Kenntnis erlangen. 
Weiters haben sie dem Bundesminister für Finanzen mindestens einmal jährlich 
die Namen und Anschriften der wirtschaftlichen Eigentümer im Sinne des § 2 Z 3 
FM-GwG des Konzessionärs (§ 14) sowie die Namen und Anschriften der 
Aktionäre oder sonstigen Gesellschafter schriftlich anzuzeigen, die qualifizierte 

(5) Konzessionäre haben dem Bundesminister für Finanzen jeden Erwerb 
und jede Aufgabe von qualifizierten Beteiligungen sowie jedes Erreichen und 
jede Über- und Unterschreitung der Beteiligungsgrenzen im Sinne der Abs. 1 und 
2 unverzüglich schriftlich anzuzeigen, sobald sie davon Kenntnis erlangen. 
Weiters haben sie dem Bundesminister für Finanzen mindestens einmal jährlich 
die Namen und Anschriften der wirtschaftlichen Eigentümer im Sinne des § 2 Z 3 
FM-GwG des Konzessionärs (§ 14) sowie die Namen und Anschriften der 
Aktionäre oder sonstigen Gesellschafter schriftlich anzuzeigen, die qualifizierte 
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Beteiligungen halten, sowie deren Ausmaß, wie es sich insbesondere aus den 
anlässlich der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre oder sonstigen 
Gesellschafter oder aus den auf Grund der §§ 91 bis 93 Börsegesetz 1989 
(BörseG), BGBl. Nr. 555/1989 idF BGBl. Nr. 558/1990, in der jeweils geltenden 
Fassung, erhaltenen Informationen ergibt. 

Beteiligungen halten, sowie deren Ausmaß, wie es sich insbesondere aus den 
anlässlich der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre oder sonstigen 
Gesellschafter oder aus den auf Grund der §§ 130 bis 135 Börsegesetz 2018 – 
BörseG 2018, BGBl. I Nr. XX/2017, in der jeweils geltenden Fassung, erhaltenen 
Informationen ergibt. 

(6) Bei der Feststellung der Stimmrechte hinsichtlich Abs. 1 ist § 91 Abs. 1a 
bis Abs. 2a in Verbindung mit §§ 92 und 92a Abs. 2 und 3 BörseG, BGBl. 
Nr. 555/1989 idF BGBl. Nr. 558/1990, in der jeweils geltenden Fassung, 
anzuwenden. Stimmrechte oder Kapitalanteile, die Wertpapierfirmen oder 
Kreditinstitute infolge einer Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten 
oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung 
gemäß § 1 Z 2 lit. f WAG 2007 halten, sind insoweit nicht zu berücksichtigen und 
unterliegen auch nicht der glücksspielrechtlichen Genehmigungspflicht, wenn 
diese Rechte nicht ausgeübt oder anderweitig benutzt werden, um in die 
Geschäftsführung des Emittenten einzugreifen, und innerhalb eines Jahres nach 
dem Zeitpunkt des Erwerbs veräußert werden. 

(6) Bei der Feststellung der Stimmrechte hinsichtlich Abs. 1 ist § 130 Abs. 2 
bis 4 in Verbindung mit § 133 und § 134 Abs. 2 und 3 BörseG 2018, in der 
jeweils geltenden Fassung, anzuwenden. Stimmrechte oder Kapitalanteile, die 
Wertpapierfirmen oder Kreditinstitute infolge einer Übernahme der Emission von 
Finanzinstrumenten oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester 
Übernahmeverpflichtung gemäß § 1 Z 3 lit. f des 
Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 - WAG 2018, BGBl. I Nr. XX/2017, in der 
jeweils geltenden Fassung, halten, sind insoweit nicht zu berücksichtigen und 
unterliegen auch nicht der glücksspielrechtlichen Genehmigungspflicht, wenn 
diese Rechte nicht ausgeübt oder anderweitig benutzt werden, um in die 
Geschäftsführung des Emittenten einzugreifen, und innerhalb eines Jahres nach 
dem Zeitpunkt des Erwerbs veräußert werden. 

§ 30. (1) – (4) … § 30. (1) – (4) … 
(5) Konzessionäre haben dem Bundesminister für Finanzen jeden Erwerb 

und jede Aufgabe von qualifizierten Beteiligungen sowie jedes Erreichen und 
jede Über- und Unterschreitung der Beteiligungsgrenzen im Sinne der Abs. 1 und 
2 unverzüglich schriftlich anzuzeigen, sobald sie davon Kenntnis erlangen. 
Weiters haben sie dem Bundesminister für Finanzen mindestens einmal jährlich 
die Namen und Anschriften der wirtschaftlichen Eigentümer im Sinne des § 2 Z 3 
FM-GwG des Konzessionärs (§ 21) sowie die Namen und Anschriften der 
Aktionäre oder sonstigen Gesellschafter schriftlich anzuzeigen, die qualifizierte 
Beteiligungen halten, sowie deren Ausmaß, wie es sich insbesondere aus den 
anlässlich der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre oder sonstigen 
Gesellschafter oder aus den auf Grund der §§ 91 bis 93 BörseG, BGBl. 
Nr. 555/1989 idF BGBl. Nr. 558/1990, in der jeweils geltenden Fassung, 
erhaltenen Informationen ergibt. 

(5) Konzessionäre haben dem Bundesminister für Finanzen jeden Erwerb 
und jede Aufgabe von qualifizierten Beteiligungen sowie jedes Erreichen und 
jede Über- und Unterschreitung der Beteiligungsgrenzen im Sinne der Abs. 1 und 
2 unverzüglich schriftlich anzuzeigen, sobald sie davon Kenntnis erlangen. 
Weiters haben sie dem Bundesminister für Finanzen mindestens einmal jährlich 
die Namen und Anschriften der wirtschaftlichen Eigentümer im Sinne des § 2 Z 3 
FM-GwG des Konzessionärs (§ 21) sowie die Namen und Anschriften der 
Aktionäre oder sonstigen Gesellschafter schriftlich anzuzeigen, die qualifizierte 
Beteiligungen halten, sowie deren Ausmaß, wie es sich insbesondere aus den 
anlässlich der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre oder sonstigen 
Gesellschafter oder aus den auf Grund der §§ 130 bis 135 BörseG 2018, in der 
jeweils geltenden Fassung, erhaltenen Informationen ergibt. 

(6) Bei der Feststellung der Stimmrechte hinsichtlich Abs. 1 ist § 91 Abs. 1a 
bis Abs. 2a in Verbindung mit §§ 92 und 92a Abs. 2 und 3 BörseG, BGBl. 
Nr. 555/1989 idF BGBl. Nr. 558/1990, in der jeweils geltenden Fassung, 
anzuwenden. Stimmrechte oder Kapitalanteile, die Wertpapierfirmen oder 

(6) Bei der Feststellung der Stimmrechte hinsichtlich Abs. 1 ist § 130 Abs. 2 
bis 4 in Verbindung mit § 133 und § 134 Abs. 2 und 3 BörseG 2018, in der 
jeweils geltenden Fassung, anzuwenden. Stimmrechte oder Kapitalanteile, die 
Wertpapierfirmen oder Kreditinstitute infolge einer Übernahme der Emission von 
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Kreditinstitute infolge einer Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten 
oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung 
gemäß § 1 Z 2 lit. f WAG 2007 halten, sind insoweit nicht zu berücksichtigen und 
unterliegen auch nicht der glücksspielrechtlichen Genehmigungspflicht, wenn 
diese Rechte nicht ausgeübt oder anderweitig benutzt werden, um in die 
Geschäftsführung des Emittenten einzugreifen, und innerhalb eines Jahres nach 
dem Zeitpunkt des Erwerbs veräußert werden. 

Finanzinstrumenten oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester 
Übernahmeverpflichtung gemäß § 1 Z 3 lit. f WAG 2018, in der jeweils geltenden 
Fassung, halten, sind insoweit nicht zu berücksichtigen und unterliegen auch 
nicht der glücksspielrechtlichen Genehmigungspflicht, wenn diese Rechte nicht 
ausgeübt oder anderweitig benutzt werden, um in die Geschäftsführung des 
Emittenten einzugreifen, und innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des 
Erwerbs veräußert werden. 

§ 60. (1) – (39) … § 60. (1) – (39) … 
 (40) § 18 Abs. 5 und 6 sowie § 30 Abs. 5 und 6 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 24 Artikel 24 
Änderung des Hypothekenbankgesetzes Änderung des Hypothekenbankgesetzes 

§ 5a. (1) – (2) … § 5a. (1) – (2) … 
(3) Wer, ohne hiezu berechtigt zu sein, Schuldverschreibungen unter der 

Bezeichnung „Pfandbrief“, „Kommunalbrief“, „Kommunalschuldverschreibung“ 
oder „öffentlicher Pfandbrief“ entgegen den Abs. 1 und 2 in Verkehr bringt, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. 

(3) Wer, ohne hiezu berechtigt zu sein, Schuldverschreibungen unter der 
Bezeichnung „Pfandbrief“, „Kommunalbrief“, „Kommunalschuldverschreibung“ 
oder „öffentlicher Pfandbrief“ entgegen den Abs. 1 und 2 in Verkehr bringt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
30 000 Euro zu bestrafen. 

§ 40. (1) Eine Verwaltungsübertretung nach den §§ 37 bis 39 liegt nicht vor, 
wenn die Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet. 

 

(2) Für Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 37 bis 39 gilt anstelle der 
Verjährungsfrist des § 31 Abs. 2 VStG von sechs Monaten eine Verjährungsfrist 
von 18 Monaten. 

 

§ 43. (1) – (7) … § 43. (1) – (7) … 
 (8) § 5a Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 tritt 

mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 
§ 44. § 8 Abs. 2, § 20, § 27, § 28, § 34 und § 36 treten mit Ablauf des 

31. Mai 2005 außer Kraft. 
§ 44. (1) § 8 Abs. 2, § 20, § 27, § 28, § 34 und § 36 treten mit Ablauf des 

31. Mai 2005 außer Kraft. 
 (2) § 40  tritt mit Ablauf des 2. Jänner 2018 außer Kraft. 
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Artikel 25 Artikel 25 
Änderung des Immobilien-Investmentfondsgesetzes Änderung des Immobilien-Investmentfondsgesetzes 

§ 2. (1) – (11) … § 2. (1) – (11) … 
(12) Die Kosten der FMA aus dem Rechnungskreis Wertpapieraufsicht (§ 19 

Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 FMABG) sind von Kapitalanlagegesellschaften für 
Immobilien gemäß Abs. 1 zu tragen. Die FMA hat zu diesem Zweck neben den in 
§ 90 Abs. 1 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 (WAG 2007), BGBl. I 
Nr. 60/2007, vorgesehenen Subrechnungskreisen im Rechnungskreis 
Wertpapieraufsicht einen zusätzlichen gemeinsamen Subrechnungskreis für 
Kapitalanlagegesellschaften für Immobilien, Verwaltungsgesellschaften 
(InvFG 2011), BV-Kassen (BMSVG) und AIFM (AIFMG) zu bilden. 

(12) Die Kosten der FMA aus dem Rechnungskreis Wertpapieraufsicht (§ 19 
Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 FMABG) sind von Kapitalanlagegesellschaften für 
Immobilien gemäß Abs. 1 zu tragen. Die FMA hat zu diesem Zweck neben den in 
§ 89 Abs. 1 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 – WAG 2018, BGBl. I 
Nr. xx/2017, vorgesehenen Subrechnungskreisen im Rechnungskreis 
Wertpapieraufsicht einen zusätzlichen gemeinsamen Subrechnungskreis für 
Kapitalanlagegesellschaften für Immobilien, Verwaltungsgesellschaften 
(InvFG 2011), BV-Kassen (BMSVG) und AIFM (AIFMG) zu bilden. 

(13) … (13) … 
§ 7. (1) – (4) … § 7. (1) – (4) … 

 (4a) Anstelle des vereinfachten Prospekts ist für Immobilienfonds, die der 
FMA gemäß § 48 Abs. 10 AIFMG zum Vertrieb an Privatkunden angezeigt 
wurden, ein Kundeninformationsdokument gemäß der §§ 134 und 135 
Investmentfondsgesetz 2011 - InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77/2011, zu erstellen. 
Abs. 2 bis 4 sind auf das Kundeninformationsdokument sinngemäß anzuwenden. 

(5) – (7) … (5) – (7) … 
§ 38. (1) Soferne die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der Finanzmarktaufsichtsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen, wer entgegen der Bestimmung 
des § 36 wirbt. Ebenso ist zu bestrafen, wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer 
Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien die Anzeigepflicht gemäß § 3 Abs. 3 
Z 1, die Hinterlegungsverpflichtung gemäß § 7 Abs. 3, die Anzeigepflichten 
gemäß § 11 Abs. 1 oder 4 oder § 15 Abs. 2, die Vorlagefrist gemäß § 13 Abs. 3 
oder die Melde- oder Anzeigepflichten gemäß § 34 Abs. 5 verletzt. 

§ 38. (1) Wer entgegen der Bestimmung des § 36 wirbt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der Finanzmarktaufsichtsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. Ebenso ist zu bestrafen, wer als 
Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien die 
Anzeigepflicht gemäß § 3 Abs. 3 Z 1, die Hinterlegungsverpflichtung gemäß § 7 
Abs. 3, die Anzeigepflichten gemäß § 11 Abs. 1 oder 4 oder § 15 Abs. 2, die 
Vorlagefrist gemäß § 13 Abs. 3 oder die Melde- oder Anzeigepflichten gemäß 
§ 34 Abs. 5 verletzt. 

(2) Soferne die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der Finanzmarktaufsichtsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen, wer, ohne hiezu berechtigt zu 

(2) Wer, ohne hiezu berechtigt zu sein, die Bezeichnungen „Immobilien-
Kapitalanlagefonds“, „Kapitalanlagefonds für Immobilien“, „Immobilienfonds“, 
„Immobilieninvestmentfonds“, „Immobilieninvestmentanteilschein“ oder 
gleichbedeutende Bezeichnungen oder Abkürzungen von solchen Bezeichnungen 
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sein, die Bezeichnungen „Immobilien-Kapitalanlagefonds“, „Kapitalanlagefonds 
für Immobilien“, „Immobilienfonds“, „Immobilieninvestmentfonds“, 
„Immobilieninvestmentanteilschein“ oder gleichbedeutende Bezeichnungen oder 
Abkürzungen von solchen Bezeichnungen oder die Bezeichnung „mündelsicher“ 
oder gleichbedeutende Bezeichnungen oder Abkürzungen entgegen § 20 führt. 

oder die Bezeichnung „mündelsicher“ oder gleichbedeutende Bezeichnungen 
oder Abkürzungen entgegen § 20 führt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist hiefür von der Finanzmarktaufsichtsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro zu bestrafen. 

(3) Bei Verwaltungsübertretungen nach dieser Bestimmung gilt anstelle der 
Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 

 

§ 44. (1) – (15) … § 44. (1) – (15) … 
 (16) § 7 Abs. 4a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 

tritt mit 1. Jännder 2018 in Kraft. § 2 Abs. 12 und § 38 Abs. 1 und 2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in 
Kraft. § 38 Abs. 3 tritt mit Ablauf des 2. Jänner 2018 außer Kraft. 

Artikel 26 Artikel 26 
Änderung der Insolvenzordnung Änderung der Insolvenzordnung 

§ 20. (1) – (3) … § 20. (1) – (3) … 
(4) … (4) … 

 1. – 2. …  1. – 2. … 
 2a. Handelsgeschäfte mit börsennotierten Waren und Rohstoffen im Sinne 

des § 1 Abs. 4 Börsegesetz, BGBl. Nr. 555/1989, soweit sie nicht der 
Deckung des Eigenbedarfs dienen, sondern reine Handelsgeschäfte sind, 

 2a. Handelsgeschäfte mit börsennotierten Waren und Rohstoffen im Sinne 
des § 1 Z 3 Börsegesetz 2018, BGBl. Nr. xx/2017, soweit sie nicht der 
Deckung des Eigenbedarfs dienen, sondern reine Handelsgeschäfte sind, 

 3. – 4. …  3. – 4. … 
§ 272. (1) – (11) … § 272. (1) – (11) … 

 (12) § 20 Abs. 4 Z 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XX/2017 tritt mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 27 Artikel 27 
Änderung des Investmentfondsgesetzes 2011 Änderung des Investmentfondsgesetzes 2011 

§ 3. (1) … § 3. (1) … 
(2) … (2) … 
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 1. – 17. …  1. – 17. … 
 18. Anteilscheine: Wertpapiere, die Miteigentumsanteile an den 

Vermögenswerten des Kapitalanlagefonds und die Rechte der 
Anteilinhaber gegenüber der Verwaltungsgesellschaft sowie der 
Depotbank verkörpern sowie als Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 6 lit. c 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 - WAG 2007 (BGBl. I Nr. 60/2007) zu 
qualifizieren sind; 

 18. Anteilscheine: Wertpapiere, die Miteigentumsanteile an den 
Vermögenswerten des Kapitalanlagefonds und die Rechte der 
Anteilinhaber gegenüber der Verwaltungsgesellschaft sowie der 
Depotbank verkörpern sowie als Finanzinstrumente gemäß 1 Z 7 lit. c 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – WAG 2018, BGBl. I Nr. xx/2017, zu 
qualifizieren sind; 

 19. – 33. …  19. – 33. … 
 34. Finanzinstrument: ein Finanzinstrument gemäß § 1 Z 6 WAG 2007.  34. Finanzinstrument: ein Finanzinstrument gemäß § 1 Z 7 WAG 2018. 

§ 5. (1) … § 5. (1) … 
(2) … (2) … 

 1. – 2. …  1. – 2. … 
 3. zusätzlich zur Verwaltung von OGAW gemäß Z 1 die individuelle 

Verwaltung von Portfolios – einschließlich der Portfolios von 
Pensionsfonds – mit einem Ermessensspielraum im Rahmen des Mandats 
der Anleger, sofern die betreffenden Portfolios eines oder mehrere der im 
Anhang I Abschnitt C der Richtlinie 2004/39/EG genannten Instrumente 
enthalten (§ 3 Abs. 2 Z 2 WAG 2007); 

 3. zusätzlich zur Verwaltung von OGAW gemäß Z 1 die individuelle 
Verwaltung von Portfolios – einschließlich der Portfolios von 
Pensionsfonds – mit einem Ermessensspielraum im Rahmen des Mandats 
der Anleger, sofern die betreffenden Portfolios eines oder mehrere der im 
Anhang I Abschnitt C der Richtlinie 2004/39/EG genannten Instrumente 
enthalten (§ 3 Abs. 2 Z 2 WAG 2018); 

 4. …  4. … 
(3) – (4) … (3) – (4) … 
§ 6. (1) … § 6. (1) … 
(2) … (2) … 

 1. – 11. …  1. – 11. … 
 12. …  12. … 
 a) das Anfangskapital mindestens in der Höhe des gemäß § 9 Abs. 5 Z 1 

WAG 2007 zu ermittelnden Betrages den Geschäftsleitern 
unbeschränkt und zur freien Verfügung im Inland zur Verfügung 
steht; 

 a) das Anfangskapital mindestens in der Höhe des gemäß § 10 Abs. 5 
Z 1 WAG 2018 zu ermittelnden Betrages den Geschäftsleitern 
unbeschränkt und zur freien Verfügung im Inland zur Verfügung 
steht; 

 b) die Geschäftsleiter zusätzlich zu den Voraussetzungen der Z 10 die 
Voraussetzungen gemäß § 3 Abs. 5 Z 3 WAG 2007 erfüllen; 

 b) die Geschäftsleiter zusätzlich zu den Voraussetzungen der Z 10 die 
Voraussetzungen gemäß § 3 Abs. 5 Z 3 WAG 2018 erfüllen; 

 c) die Bedingungen des § 3 Abs. 5 Z 4 WAG 2007 eingehalten werden;  c) die Bedingungen des § 3 Abs. 5 Z 4 WAG 2018 eingehalten werden; 
 13. …  13. … 
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(3) – (4) … (3) – (4) … 
§ 8. (1) … § 8. (1) … 
(2) Unabhängig vom Eigenmittelerfordernis gemäß Abs. 1 dürfen die 

Eigenmittel der Verwaltungsgesellschaft zu keiner Zeit unter den gemäß § 9 
Abs. 5 Z 1 WAG 2007 zu ermittelnden Betrag absinken. 

(2) Unabhängig vom Eigenmittelerfordernis gemäß Abs. 1 dürfen die 
Eigenmittel der Verwaltungsgesellschaft zu keiner Zeit unter den gemäß § 10 
Abs. 5 Z 1 WAG 2018 zu ermittelnden Betrag absinken. 

§ 10. (1) – (4) … § 10. (1) – (4) … 
(5) Verwaltungsgesellschaften, die auch zur Erbringungen von 

Dienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 oder 4 berechtigt sind, haben weiters 
hinsichtlich dieser Tätigkeiten die Bestimmungen gemäß §§ 16 bis 26 und 29 bis 
51, 52 Abs. 2 bis 4, 54 Abs. 1 und 94 bis 96 WAG 2007 einzuhalten. 
Verwaltungsgesellschaften, die auch Anteile vertreiben, die nicht von ihnen selbst 
verwaltet werden, haben weiters hinsichtlich dieser Tätigkeit die §§ 36, 38 bis 59 
sowie 61 bis 66 WAG 2007 einzuhalten. 

(5) Verwaltungsgesellschaften, die auch zur Erbringungen von 
Dienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 oder 4 berechtigt sind, haben weiters 
hinsichtlich dieser Tätigkeiten in Art. 1 Abs. 1 der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU in Bezug 
auf die organisatorishcen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die 
Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition 
bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie, ABl. Nr. L 87 S. 1, 
genannten Bestimmungen sowie die §§ 33, 38 bis 60, § 62 Abs. 1 bis 3 und §§ 94 
bis 96 WAG 2018 einzuhalten. Verwaltungsgesellschaften, die auch Anteile 
vertreiben, die nicht von ihnen selbst verwaltet werden, haben weiters hinsichtlich 
dieser Tätigkeit die §§ 47 bis 67, 69 und 70 WAG 2018, Art. 36, 44 bis 70 der 
delegierten Verordnung (EU) 2017/565 sowie Art. 25 der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 einzuhalten. 

(6) … (6) … 
§ 18. (1) … § 18. (1) … 

 1. ein persönliches Geschäft (§ 23 WAG 2007) zu tätigen, bei dem 
zumindest eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

 1. ein persönliches Geschäft (Art. 28 der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565) zu tätigen, bei dem zumindest eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

 a) – b) …  a) – b) … 
 c) es kollidiert mit einer Pflicht der Verwaltungsgesellschaft aus diesem 

Bundesgesetz, dem WAG 2007 oder einer gemäß der Richtlinie 
2009/65/EG oder der Richtlinie 2004/39/EG erlassenen Verordnung 
oder wird voraussichtlich damit kollidieren; 

 c) es kollidiert mit einer Pflicht der Verwaltungsgesellschaft aus diesem 
Bundesgesetz, dem WAG 2018 oder einer gemäß der Richtlinie 
2009/65/EG oder der Richtlinie 2004/39/EG erlassenen Verordnung 
oder wird voraussichtlich damit kollidieren; 

 2. außerhalb ihres regulären Beschäftigungsverhältnisses oder 
Dienstleistungsvertrags einer anderen Person ein Geschäft mit 
Finanzinstrumenten zu empfehlen, das - würde es sich um ein 
persönliches Geschäft (§ 23 WAG 2007) der relevanten Person handeln - 
unter Z 1 oder unter § 37 Abs. 2 Z 1 oder 2 WAG 2007 fiele oder einen 

 2. außerhalb ihres regulären Beschäftigungsverhältnisses oder 
Dienstleistungsvertrags einer anderen Person ein Geschäft mit 
Finanzinstrumenten zu empfehlen, das - würde es sich um ein 
persönliches Geschäft (Art. 28 der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565) der relevanten Person handeln - unter Z 1 



  52 von 92 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
anderweitigen Missbrauch von Informationen über laufende Aufträge 
darstellen würde, oder diese Person zu einem solchen Geschäft zu 
veranlassen; 

oder unter Art. 37 Abs. 2 Buchstabe a oder b der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565 fiele oder einen anderweitigen Missbrauch 
von Informationen über laufende Aufträge darstellen würde, oder diese 
Person zu einem solchen Geschäft zu veranlassen; 

 3. außerhalb ihres regulären Beschäftigungsverhältnisses oder 
Dienstleistungsvertrags und unbeschadet des § 48b Abs. 1 Z 2 BörseG 
Informationen oder Meinungen an eine andere Person weiterzugeben, 
wenn der relevanten Person klar ist oder nach vernünftigem Ermessen 
klar sein sollte, dass diese Weitergabe die andere Person dazu 
veranlassen wird oder veranlassen dürfte, 

 3. außerhalb ihres regulären Beschäftigungsverhältnisses oder 
Dienstleistungsvertrags und unbeschadet des § 153 Abs. 1 Z 2 
Börsegesetz 2018 - BörseG 2018, BGBl. I Nr. XX/2017, Informationen 
oder Meinungen an eine andere Person weiterzugeben, wenn der 
relevanten Person klar ist oder nach vernünftigem Ermessen klar sein 
sollte, dass diese Weitergabe die andere Person dazu veranlassen wird 
oder veranlassen dürfte, 

 a) ein Geschäft mit Finanzinstrumenten einzugehen, das — würde es 
sich um ein persönliches Geschäft (§ 23 WAG 2007) der relevanten 
Person handeln — unter Z 1 oder unter § 37 Abs. 2 Z 1 oder 2 
WAG 2007 fiele oder einen anderweitigen Missbrauch von 
Informationen über laufende Aufträge darstellen würde; 

 a) ein Geschäft mit Finanzinstrumenten einzugehen, das — würde es 
sich um ein persönliches Geschäft (Art. 28 der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565) der relevanten Person handeln — unter 
Z 1 oder unter Art. 37 Abs. 2 Buchstabe a oder b der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565 fiele oder einen anderweitigen 
Missbrauch von Informationen über laufende Aufträge darstellen 
würde; 

 b) …  b) … 
(2) Die in Abs. 1 vorgeschriebenen Vorkehrungen müssen insbesondere 

Folgendes gewährleisten: 
(2) Die in Abs. 1 vorgeschriebenen Vorkehrungen müssen insbesondere 

Folgendes gewährleisten: 
 1. Jede unter Abs. 1 fallende relevante Person hat die Beschränkungen für 

persönliche Geschäfte (§ 23 WAG 2007) und die Maßnahmen, die die 
Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf persönliche Geschäfte und 
Informationsweitergabe gemäß Abs. 1 getroffen hat, zu kennen. 

 1. Jede unter Abs. 1 fallende relevante Person hat die Beschränkungen für 
persönliche Geschäfte (Art. 28 der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565) und die Maßnahmen, die die 
Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf persönliche Geschäfte und 
Informationsweitergabe gemäß Abs. 1 getroffen hat, zu kennen. 

 2. Die Verwaltungsgesellschaft ist unverzüglich über jedes persönliche 
Geschäft (§ 23 WAG 2007) einer relevanten Person zu unterrichten, und 
zwar entweder durch Meldung des Geschäfts oder durch andere 
Verfahren, die der Verwaltungsgesellschaft die Feststellung solcher 
Geschäfte ermöglichen. 

 2. Die Verwaltungsgesellschaft ist unverzüglich über jedes persönliche 
Geschäft (Art. 28 delegVO (Kom) 201X/XX/EU) einer relevanten Person 
zu unterrichten, und zwar entweder durch Meldung des Geschäfts oder 
durch andere Verfahren, die der Verwaltungsgesellschaft die Feststellung 
solcher Geschäfte ermöglichen. 

 3. Ein bei der Verwaltungsgesellschaft gemeldetes oder von dieser 
festgestelltes persönliches Geschäft (§ 23 WAG 2007) sowie jede 
Erlaubnis und jedes Verbot im Zusammenhang mit einem solchen 
Geschäft ist festzuhalten. 

 3. Ein bei der Verwaltungsgesellschaft gemeldetes oder von dieser 
festgestelltes persönliches Geschäft (Art. 28 
delegVO (Kom) 201X/XX/EU) sowie jede Erlaubnis und jedes Verbot im 
Zusammenhang mit einem solchen Geschäft ist festzuhalten. 
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(3) Werden bestimmte Tätigkeiten von Dritten (§ 28) ausgeführt, so hat die 

Verwaltungsgesellschaft für die Zwecke von Abs. 2 Z 2 sicherzustellen, dass das 
Unternehmen, das die Tätigkeit ausführt, persönliche Geschäfte (§ 23 WAG 2007) 
aller relevanten Personen festhält und der Verwaltungsgesellschaft diese 
Informationen auf Verlangen unverzüglich vorlegt. 

(3) Werden bestimmte Tätigkeiten von Dritten (§ 28) ausgeführt, so hat die 
Verwaltungsgesellschaft für die Zwecke von Abs. 2 Z 2 sicherzustellen, dass das 
Unternehmen, das die Tätigkeit ausführt, persönliche Geschäfte (Art. 28 
delegVO (Kom) 201X/XX/EU) aller relevanten Personen festhält und der 
Verwaltungsgesellschaft diese Informationen auf Verlangen unverzüglich vorlegt. 

(4) … (4) … 
§ 19. (1) – (2) … § 19. (1) – (2) … 
(3) Unter einem Ausführungsplatz gemäß Abs. 2 Z 9 ist ein geregelter Markt 

im Sinne von § 1 Abs. 2 BörseG, ein multilaterales Handelssystem im Sinne von 
§ 1 Z 9 WAG 2007, ein systematischer Internalisierer im Sinne von § 1 Z 10 
WAG 2007 oder ein Market Maker (§ 56 Abs. 1 BörseG), ein sonstiger 
Liquiditätsgeber oder eine Einrichtung, die in einem Drittland eine ähnliche 
Funktion erfüllt, zu verstehen. 

(3) Unter einem Ausführungsplatz gemäß Abs. 2 Z 9 ist ein geregelter Markt 
im Sinne von § 1 Z 2 BörseG 2018, ein multilaterales Handelssystem im Sinne 
von § 1 Z 24 WAG 2018, ein organisiertes Handelssystem im Sinne von § 1 Z 25 
WAG 2018, ein systematischer Internalisierer im Sinne von § 1 Z 30 WAG 2018 
oder ein Market Maker (§ 52 BörseG 2018), ein sonstiger Liquiditätsgeber oder 
eine Einrichtung, die in einem Drittland eine ähnliche Funktion erfüllt, zu 
verstehen. 

§ 42. (1) … § 42. (1) … 
 1. …  1. … 
 2. bei einer in § 31 Abs. 1 Z 1 bis 3 WAG 2007 genannten Stelle eröffnet 

werden und 
 2. bei einer in § 40 Abs. 1 Z 1 bis 3 WAG 2018 genannten Stelle eröffnet 

werden und 
 3. gemäß den in § 29 WAG 2007 festgelegten Grundsätzen geführt werden.  3. gemäß den in § 38 WAG 2018 festgelegten Grundsätzen geführt werden. 

(2) … (2) … 
 1. …  1. … 
 a) …  a) … 
 b) sicherzustellen, dass Finanzinstrumente, die im Depot auf einem 

Konto für Finanzinstrumente verbucht werden können, gemäß den in 
§ 29 WAG 2007 festgelegten Grundsätzen in den Büchern der 
Verwahrstelle auf gesonderten Konten registriert werden, die auf den 
Namen des OGAW oder der für den OGAW handelnden 
Verwaltungsgesellschaft eröffnet wurden, so dass die 
Finanzinstrumente jederzeit eindeutig als gemäß geltendem Recht im 
Eigentum des OGAW befindliche Instrumente identifiziert werden 
können. 

 b) sicherzustellen, dass Finanzinstrumente, die im Depot auf einem 
Konto für Finanzinstrumente verbucht werden können, gemäß den in 
§ 38 WAG 2018 festgelegten Grundsätzen in den Büchern der 
Verwahrstelle auf gesonderten Konten registriert werden, die auf den 
Namen des OGAW oder der für den OGAW handelnden 
Verwaltungsgesellschaft eröffnet wurden, so dass die 
Finanzinstrumente jederzeit eindeutig als gemäß geltendem Recht im 
Eigentum des OGAW befindliche Instrumente identifiziert werden 
können. 

 2. …  2. … 
(3) – (5) … (3) – (5) … 
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§ 46. (1) Ein OGAW in der Form eines Sondervermögens gemäß § 2 Abs. 2 

hat keine eigene Rechtspersönlichkeit; es zerfällt in gleiche, in Wertpapieren 
verkörperte Anteile (Anteilscheine). Die Anteilscheine sind Finanzinstrumente 
(§ 1 Z 6 lit. c WAG 2007); sie verkörpern die Miteigentumsanteile an den 
Vermögenswerten des OGAW und die Rechte der Anteilinhaber gegenüber der 
Verwaltungsgesellschaft sowie der Depotbank. Die Anteilscheine können auf den 
Inhaber oder auf Namen lauten. Anteilscheine, die auf Inhaber lauten, sind 
depotmäßig in Verwahrung zu geben, die Ausfolgung an die Anteilinhaber ist 
nicht zulässig. Für Anteilscheine, die auf Namen lauten, gelten die §§ 61 Abs. 2 
bis 5, 62 und 63 Aktiengesetz – AktG (BGBl. Nr. 98/1965) sinngemäß. 

§ 46. (1) Ein OGAW in der Form eines Sondervermögens gemäß § 2 Abs. 2 
hat keine eigene Rechtspersönlichkeit; es zerfällt in gleiche, in Wertpapieren 
verkörperte Anteile (Anteilscheine). Die Anteilscheine sind Finanzinstrumente 
(§ 1 Z 7 lit. c WAG 2018); sie verkörpern die Miteigentumsanteile an den 
Vermögenswerten des OGAW und die Rechte der Anteilinhaber gegenüber der 
Verwaltungsgesellschaft sowie der Depotbank. Die Anteilscheine können auf den 
Inhaber oder auf Namen lauten. Anteilscheine, die auf Inhaber lauten, sind 
depotmäßig in Verwahrung zu geben, die Ausfolgung an die Anteilinhaber ist 
nicht zulässig. Für Anteilscheine, die auf Namen lauten, gelten die §§ 61 Abs. 2 
bis 5, 62 und 63 Aktiengesetz – AktG (BGBl. Nr. 98/1965) sinngemäß. 

(2) – (5) … (2) – (5) … 
§ 67. (1) … § 67. (1) … 
(2) … (2) … 

 1. an einem geregelten Markt gemäß § 1 Abs. 2 BörseG notiert oder 
gehandelt werden, oder 

 1. an einem geregelten Markt gemäß § 1 Z 2 BörseG 2018 notiert oder 
gehandelt werden, oder 

 2. – 3. …  2. – 3. … 
(3) – (4) … (3) – (4) … 
§ 134. (1) – (3) … § 134. (1) – (3) … 
(4) Das KID ist kurz zu halten und in allgemein verständlicher Sprache 

abzufassen. Es ist in einem einheitlichen Format zu erstellen, um Vergleiche zu 
ermöglichen, und in einer Weise zu präsentieren, die für Kleinanleger im Sinne 
von § 1 Z 14 WAG 2007 aller Voraussicht nach verständlich ist. Dabei sind die 
Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 einzuhalten. Die FMA kann mittels 
Verordnung unter Berücksichtigung der europäischen Gepflogenheiten in diesem 
Bereich nähere Angaben zu Art. 8 und Art. 10 Abs. 2 Buchstabe b sowie Annex I 
der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 insbesondere im Hinblick auf die 
Übergangsbestimmungen, die Beschreibung eines synthetischen Indikators, auf 
die Risikokategorien, die Wertentwicklungen des OGAW sowie die laufenden 
Kosten festlegen. 

(4) Das KID ist kurz zu halten und in allgemein verständlicher Sprache 
abzufassen. Es ist in einem einheitlichen Format zu erstellen, um Vergleiche zu 
ermöglichen, und in einer Weise zu präsentieren, die für Kleinanleger im Sinne 
von § 1 Z 36 WAG 2018 aller Voraussicht nach verständlich ist. Dabei sind die 
Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 einzuhalten. Die FMA kann mittels 
Verordnung unter Berücksichtigung der europäischen Gepflogenheiten in diesem 
Bereich nähere Angaben zu Art. 8 und Art. 10 Abs. 2 Buchstabe b sowie Annex I 
der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 insbesondere im Hinblick auf die 
Übergangsbestimmungen, die Beschreibung eines synthetischen Indikators, auf 
die Risikokategorien, die Wertentwicklungen des OGAW sowie die laufenden 
Kosten festlegen. 

(5) … (5) … 
§ 145. (1) … § 145. (1) … 

 1. – 8. …  1. – 8. … 
 9. Ermittlungen gemäß §§ 147 bis 149 und 157, 158, 161 und 162 dieses  9. Ermittlungen gemäß den §§ 147 bis 149 und 157, 158, 161 und 162 
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Bundesgesetzes, § 48b oder § 86 Abs. 6 BörseG, § 70 BWG, § 91 
WAG 2007, § 8a Abs. 2 KMG und § 22b FMABG; 

dieses Bundesgesetzes, § 153 oder § 140 Abs. 1 BörseG 2018, § 70 
BWG, § 90 WAG 2018, § 8a Abs. 2 KMG und § 22b FMABG; 

 10. Informationen, die von zuständigen Behörden im Rahmen des 
Informationsaustausches gemäß Abs. 2 dieser Bestimmung, den §§ 157, 
158, 160 bis 162 dieses Bundesgesetzes oder gemäß §§ 47a und 86 
Abs. 8 und 9 Börsegesetz 1989 oder Art. 26 und 26 der Verordnung (EU) 
Nr. 596/2014 oder im Wege des § 21 FMABG erlangt wurden; 

 10. Informationen, die von zuständigen Behörden im Rahmen des 
Informationsaustausches gemäß Abs. 2 dieser Bestimmung, den §§ 157, 
158, 160 bis 162 dieses Bundesgesetzes oder gemäß §§ 101, 102 und 
§ 140 Abs. 3 und 4 BörseG 2018 oder Art. 26 und 26 der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014 oder im Wege des § 21 FMABG erlangt wurden; 

 11. – 15. …  11. – 15. … 
(2) … (2) … 

 1. – 2. …  1. – 2. … 
 3. …  3. … 
 a) – c) …  a) – c) … 
 d) den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken - ESRB (Verordnung 

(EU) Nr. 1092/2010) sowie die Europäische Zentralbank, soweit dies 
für die Erfüllung von Aufgaben, die den Aufgaben der FMA und der 
Oesterreichischen Nationalbank nach diesem Bundesgesetz, dem 
Börsegesetz 1989, dem BWG, dem WAG 2007, dem KMG, der 
Verordnung (EU) Nr. 583/2010 oder der Verordnung (EU) 
Nr. 584/2010 der Kommission entsprechen oder dies für die 
Wahrnehmung von anderen gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der 
Aufsicht über den Finanzmarkt einer ersuchenden zuständigen 
Behörde erforderlich ist, 

 d. den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken – ESRB 
(Verordnung (EU) Nr. 1092/2010) sowie die Europäische 
Zentralbank, soweit dies für die Erfüllung von Aufgaben, die den 
Aufgaben der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank nach 
diesem Bundesgesetz, dem BörseG 2018, dem BWG, dem 
WAG 2018, dem KMG, der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 oder der 
Verordnung (EU) Nr. 584/2010 entsprechen oder dies für die 
Wahrnehmung von anderen gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der 
Aufsicht über den Finanzmarkt einer ersuchenden zuständigen 
Behörde erforderlich ist, 

 und  und 
 e) …  e) … 

(3) … (3) … 
(4) Die FMA kann für die Zwecke der Zusammenarbeit und des 

Informationsaustausches gemäß Abs. 2 und 3, soweit dies für die Erfüllung von 
Aufgaben, die den Aufgaben der FMA nach diesem Bundesgesetz, dem 
Börsegesetz 1989, dem BWG, dem WAG 2007, dem KMG, der Verordnung (EU) 
Nr. 583/2010, der Verordnung (EU) Nr. 584/2010 oder der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 entsprechen, erforderlich ist oder dies für die Wahrnehmung von 
anderen gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Aufsicht über den Finanzmarkt 
einer ersuchenden für Wertpapieraufsicht zuständigen Behörde erforderlich ist 
und die ersuchende Behörde einem gleichartigen Ersuchen auf Zusammenarbeit 

(4) Die FMA kann für die Zwecke der Zusammenarbeit und des 
Informationsaustausches gemäß Abs. 2 und 3, soweit dies für die Erfüllung von 
Aufgaben, die den Aufgaben der FMA nach diesem Bundesgesetz, dem 
BörseG 2018, dem BWG, dem WAG 2018, dem KMG, der Verordnung (EU) 
Nr. 583/2010, der Verordnung (EU) Nr. 584/2010 oder der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 entsprechen, erforderlich ist oder dies für die Wahrnehmung von 
anderen gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Aufsicht über den Finanzmarkt 
einer ersuchenden für Wertpapieraufsicht zuständigen Behörde erforderlich ist 
und die ersuchende Behörde einem gleichartigen Ersuchen auf Zusammenarbeit 
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und Informationsaustausch ebenso entsprechen würde, von ihren Befugnissen 
auch ausschließlich für Zwecke einer solchen Zusammenarbeit Gebrauch 
machen, auch wenn die Verhaltensweise, die Gegenstand der Ermittlung ist, 
keinen Verstoß gegen eine in Österreich geltende Vorschrift darstellt. Von allen 
ihren Befugnissen nach Abs. 1 Z 9 kann die FMA für die Zwecke einer solchen 
Zusammenarbeit auch gegenüber natürlichen und juristischen Personen Gebrauch 
machen, die nicht oder in ihrem Herkunftsland zur Erbringung von 
Dienstleistungen der Vermögensverwaltung im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG 
zugelassen sind. 

und Informationsaustausch ebenso entsprechen würde, von ihren Befugnissen 
auch ausschließlich für Zwecke einer solchen Zusammenarbeit Gebrauch 
machen, auch wenn die Verhaltensweise, die Gegenstand der Ermittlung ist, 
keinen Verstoß gegen eine in Österreich geltende Vorschrift darstellt. Von allen 
ihren Befugnissen nach Abs. 1 Z 9 kann die FMA für die Zwecke einer solchen 
Zusammenarbeit auch gegenüber natürlichen und juristischen Personen Gebrauch 
machen, die nicht oder in ihrem Herkunftsland zur Erbringung von 
Dienstleistungen der Vermögensverwaltung im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG 
zugelassen sind. 

(5) … (5) … 
§ 147. (1) … § 147. (1) … 
(2) In Ausübung der Zuständigkeiten gemäß Abs. 1, dem BWG und dem 

WAG 2007 ist die FMA unbeschadet der ihr auf Grund anderer 
bundesgesetzlicher Bestimmungen zustehenden Befugnisse jederzeit ermächtigt, 

(2) In Ausübung der Zuständigkeiten gemäß Abs. 1, dem BWG und dem 
WAG 2018 ist die FMA unbeschadet der ihr auf Grund anderer 
bundesgesetzlicher Bestimmungen zustehenden Befugnisse jederzeit ermächtigt, 

1. – 6. … 1. – 6. … 
(3) … (3) … 
§ 164. (1) – (7) … § 164. (1) – (7) … 
 (7a) Abweichend von Abs. 7 sind für Spezialfonds, die der FMA gemäß § 48 

Abs. 10 AIFMG zum Vertrieb an Privatkunden angezeigt wurden, die 
Bestimmungen der §§ 128, 132, 133, 137, und 138 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass die Bestimmungen betreffend den Prospekt keine Anwendung finden. 

(8) … (8) … 
§ 190. (1) … § 190. (1) … 
(2) … (2) … 

 1. – 10. …  1. – 10. … 
 11. im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 

und 4 die §§ 17 bis 26 und 29 bis 57 sowie 58 Abs. 4, 60 Abs. 3 oder 4 
oder §§ 73 oder 74 WAG 2007 verletzt; 

 11. im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 
und 4 die die Art. 21 bis 25, 28 bis 34, 36, 37, 44 bis 65 oder 67 bis 70 
der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 oder die §§ 33, 38 bis 61, 71 
oder 72 WAG 2018 verletzt; 

 12. – 15. …  12. – 15. … 
(2a) … (2a) … 
(3) … (3) … 
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 1. – 5. …  1. – 5. … 
 6. im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 

und 4 die §§ 17 bis 26 und 29 bis 57 sowie 58 Abs. 4, 60 Abs. 3 oder 4 
oder §§ 73 oder 74 WAG 2007 verletzt, 

 6. im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 
und 4 die die Art. 21 bis 25, 28 bis 34, 36, 37, 44 bis 65 oder 67 bis 70 
delegVO (Kom) 201X/XX/EU oder die §§ 33, 38 bis 61, 71 oder 72 
WAG 2018 verletzt, 

(4) … (4) … 
 1. – 5. …  1. – 5. … 
 6. im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 

und 4 die §§ 17 bis 26 und 29 bis 57 sowie 58 Abs. 4, 60 Abs. 3 oder 4 
oder §§ 73 oder 74 WAG 2007 verletzt, 

 6. im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 
und 4 die die Art. 21 bis 25, 28 bis 34, 36, 37, 44 bis 65 oder 67 bis 70 
delegVO (Kom) 201X/XX/EU oder die §§ 33, 38 bis 61, 71 oder 72 
WAG 2018 verletzt, 

(5) – (7) … (5) – (7) … 
§ 190a. (1) – (4) … § 190a. (1) – (4) … 
(5) Die FMA kann von der Bestrafung eines Verantwortlichen gemäß § 9 

VStG absehen, wenn für denselben Verstoß bereits eine Verwaltungsstrafe gegen 
die juristische Person verhängt wird und keine besonderen Umstände vorliegen, 
die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen. 

 

§ 193. (1) … § 193. (1) … 
(2) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 190 bis 191 gilt anstelle 

der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 
 

(3) – (4) … (3) – (4) … 
§ 195. (1) – (2) … § 195. (1) – (2) … 
(3) Wertpapierfirmen im Sinne von § 3 Abs. 2 Z 1 WAG 2007 und 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen gemäß § 4 WAG 2007 können um eine 
Konzession gemäß § 5 ansuchen, um OGAW zu verwalten und selbst als 
Verwaltungsgesellschaften aufzutreten, wenn sie gleichzeitig ihre Konzession 
nach dem WAG 2007 für den Fall der Erteilung einer Konzession als 
Verwaltungsgesellschaft zurücklegen. 

(3) Wertpapierfirmen im Sinne von § 3 Abs. 2 Z 1 WAG 2018 und 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen gemäß § 4 WAG 2018 können um eine 
Konzession gemäß § 5 ansuchen, um OGAW zu verwalten und selbst als 
Verwaltungsgesellschaften aufzutreten, wenn sie gleichzeitig ihre Konzession 
nach dem WAG 2018 für den Fall der Erteilung einer Konzession als 
Verwaltungsgesellschaft zurücklegen. 

(4) – (9) … (4) – (9) … 
§ 200. (1) – (21) … § 200. (1) – (21) … 

 (22) § 164 Abs. 7a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 
tritt mit 1. Jänner 2018 in Kraft. § 3 Abs. 2 Z 18, § 3 Abs. 2 Z 34, § 5 Abs. 2 Z 3, 
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§ 6 Abs. 2 Z 12 lit. a bis c, § 8 Abs. 2, § 10 Abs. 5, § 18 Abs. 1 Z 1, § 18 Abs. 1 Z 1 
lit. c, § 18 Abs. 1 Z 2 und 3, § 18 Abs. 1 Z 3 lit. a, § 18 Abs. 2 Z 1 bis 3, § 18 
Abs. 3, § 19 Abs. 3, § 42 Abs. 1 Z 2 und Z 3, § 42 Abs. 2 lit. b, § 46 Abs. 1, § 67 
Abs. 2 Z 1, § 134 Abs. 4, § 145 Abs. 1 Z 9 und 10, § 145 Abs. 2 Z 3 lit. d, § 145 
Abs. 4, § 147 Abs. 2, § 190 Abs. 2 Z 11, Abs. 3 Z 6 und Abs. 4 Z 6 und § 195 
Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 
3. Jänner 2018 in Kraft. § 190a Abs. 5 und § 193 Abs. 2 treten mit Ablauf des 
2. Jänner 2018 außer Kraft. 

Artikel 28 Artikel 28 
Änderung des Kapitalmarktgesetzes Änderung des Kapitalmarktgesetzes 

§ 1. (1) … § 1. (1) … 
 1. – 5. …  1. – 5. … 
 5a. qualifizierter Anleger: ein professioneller Kunde gemäß § 58 oder § 59 

WAG 2007 oder eine geeignete Gegenpartei gemäß § 60 WAG 2007, 
sofern sie nicht eine Behandlung als nicht professionelle Kunden 
beantragt haben; die Wertpapierfirmen und Kreditinstitute teilen ihre 
Einstufung unbeschadet der einschlägigen Vorschriften über den 
Datenschutz auf Antrag dem Emittenten mit; § 103 Z 3 und Z 4 
WAG 2007sind anzuwenden; 

 5a. qualifizierter Anleger: ein professioneller Kunde gemäß § 66 oder § 67 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 - WAG 2018, BGBl. I Nr. XX/2017, oder 
eine geeignete Gegenpartei gemäß § 68 WAG 2018, sofern sie nicht eine 
Behandlung als nicht professionelle Kunden beantragt haben; die 
Wertpapierfirmen und Kreditinstitute teilen ihre Einstufung unbeschadet 
der einschlägigen Vorschriften über den Datenschutz auf Antrag dem 
Emittenten mit; 

 6. – 8. …  6. – 8. … 
 9. geregelter Markt: ein Markt gemäß § 1 Abs. 2 Börsegesetz 1989 – 

BörseG, BGBl. Nr. 555/1989; 
 9. geregelter Markt: ein Markt gemäß § 1 Z 2 Börsegesetz 2018 – 

BörseG 2018, BGBl. Nr. xx/20xx; 
 10. – 11. …  10. – 11. … 
 12. …  12. … 
 a) – b) …  a) – b) … 
 c) …  c) … 
 aa) …  aa) … 
 bb) in den Fällen gemäß § 81a Abs. 1 Z 7 lit. a sublit. bb BörseG.  bb) in den Fällen gemäß § 1 Z 14 lit. a sublit. bb BörseG 2018. 
 13. – 19. …  13. – 19. … 

(2) – (4) … (2) – (4) … 
§ 3. (1) … § 3. (1) … 
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(2) Unbeschadet Abs. 1 Z 1, 1a, 1b, 2, 3 und 10 sind Emittenten, Anbieter 

oder Personen, die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt 
beantragen, berechtigt, einen Prospekt im Sinne dieses Bundesgesetzes zu 
erstellen, wenn Wertpapiere öffentlich angeboten oder zum Handel zugelassen 
werden. Wird hievon Gebrauch gemacht, sind damit auch alle Rechtsfolgen, die 
sich aus der Prospektpflicht gemäß § 2 oder § 74 BörseG ergeben, verbunden. 

(2) Unbeschadet Abs. 1 Z 1, 1a, 1b, 2, 3 und 10 sind Emittenten, Anbieter 
oder Personen, die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt 
beantragen, berechtigt, einen Prospekt im Sinne dieses Bundesgesetzes zu 
erstellen, wenn Wertpapiere öffentlich angeboten oder zum Handel zugelassen 
werden. Wird hievon Gebrauch gemacht, sind damit auch alle Rechtsfolgen, die 
sich aus der Prospektpflicht gemäß § 2 oder § 46 BörseG 2018 ergeben, 
verbunden. 

(3) – (4) … (3) – (4) … 
§ 8a. (1) … § 8a. (1) … 
(2) … (2) … 

 1. – 3. …  1. – 3. … 
 4. ein öffentliches Angebot oder eine Zulassung zum Handel für jeweils 

höchstens zehn aufeinander folgende Bankarbeitstage auszusetzen, wenn 
ein hinreichend begründeter Verdacht besteht, dass gegen die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder gegen §§ 74 ff BörseG 
verstoßen wurde; 

 4. ein öffentliches Angebot oder eine Zulassung zum Handel für jeweils 
höchstens zehn aufeinander folgende Bankarbeitstage auszusetzen, wenn 
ein hinreichend begründeter Verdacht besteht, dass gegen die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder gegen §§ 46 ff BörseG 2018 
verstoßen wurde; 

 5. – 6. …  5. – 6. … 
 7. den Handel an einem geregelten Markt für jeweils höchstens zehn 

aufeinander folgende Bankarbeitstage auszusetzen oder von den 
betreffenden geregelten Märkten die Aussetzung des Handels zu 
verlangen, wenn hinreichende Gründe für die Annahme bestehen, dass 
gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder gegen §§ 74 ff 
BörseG verstoßen wurde; 

 7. den Handel an einem geregelten Markt für jeweils höchstens zehn 
aufeinander folgende Bankarbeitstage auszusetzen oder von den 
betreffenden geregelten Märkten die Aussetzung des Handels zu 
verlangen, wenn hinreichende Gründe für die Annahme bestehen, dass 
gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder gegen §§ 46 ff 
BörseG 2018 verstoßen wurde; 

 8. den Handel an einem geregelten Markt zu untersagen, wenn sie feststellt, 
dass gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder gegen §§ 74 
ff BörseG verstoßen wurde; 

 8. den Handel an einem geregelten Markt zu untersagen, wenn sie feststellt, 
dass gegen die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder gegen §§ 46 
ff BörseG 2018 verstoßen wurde; 

 9. …  9. … 
(3) – (9) … (3) – (9) … 
§ 16. Wer im Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot von 

Wertpapieren oder Veranlagungen, das nach diesem Bundesgesetz 
prospektpflichtig ist, oder im Zusammenhang mit der Zulassung zum geregelten 
Markt (§ 74 BörseG), 

§ 16. Wer im Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder Veranlagungen, das nach diesem Bundesgesetz 
prospektpflichtig ist, oder im Zusammenhang mit der Zulassung zum geregelten 
Markt (§ 46 BörseG 2018), 

 1. – 10 …  1. – 10 … 
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§ 19. (1) – (20) … § 19. (1) – (20) … 

 (21) § 1 Abs. 1 Z 5a; § 1 Abs. 1 Z 9; § 1 Abs. 1 Z 12 lit. c sublit. bb; § 3 
Abs. 2; § 8a Abs. 2 Z 4, 7 und 8 und § 16 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 29 Artikel 29 
Änderung des Kontenregister- und Konteneinschaugesetzes Änderung des Kontenregister- und Konteneinschaugesetzes 

§ 1. (1) … § 1. (1) … 
(2) … (2) … 

 1. – 2. …  1. – 2. … 
 3. Zweigstellen von Wertpapierfirmen gemäß § 12 des 

Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 – WAG, BGBl. I Nr. 60/2007, die 
berechtigt sind, im Inland Nebendienstleistungen gemäß Nr. 1 des 
Abschnitts B des Anhangs I der Richtlinie 2004/39/EG, über Märkte für 
Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 
93/6/EWG und der Richtlinie 2000/12/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinie 93/22/EWG, ABl. Nr. L 145 vom 30.04.2004 S. 1, zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 2010/78/EU, ABl. Nr. L 331 vom 
15.12.2010 S. 120, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 54 vom 
22.02.2014 S. 23, zu erbringen. 

 3. Zweigstellen von Wertpapierfirmen gemäß § 17 des 
Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 – WAG 2018, BGBl. I Nr. xx/2017, die 
berechtigt sind, im Inland Nebendienstleistungen gemäß Nr. 1 des 
Abschnitts B des Anhangs I der Richtlinie 2004/39/EG, über Märkte für 
Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 
93/6/EWG und der Richtlinie 2000/12/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinie 93/22/EWG, ABl. Nr. L 145 vom 30.04.2004 S. 1, zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 2010/78/EU, ABl. Nr. L 331 vom 
15.12.2010 S. 120, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 54 vom 
22.02.2014 S. 23, zu erbringen. 

§ 15. § 2 Abs. 2 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 118/2016 tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft. 

§ 15. (1) § 2 Abs. 2 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 118/2016 tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft. 

 (2) § 1 Abs. 2 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 
tritt mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 30 Artikel 30 
Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988 

§ 5. … § 5. … 
 1. – 3. …  1. – 3. … 
 4. Sicherungseinrichtungen gemäß § 1 Abs. 1 und § 59 Z 1 des 

Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes – ESAEG, 
 4. Sicherungseinrichtungen gemäß § 1 Abs. 1 und § 59 Z 1 des 

Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes – ESAEG, 
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BGBl. I Nr. 117/2015, hinsichtlich der Einkünfte aus der Dotierung und 
Veranlagung der Einlagensicherungsfonds gemäß § 21 und § 19 ESAEG 
und die Entschädigungseinrichtung gemäß § 75 Abs. 2 des 
Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 – WAG 2007, BGBl. I Nr. 60/2007, 
hinsichtlich der Einkünfte aus der Dotierung und Veranlagung des 
Beitragsvermögens gemäß § 76 WAG 2007. 

BGBl. I Nr. 117/2015, hinsichtlich der Einkünfte aus der Dotierung und 
Veranlagung der Einlagensicherungsfonds gemäß § 21 und § 19 ESAEG 
und die Entschädigungseinrichtung gemäß § 73 Abs. 2 des 
Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 – WAG 2018, BGBl. I Nr. XX/2017, 
hinsichtlich der Einkünfte aus der Dotierung und Veranlagung des 
Beitragsvermögens gemäß § 74 WAG 2018. 

 5. – 14. …  5. – 14. … 
§ 21. (1) … § 21. (1) … 
(2) … (2) … 

 1. – 2. …  1. – 2. … 
 3. für Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 2 

des Einkommensteuergesetzes 1988, für Einkünfte aus realisierten 
Wertsteigerungen im Sinne des § 27 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 und für Einkünfte aus Derivaten im 
Sinne des § 27 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 1988, die 

 3. für Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 2 
des Einkommensteuergesetzes 1988, für Einkünfte aus realisierten 
Wertsteigerungen im Sinne des § 27 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 und für Einkünfte aus Derivaten im 
Sinne des § 27 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 1988, die 

 – innerhalb einer Veranlagungs- oder Risikogemeinschaft einer Pensions- 
oder Mitarbeitervorsorgekasse (§ 6 Abs. 1 und 5), 

 – innerhalb einer Veranlagungs- oder Risikogemeinschaft einer Pensions- 
oder Mitarbeitervorsorgekasse (§ 6 Abs. 1 und 5), 

 – einer Unterstützungskasse (§ 6 Abs. 2),  – einer Unterstützungskasse (§ 6 Abs. 2), 
 – einer Privatstiftung im Sinne des § 6 Abs. 4,  – einer Privatstiftung im Sinne des § 6 Abs. 4, 
 – einer Versorgungs- oder Unterstützungseinrichtung einer Körperschaft 

des öffentlichen Rechts, 
 – einer Versorgungs- oder Unterstützungseinrichtung einer Körperschaft 

des öffentlichen Rechts, 
 – den Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 27 des 

Einkommensteuergesetzes 1988) einer nicht unter § 5 Z 6 fallenden 
Privatstiftung, 

 – den Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 27 des 
Einkommensteuergesetzes 1988) einer nicht unter § 5 Z 6 fallenden 
Privatstiftung, 

 – einem von der unbeschränkten Steuerpflicht befreiten Steuerpflichtigen 
im Rahmen eines ebenfalls steuerbefreiten Betriebes (beispielsweise § 45 
Abs. 2 der Bundesabgabenordnung) oder 

 – einem von der unbeschränkten Steuerpflicht befreiten Steuerpflichtigen 
im Rahmen eines ebenfalls steuerbefreiten Betriebes (beispielsweise § 45 
Abs. 2 der Bundesabgabenordnung) oder 

 – einem Einlagensicherungsfonds gemäß § 18 ESAEG oder dem 
Beitragsvermögen gemäß § 76 WAG 2007 

 – einem Einlagensicherungsfonds gemäß § 18 ESAEG oder dem 
Beitragsvermögen gemäß § 74 WAG 2018 

 4. – 6. …  4. – 6. … 
(3) … (3) … 
§ 26c. … § 26c. … 

 1. – 63. …  1. – 63. … 
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  64. § 5 Z 4 und § 21 Abs. 2 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 31 Artikel 31 
Änderung des Maklergesetzes Änderung des Maklergesetzes 

§ 19. (1) … § 19. (1) … 
(2) Die für Freie Makler im Sinn des § 57 BörseG, BGBl. Nr. 555/1989, 

geltenden Vorschriften und Handelsbräuche bleiben unberührt. 
 

§ 41. (1) – (2) … § 41. (1) – (2) … 
 (3) § 19 Abs. 2 tritt Ablauf des 2. Jänner 2018 außer Kraft. 

Artikel 32 Artikel 32 
Änderung des Pensionskassengesetzes Änderung des Pensionskassengesetzes 

§ 6a. (1) – (7) … § 6a. (1) – (7) … 
(8) Bei der Feststellung der Stimmrechte gemäß Abs. 1, 2 und 4 ist § 92 

Börsegesetz anzuwenden. 
(8) Bei der Feststellung der Stimmrechte gemäß Abs. 1, 2 und 4 ist § 133 

Börsegesetz 2018 - BörseG 2018, BGBl. I Nr. xx/2017, anzuwenden. 
§ 19. (1) – (6) … § 19. (1) – (6) … 
(7) Nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten kann nach 

ausdrücklicher Zustimmung des Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten 
anstelle der schriftlichen Information gemäß Abs. 2 bis 5b auch eine gesicherte 
elektronische Zugriffsmöglichkeit auf diese Information bei der Pensionskasse 
ermöglicht werden. Informationen gemäß Abs. 2, 5a und 5b können nach 
Zustimmung des Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten auch auf einem 
anderen dauerhaften Datenträger gemäß § 16 Abs. 1 des 
Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 (WAG 2007), BGBl. I Nr. 60/2007, zur 
Verfügung gestellt werden. 

(7) Nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten kann nach 
ausdrücklicher Zustimmung des Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten 
anstelle der schriftlichen Information gemäß Abs. 2 bis 5b auch eine gesicherte 
elektronische Zugriffsmöglichkeit auf diese Information bei der Pensionskasse 
ermöglicht werden. Informationen gemäß Abs. 2, 5a und 5b können nach 
Zustimmung des Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten auch auf einem 
anderen dauerhaften Datenträger gemäß Art. 3 Abs. 1 der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU in Bezug 
auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die 
Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition 
bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie, ABl. Nr. L 87 S. 1, 
zur Verfügung gestellt werden. 

§ 19b. (1) Die Pensionskasse hat einem Anwartschaftsberechtigten, 
Hinterbliebenen oder Versicherten (§ 93 VAG 2016) auf Anfrage vor einer 

§ 19b. (1) Die Pensionskasse hat einem Anwartschaftsberechtigten, 
Hinterbliebenen oder Versicherten (§ 93 VAG 2016) auf Anfrage vor einer 
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Entscheidung gemäß § 12 Abs. 7 oder § 12a Abs. 2 dieses Bundesgesetzes oder 
§ 5 Abs. 5, § 5a Abs. 1, § 6c Abs. 5 oder § 6e Abs. 1 BPG auf einem dauerhaften 
Datenträger gemäß § 16 Abs. 1 WAG 2007 zu informieren. Die Pensionskasse hat 
über die Information und Entscheidung des Anwartschaftsberechtigten 
Aufzeichnungen zu führen und diese mindestens sieben Jahre aufzubewahren. 
Die Aufzeichnungen sind auf einem Datenträger aufzubewahren, damit diese der 
FMA auch in Zukunft unverzüglich zugänglich gemacht werden können. 

Entscheidung gemäß § 12 Abs. 7 oder § 12a Abs. 2 dieses Bundesgesetzes oder 
§ 5 Abs. 5, § 5a Abs. 1, § 6c Abs. 5 oder § 6e Abs. 1 BPG auf einem dauerhaften 
Datenträger gemäß Art. 3 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 zu 
informieren. Die Pensionskasse hat über die Information und Entscheidung des 
Anwartschaftsberechtigten Aufzeichnungen zu führen und diese mindestens 
sieben Jahre aufzubewahren. Die Aufzeichnungen sind auf einem Datenträger 
aufzubewahren, damit diese der FMA auch in Zukunft unverzüglich zugänglich 
gemacht werden können. 

(2) – (3) … (2) – (3) … 
§ 45. Für die Vollstreckung eines Bescheides nach diesem Bundesgesetz tritt 

an Stelle des im § 5 Abs.3 VVG 1950 vorgesehenen Betrages von 10 000 S der 
Betrag von 30 000 Euro. 

 

§ 46. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 43 und 44 zuwiderhandelt, begeht, 
soferne die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der FMA bei vorsätzlicher Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, bei 
fahrlässiger Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. 

§ 46. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 43 und 44 zuwiderhandelt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA bei vorsätzlicher Begehung 
mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, bei fahrlässiger Begehung mit einer 
Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. 

(2) … (2) … 
§ 47a. Bei Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 46, 46a und 47 gilt 

anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG eine Verjährungsfrist von 18 
Monaten. 

 

§ 51. (1) – (41) … § 51. (1) – (41) … 
 (42) § 6a Abs. 8, § 19 Abs. 7, § 19b Abs. 1 und § 46 Abs. 1 in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft. § 45 
und § 47a treten mit Ablauf des 2. Jänner 2018 außer Kraft. 

Artikel 33 Artikel 33 
Änderung des Pfandbriefgesetzes Änderung des Pfandbriefgesetzes 

§ 11. Wer, ohne hiezu berechtigt zu sein, Schuldverschreibungen unter der 
Bezeichnung „Pfandbrief“, „Kommunalbrief“, „Kommunalschuldverschreibung“ 
oder öffentlicher Pfandbrief“ entgegen § 10 in Verkehr bringt, begeht, sofern die 
Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA 

§ 11. Wer, ohne hiezu berechtigt zu sein, Schuldverschreibungen unter der 
Bezeichnung „Pfandbrief“, „Kommunalbrief“, „Kommunalschuldverschreibung“ 
oder öffentlicher Pfandbrief“ entgegen § 10 in Verkehr bringt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro 
zu bestrafen. 
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mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. 

§ 12. (1) – (6) … § 12. (1) – (6) … 
 (7) § 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 tritt mit 

3. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 34 Artikel 34 
Änderung des Ratingagenturenvollzugsgesetzes Änderung des Ratingagenturenvollzugsgesetzes 

§ 6. (1) … § 6. (1) … 
(2) Bei Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 5 gilt anstelle der 

Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG § 31 Abs. 2 VStG von sechs Monaten eine 
Verjährungsfrist von 18 Monaten. 

 

(3) Für die Vollstreckung eines Bescheides nach diesem Bundesgesetz oder 
der EG-Verordnung tritt an die Stelle des in § 5 Abs. 3 VVG vorgesehenen 
Betrags der Betrag von 30 000 Euro. 

 

(4) – (6) … (4) – (6) … 
§ 11. (1) – (3) … § 11. (1) – (3) … 

 (4) § 6 Abs. 2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 
tritt mit Ablauf des 2. Jänner 2018 außer Kraft. 

Artikel 35 Artikel 35 
Änderung des Rechnungslegungs-Kontrollgesetzes Änderung des Rechnungslegungs-Kontrollgesetzes 

§ 1. (1) Die FMA ist Kontrollbehörde für die Einhaltung von 
Rechnungslegungsvorschriften durch Unternehmen, deren Herkunftsmitgliedstaat 
gemäß § 81a Abs. 1 Z 7 BörseG Österreich ist. Sie hat nach Maßgabe des 
öffentlichen Interesses an der Richtigkeit der Finanzberichterstattung eine 
Prüfung der Rechnungslegung eines Unternehmens selbst vorzunehmen oder 
durch die Prüfstelle gemäß § 3 Abs. 3 anzuordnen. Der Prüfungsumfang für die 
Prüfstelle ist in der Prüfungsanordnung festzulegen. 

§ 1. (1) Die FMA ist Kontrollbehörde für die Einhaltung von 
Rechnungslegungsvorschriften durch Unternehmen, deren Herkunftsmitgliedstaat 
gemäß § 1 Z 14 Börsegesetz 2018 – BörseG 2018, BGBl. Nr.xx/2017, Österreich 
ist. Sie hat nach Maßgabe des öffentlichen Interesses an der Richtigkeit der 
Finanzberichterstattung eine Prüfung der Rechnungslegung eines Unternehmens 
selbst vorzunehmen oder durch die Prüfstelle gemäß § 3 Abs. 3 anzuordnen. Der 
Prüfungsumfang für die Prüfstelle ist in der Prüfungsanordnung festzulegen. 

(2) – (3) … (2) – (3) … 
§ 2. (1) Die FMA hat zu prüfen, ob die Jahresabschlüsse, Lageberichte, § 2. (1) Die FMA hat zu prüfen, ob die Jahresabschlüsse, Lageberichte, 
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Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte sowie die sonstigen 
vorgeschriebenen Informationen gemäß § 81a Abs. 1 Z 9 Börsegesetz 1989 – 
BörseG, BGBl. Nr. 555/1989, von Unternehmen den nationalen und 
internationalen Rechnungslegungsvorschriften entsprechen. Sie wird tätig 

Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte sowie die sonstigen 
vorgeschriebenen Informationen gemäß § 1 Z 22 BörseG 2018 von Unternehmen 
den nationalen und internationalen Rechnungslegungsvorschriften entsprechen. 
Sie wird tätig 

 1. – 2. …  1. – 2. … 
(2) … (2) … 
§ 8. (1) Der Bundesminister für Finanzen kann nach Anhörung des 

Bundesministers für Justiz durch Bescheid einen unabhängigen, nicht auf Gewinn 
gerichteten Verein auf dessen Antrag als Prüfstelle für die Einhaltung von 
Rechnungslegungsvorschriften durch Unternehmen, deren Herkunftsland gemäß 
§ 81a Abs. 1 Z 7 BörseG Österreich ist, anerkennen. Ein solcher Verein hat den 
Namen „Österreichische Prüfstelle für Rechnungslegung“ zu führen und darf in 
Ausübung seiner Tätigkeit an keine Weisungen gebunden sein. 

§ 8. (1) Der Bundesminister für Finanzen kann nach Anhörung des 
Bundesministers für Justiz durch Bescheid einen unabhängigen, nicht auf Gewinn 
gerichteten Verein auf dessen Antrag als Prüfstelle für die Einhaltung von 
Rechnungslegungsvorschriften durch Unternehmen, deren Herkunftsland gemäß 
§ 1 Z 14 BörseG 2018 Österreich ist, anerkennen. Ein solcher Verein hat den 
Namen „Österreichische Prüfstelle für Rechnungslegung“ zu führen und darf in 
Ausübung seiner Tätigkeit an keine Weisungen gebunden sein. 

(2) – (5) … (2) – (5) … 
§ 17. (1) – (3) … § 17. (1) – (3) … 

 (4) § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 36 Artikel 36 
Änderung der Regelung der Ausübungsvoraussetzungen, Aufgaben 

und Befugnisse der Verrechnungsstellen 
Änderung der Regelung der Ausübungsvoraussetzungen, Aufgaben 

und Befugnisse der Verrechnungsstellen 

§ 8. (1) … § 8. (1) … 
 1. für die Verschmelzung eines Bilanzgruppenkoordinators mit einem 

Börseunternehmen im Sinne des § 2 Abs. 1 Börsegesetz, BGBl. 
Nr. 555/1989; 

 1. für die Verschmelzung eines Bilanzgruppenkoordinators mit einem 
Börseunternehmen im Sinne des § 3 Abs. 1 Börsegesetz 2018 – 
BörseG 2018, BGBl. I Nr. xx/2017; 

 2. – 3. …  2. – 3. … 
(2) – (3) … (2) – (3) … 
§ 13. (1) – (3) … § 13. (1) – (3) … 

 (4) § 8 Abs. 1 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 
tritt mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 
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Artikel 37 Artikel 37 
Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 

§ 2. … § 2. … 
 1. – 2. …  1. – 2. … 
 3. CRR-Wertpapierfirmen: Wertpapierfirmen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die den in § 3 Abs. 6 Z 3 
Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 – WAG 2007, BGBl. I Nr. 60/2007, 
festgelegten Anforderungen bezüglich des Anfangskapitals unterliegen; 

 3. CRR-Wertpapierfirmen: Wertpapierfirmen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die den in § 3 Abs. 6 Z 2 
Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 – WAG 2018, BGBl. I Nr. xx/2017, 
festgelegten Anforderungen bezüglich des Anfangskapitals unterliegen; 

 3a. – 106. …  3a. – 106. … 
 107. geregelter Markt: ein geregelter Markt gemäß § 1 Z 8 WAG 2007;  107. geregelter Markt: ein geregelter Markt gemäß § 1 Z 21 WAG 2018; 
 108. – 115. …  108. – 115. … 

§ 51. (1) … § 51. (1) … 
 1. Die Voraussetzungen für eine Konzessionsrücknahme gemäß § 6 BWG 

oder § 5 WAG 2007 liegen vor oder es liegen objektive Anhaltspunkte 
dafür vor, dass dies in naher Zukunft der Fall sein wird, beispielsweise 
aufgrund der Tatsache, dass das Institut Verluste erlitten hat oder 
voraussichtlich erleiden wird, durch die seine gesamten Eigenmittel oder 
ein wesentlicher Teil seiner Eigenmittel aufgebraucht wird oder 

 1. Die Voraussetzungen für eine Konzessionsrücknahme gemäß § 6 BWG 
oder § 6 WAG 2018 liegen vor oder es liegen objektive Anhaltspunkte 
dafür vor, dass dies in naher Zukunft der Fall sein wird, beispielsweise 
aufgrund der Tatsache, dass das Institut Verluste erlitten hat oder 
voraussichtlich erleiden wird, durch die seine gesamten Eigenmittel oder 
ein wesentlicher Teil seiner Eigenmittel aufgebraucht wird oder 

 2. – 4. …  2. – 4. … 
(2) … (2) … 
§ 58. (1) … § 58. (1) … 

 1. – 12. …  1. – 12. … 
 13. die Befugnis, die FMA aufzufordern, den Käufer einer qualifizierten 

Beteiligung in Abweichung von den in § 20a BWG oder § 11a 
WAG 2007 genannten Fristen zügig zu bewerten. 

 13. die Befugnis, die FMA aufzufordern, den Käufer einer qualifizierten 
Beteiligung in Abweichung von den in § 20a BWG oder § 15 WAG 2018 
genannten Fristen zügig zu bewerten. 

(2) … (2) … 
(3) … (3) … 

 1. – 2. …  1. – 2. … 
 3. einem Börseunternehmen gemäß § 2 des Börsegesetzes – BörseG, BGBl. 

Nr. 555/1989 anzuordnen, die Zulassung zum Handel an einem 
 3. einem Börseunternehmen gemäß § 3 des Börsegesetzes 2018 – 

BörseG 2018, BGBl. Nr. xx/2017 anzuordnen, die Zulassung zum Handel 
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geregelten Markt oder die amtliche Notierung von Finanzinstrumenten 
aufzuheben oder auszusetzen; 

an einem geregelten Markt oder die amtliche Notierung von 
Finanzinstrumenten aufzuheben oder auszusetzen; 

 4. – 6. …  4. – 6. … 
(4) – (5) … (4) – (5) … 
§ 75. (1) – (6) … § 75. (1) – (6) … 
(7) Wenn eine Übertragung zum Erwerb oder der Erhöhung einer 

qualifizierten Beteiligung gemäß § 20 BWG oder gemäß § 11 WAG 2007 führt, 
hat die FMA abweichend von § 20a Abs. 2 BWG oder § 11a WAG 2007 ihre 
Beurteilung so rechtzeitig vorzunehmen, dass die Anwendung des Instruments 
der Unternehmensveräußerung nicht verzögert und die Erreichung der mit der 
Abwicklungsmaßnahme angestrebten Abwicklungsziele nicht verhindert wird. 

(7) Wenn eine Übertragung zum Erwerb oder der Erhöhung einer 
qualifizierten Beteiligung gemäß § 20 BWG oder gemäß den §§ 13 und 14 
WAG 2018 führt, hat die FMA abweichend von § 20a Abs. 2 BWG oder § 15 
WAG 2018 ihre Beurteilung so rechtzeitig vorzunehmen, dass die Anwendung 
des Instruments der Unternehmensveräußerung nicht verzögert und die 
Erreichung der mit der Abwicklungsmaßnahme angestrebten Abwicklungsziele 
nicht verhindert wird. 

(8) – (11) … (8) – (11) … 
§ 80. (1) Beim Betrieb des Brückeninstituts sind folgende Anforderungen 

einzuhalten: 
§ 80. (1) Beim Betrieb des Brückeninstituts sind folgende Anforderungen 

einzuhalten: 
 1. Die Strategie und das Risikoprofil des Brückeninstituts sind von der 

Abwicklungsbehörde zu genehmigen; 
 1. Die Strategie und das Risikoprofil des Brückeninstituts sind von der 

Abwicklungsbehörde zu genehmigen; 
 2. das Brückeninstitut verfügt über die zum Betrieb von Bankgeschäften 

oder zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen erforderlichen 
Konzessionen, die von den Geschäftsleitern des Brückeninstituts 
unverzüglich zu beantragen sind; 

 2. das Brückeninstitut verfügt über die zum Betrieb von Bankgeschäften 
oder zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen erforderlichen 
Konzessionen, die von den Geschäftsleitern des Brückeninstituts 
unverzüglich zu beantragen sind; 

 3. das Brückeninstitut hat den Anforderungen der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013, des BWG und des WAG 2007 zu genügen und unterliegt 
einer Beaufsichtigung im Einklang mit diesen Rechtsvorschriften; 

 3. das Brückeninstitut hat den Anforderungen der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013, des BWG und des WAG 2018 zu genügen und unterliegt 
einer Beaufsichtigung im Einklang mit diesen Rechtsvorschriften; 

 4. der Betrieb des Brückeninstituts muss mit dem Rechtsrahmen der Union 
für staatliche Beihilfen in Einklang stehen, wozu die 
Abwicklungsbehörde Einschränkungen ihres Betriebs festlegen kann. 

 4. der Betrieb des Brückeninstituts muss mit dem Rechtsrahmen der Union 
für staatliche Beihilfen in Einklang stehen, wozu die 
Abwicklungsbehörde Einschränkungen ihres Betriebs festlegen kann. 

Falls es zur Verwirklichung der Abwicklungsziele erforderlich ist, kann das 
Brückeninstitut eingerichtet werden, auch wenn es zum Zeitpunkt der Aufnahme 
seines Betriebs nicht den Anforderungen des BWG oder des WAG 2007 genügt. 
Die Abwicklungsbehörde hat der FMA unverzüglich die Gründe für die 
Nichteinhaltung darzulegen. Die FMA kann bei der Erteilung der erforderlichen 
Konzessionen von einzelnen oder mehreren Anforderungen absehen. Sie hat im 
Bescheid den Zeitraum der Freistellung des Brückeninstituts von der Erfüllung 

Falls es zur Verwirklichung der Abwicklungsziele erforderlich ist, kann das 
Brückeninstitut eingerichtet werden, auch wenn es zum Zeitpunkt der Aufnahme 
seines Betriebs nicht den Anforderungen des BWG oder des WAG 2018 genügt. 
Die Abwicklungsbehörde hat der FMA unverzüglich die Gründe für die 
Nichteinhaltung darzulegen. Die FMA kann bei der Erteilung der erforderlichen 
Konzessionen von einzelnen oder mehreren Anforderungen absehen. Sie hat im 
Bescheid den Zeitraum der Freistellung des Brückeninstituts von der Erfüllung 
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der Anforderungen anzugeben. der Anforderungen anzugeben. 

(2) – (9) … (2) – (9) … 
§ 81. (1) Im Hinblick auf die Ausübung des Rechts, im Einklang mit dem 

III. Abschnitt des BWG (Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit) oder dem 
2. Abschnitt des WAG 2007 (Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit) 
Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat zu erbringen oder sich in einem 
anderen Mitgliedstaat niederzulassen, ist ein Brückeninstitut als Fortführung des 
in Abwicklung befindlichen Instituts anzusehen und kann alle Rechte, die zuvor 
von dem in Abwicklung befindlichen Institut in Bezug auf die übertragenen 
Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten ausgeübt wurden, weiter 
ausüben. 

§ 81. (1) Im Hinblick auf die Ausübung des Rechts, im Einklang mit dem 
III. Abschnitt des BWG (Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit) oder dem 
2. Abschnitt des WAG 2018 (Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit) 
Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat zu erbringen oder sich in einem 
anderen Mitgliedstaat niederzulassen, ist ein Brückeninstitut als Fortführung des 
in Abwicklung befindlichen Instituts anzusehen und kann alle Rechte, die zuvor 
von dem in Abwicklung befindlichen Institut in Bezug auf die übertragenen 
Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten ausgeübt wurden, weiter 
ausüben. 

(2) – (3) … (2) – (3) … 
§ 84. (1) Die Abbaueinheit hat die Aufgabe, auf sie übertragenen 

Vermögenswert mit dem Ziel zu verwalten, eine geordnete, aktive und 
bestmögliche Verwertung sicherzustellen (Portfolioabbau). Sie darf 
ausschließlich solche Geschäfte betreiben, die der Erfüllung ihrer Aufgabe 
dienen. Die Strategie und das Risikoprofil der Abbaueinheit sind von der 
Abwicklungsbehörde zu genehmigen. Der Portfolioabbau hat nach einem 
Abbauplan gemäß Abs. 6 zu erfolgen und ist im Rahmen einer bestmöglichen 
Verwertung so rasch wie möglich zu bewerkstelligen. Die Abbaueinheit hat auf 
die Einhaltung der Abs. 2 bis 9 durch die Rechtsträger, an denen sie direkt oder 
indirekt mit der Mehrheit der Stimmrechte beteiligt ist, hinzuwirken. 

§ 84. (1) Die Abbaueinheit hat die Aufgabe, auf sie übertragenen 
Vermögenswert mit dem Ziel zu verwalten, eine geordnete, aktive und 
bestmögliche Verwertung sicherzustellen (Portfolioabbau). Sie darf 
ausschließlich solche Geschäfte betreiben, die der Erfüllung ihrer Aufgabe 
dienen. Die Strategie und das Risikoprofil der Abbaueinheit sind von der 
Abwicklungsbehörde zu genehmigen. Der Portfolioabbau hat nach einem 
Abbauplan gemäß Abs. 6 zu erfolgen und ist im Rahmen einer bestmöglichen 
Verwertung so rasch wie möglich zu bewerkstelligen. Die Abbaueinheit hat auf 
die Einhaltung der Abs. 2 bis 11 durch die Rechtsträger, an denen sie direkt oder 
indirekt mit der Mehrheit der Stimmrechte beteiligt ist, hinzuwirken. 

(2) … (2) … 
(3) Soweit Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 bis 3 WAG 

2007 erbracht werden, sind diese unverzüglich auf Abbau zu stellen. Bestehende 
Kundenkonten sind innerhalb einer angemessenen Frist auf ein Brückeninstitut 
oder ein anderes Kreditinstitut zu übertragen, das zum Betrieb des 
Einlagengeschäftes gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 und des Depotgeschäfts gemäß § 1 
Abs. 1 Z 5 BWG berechtigt ist, sofern nicht der Kunde die Übertragung auf ein 
anderes Kreditinstitut vornimmt. Die Bestimmungen des WAG 2007, mit 
Ausnahme des zweiten Hauptstücks, der §§ 64 bis 66 und der §§ 94 bis 96, sind 
auf die Abbaueinheit nicht anzuwenden. 

(3) Soweit Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 bis 3 
WAG 2018 erbracht werden, sind diese unverzüglich auf Abbau zu stellen. 
Bestehende Kundenkonten sind innerhalb einer angemessenen Frist auf ein 
Brückeninstitut oder ein anderes Kreditinstitut zu übertragen, das zum Betrieb des 
Einlagengeschäftes gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 und des Depotgeschäfts gemäß § 1 
Abs. 1 Z 5 BWG berechtigt ist, sofern nicht der Kunde die Übertragung auf ein 
anderes Kreditinstitut vornimmt. Die Bestimmungen des WAG 2018, mit 
Ausnahme des zweiten Hauptstücks und der §§ 94 bis 96, sind auf die 
Abbaueinheit nicht anzuwenden. 

(4) Die Aufnahme von Geldern vom Publikum durch die Abbaueinheit 
sowie die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und von Anlagetätigkeiten 

(4) Die Aufnahme von Geldern vom Publikum durch die Abbaueinheit 
sowie die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und von Anlagetätigkeiten 
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gemäß § 1 Z 2 WAG 2007 sind unzulässig. Geschäfte in Finanzinstrumenten für 
eigene Rechnung der Abbaueinheit zwecks Steuerung von Zins-, Währungs-, 
Kredit- und Liquiditätsrisiken im Rahmen der Abbautätigkeit sind zulässig, 
sofern damit keine Marketmaking-Tätigkeiten und keine Einräumung von 
Zugängen zu Handelssystemen für Dritte verbunden sind. 

gemäß § 1 Z 3 WAG 2018 sind unzulässig. Geschäfte in Finanzinstrumenten für 
eigene Rechnung der Abbaueinheit zwecks Steuerung von Zins-, Währungs-, 
Kredit- und Liquiditätsrisiken im Rahmen der Abbautätigkeit sind zulässig, 
sofern damit keine Marketmaking-Tätigkeiten und keine Einräumung von 
Zugängen zu Handelssystemen für Dritte verbunden sind. 

(5) – (8) … (5) – (8) … 
(9) Sobald die Abbaueinheit den Portfolioabbau bewerkstelligt hat, ist ein 

Auflösungsbeschluss zu fassen. 
(9) Der Betrieb der Abbaueinheit endet, sobald 

 1. über das Vermögen der Abbaueinheit aufgrund eines Antrags gemäß 
Abs. 8a das Konkursverfahren eröffnet worden ist; 

 2. das Insolvenzverfahren durch einen rechtskräftigen Beschluss, der 
aufgrund eines Antrags gemäß Abs. 8a ergangen ist, mangels 
kostendeckenden Vermögens nicht eröffnet oder aufgehoben worden ist 
oder 

 3. der Portfolioabbau gemäß Abs. 10 bewerkstelligt ist und ein 
Auflösungsbeschluss gefasst wurde. 

 (10) Der Portfolioabbau ist bewerkstelligt, wenn 
 1. die Abbaueinheit alle Bankgeschäfte und Wertpapierdienstleistungen 

zuvor abgewickelt hat und 
 2. die liquiden Mittel ausreichen, um die bestehenden und erwarteten 

zukünftigen Verbindlichkeiten zu befriedigen. 
 (11) Sobald die Abbaueinheit den Portfolioabbau gemäß Abs. 10 

bewerkstelligt hat, ist ein Auflösungsbeschluss zu fassen. Die Abbaueinheit hat 
der Abwicklungsbehörde diesen Umstand unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Der Anzeige ist eine Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers über die Erfüllung der 
Voraussetzungen des Abs. 10 Z 1 bis 2 anzuschließen. 

 (12) Die Abwicklungsbehörde hat die Beendigung des Betriebs der 
Abbaueinheit gemäß Abs. 9 mit Bescheid festzustellen. Sobald dieser Bescheid 
erlassen wurde, ist die Gesellschaft keine Abbaueinheit im Sinne dieses 
Bundesgesetzes mehr. Der Bescheid ist bis zur Löschung der Gesellschaft im 
Firmenbuch, längstens aber für die Dauer von fünf Jahren, auf der Website der 
Abwicklungsbehörde zu veröffentlichen. 

§ 88. (1) … § 88. (1) … 
(2) Bei der Bewertung gemäß Abs. 1 ist der Betrag festzulegen, um den die (2) Bei der Bewertung gemäß Abs. 1 ist der Betrag festzulegen, um den die 
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berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten herabgeschrieben oder umgewandelt 
werden müssen, um bei dem in Abwicklung befindlichen Institut oder 
Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 die erforderliche Quote für das harte 
Kernkapital wiederherzustellen oder die erforderliche Quote für das 
Brückeninstitut festzulegen, wobei etwaige Kapitalzuführungen durch den 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismus gemäß § 124 Abs. 1 Z 4 zu 
berücksichtigen sind, und um ausreichendes Vertrauen des Marktes in das in 
Abwicklung befindliche Institut oder Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 
oder das Brückeninstitut sicherzustellen und es in die Lage zu versetzen, für 
mindestens ein Jahr die Zulassungsvoraussetzungen weiterhin zu erfüllen und die 
Tätigkeiten, für die es gemäß BWG oder WAG 2007 konzessioniert ist, 
fortzuführen. Beabsichtigt die Abwicklungsbehörde, das Instrument der 
Ausgliederung von Vermögenswerten gemäß § 82 anzuwenden, ist bei der 
Bestimmung des Betrags, um den die berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten gesenkt werden müssen, eine vorsichtige Schätzung des 
Kapitalbedarfs der Abbaueinheit zu berücksichtigen. 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten herabgeschrieben oder umgewandelt 
werden müssen, um bei dem in Abwicklung befindlichen Institut oder 
Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 die erforderliche Quote für das harte 
Kernkapital wiederherzustellen oder die erforderliche Quote für das 
Brückeninstitut festzulegen, wobei etwaige Kapitalzuführungen durch den 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismus gemäß § 124 Abs. 1 Z 4 zu 
berücksichtigen sind, und um ausreichendes Vertrauen des Marktes in das in 
Abwicklung befindliche Institut oder Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 
oder das Brückeninstitut sicherzustellen und es in die Lage zu versetzen, für 
mindestens ein Jahr die Zulassungsvoraussetzungen weiterhin zu erfüllen und die 
Tätigkeiten, für die es gemäß BWG oder WAG 2018 konzessioniert ist, 
fortzuführen. Beabsichtigt die Abwicklungsbehörde, das Instrument der 
Ausgliederung von Vermögenswerten gemäß § 82 anzuwenden, ist bei der 
Bestimmung des Betrags, um den die berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten gesenkt werden müssen, eine vorsichtige Schätzung des 
Kapitalbedarfs der Abbaueinheit zu berücksichtigen. 

(3) – (4) … (3) – (4) … 
§ 89. (1) – (3) … § 89. (1) – (3) … 
(4) Wenn die Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung oder des 

Instruments der Beteiligung von Inhabern relevanter Kapitalinstrumente zum 
Erwerb oder zur Erhöhung einer qualifizierten Beteiligung an dem Institut oder 
Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 gemäß § 20 Abs. 1 BWG oder gemäß 
§ 11 Abs. 2 WAG 2007 führen würde, hat die FMA abweichend von den §§ 20 
bis 20b BWG und den §§ 11 bis 11b WAG 2007 die in § 20a BWG oder § 11a 
WAG 2007 vorgesehene Prüfung so frühzeitig vorzunehmen, dass die 
Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung oder des Instruments der 
Beteiligung von Inhabern relevanter Kapitalinstrumente nicht verzögert und die 
Erreichung der mit der Abwicklungsmaßnahme jeweils angestrebten 
Abwicklungsziele nicht verhindert wird. 

(4) Wenn die Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung oder des 
Instruments der Beteiligung von Inhabern relevanter Kapitalinstrumente zum 
Erwerb oder zur Erhöhung einer qualifizierten Beteiligung an dem Institut oder 
Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 gemäß § 20 Abs. 1 BWG oder gemäß 
§ 14 Abs. 1 WAG 2018 führen würde, hat die FMA abweichend von den §§ 20 
bis 20b BWG und den §§ 13 bis 16 WAG 2018 die in § 20a BWG oder § 15 
WAG 2018 vorgesehene Prüfung so frühzeitig vorzunehmen, dass die 
Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung oder des Instruments der 
Beteiligung von Inhabern relevanter Kapitalinstrumente nicht verzögert und die 
Erreichung der mit der Abwicklungsmaßnahme jeweils angestrebten 
Abwicklungsziele nicht verhindert wird. 

(5) … (5) … 
§ 96. (1) … § 96. (1) … 
(2) Die Abwicklungsbehörde hat die gemäß Richtlinie 2004/39/EG über 

Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 
93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des 

(2) Die Abwicklungsbehörde hat die gemäß Richtlinie 2004/39/EG über 
Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 
93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des 
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Rates des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. Nr. L 145 vom 30.4.2004 
S. 1, zuständigen Behörden unverzüglich über eine Anordnung gemäß Abs. 1 in 
Kenntnis zu setzen, wenn Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt 
eines anderen Mitgliedstaats oder an einem vergleichbaren Markt eines 
Drittlandes zugelassen sind. Auf Ersuchen der Abwicklungsbehörde kann die 
Information durch die FMA an die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
oder Drittländer gemäß § 66 Abs. 8 BörseG erfolgen. Das Börseunternehmen hat 
die Betreiber anderer geregelter Märkte oder vergleichbarer Märkte eines 
Drittlandes unverzüglich zu informieren, wenn eine Anordnung gemäß Abs. 1 
erlassen wird. 

Rates des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. Nr. L 145 vom 30.4.2004 
S. 1, zuständigen Behörden unverzüglich über eine Anordnung gemäß Abs. 1 in 
Kenntnis zu setzen, wenn Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt 
eines anderen Mitgliedstaats oder an einem vergleichbaren Markt eines 
Drittlandes zugelassen sind. Auf Ersuchen der Abwicklungsbehörde kann die 
Information durch die FMA an die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
oder Drittländer gemäß § 39 Abs. 8 BörseG 2018 erfolgen. Das 
Börseunternehmen hat die Betreiber anderer geregelter Märkte oder 
vergleichbarer Märkte eines Drittlandes unverzüglich zu informieren, wenn eine 
Anordnung gemäß Abs. 1 erlassen wird. 

§ 97. (1) Wertpapiere, die im Rahmen der Anwendung des Instruments der 
Beteiligung von Inhabern relevanter Kapitalinstrumente oder des Instruments der 
Gläubigerbeteiligung emittiert werden, sind auf Anordnung der 
Abwicklungsbehörde an jeder inländischen Wertpapierbörse gemäß § 1 Abs. 1 
BörseG zum Handel im geregelten Markt zuzulassen. Bei ihrer Entscheidung hat 
die Abwicklungsbehörde auf die Erreichung der Abwicklungsziele sowie darauf 
Bedacht zu nehmen, ob Wertpapiere des in Abwicklung befindlichen Instituts 
oder des Unternehmens gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 bereits an einem oder 
mehreren geregelten Märkten gehandelt wurden. Die Prospektpflicht für die 
Börsezulassung gemäß § 74 BörseG und jene für ein öffentliches Angebot gemäß 
§ 2 KMG entfällt. 

§ 97. (1) Wertpapiere, die im Rahmen der Anwendung des Instruments der 
Beteiligung von Inhabern relevanter Kapitalinstrumente oder des Instruments der 
Gläubigerbeteiligung emittiert werden, sind auf Anordnung der 
Abwicklungsbehörde an jeder inländischen Wertpapierbörse gemäß § 1 Z 1 
BörseG 2018 zum Handel im geregelten Markt zuzulassen. Bei ihrer 
Entscheidung hat die Abwicklungsbehörde auf die Erreichung der 
Abwicklungsziele sowie darauf Bedacht zu nehmen, ob Wertpapiere des in 
Abwicklung befindlichen Instituts oder des Unternehmens gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 
bis 4 bereits an einem oder mehreren geregelten Märkten gehandelt wurden. Die 
Prospektpflicht für die Börsezulassung gemäß § 46 BörseG 2018 und jene für ein 
öffentliches Angebot gemäß § 2 KMG entfällt. 

(2) – (3) … (2) – (3) … 
§ 116. (1) – (5) … § 116. (1) – (5) … 
(6) … (6) … 

 1. – 3. …  1. – 3. … 
 4. wenn die Anteile oder andere Eigentumstitel oder Schuldtitel des in 

Abwicklung befindlichen Instituts oder Unternehmens gemäß § 1 Abs. 1 
Z 2 bis 4 zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, unter 
Nutzung der Mittel für die Bekanntgabe der vorgeschriebenen 
Informationen über das in Abwicklung befindliche Institut oder 
Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 gemäß § 86 Abs. 3 BörseG. 

 4. wenn die Anteile oder andere Eigentumstitel oder Schuldtitel des in 
Abwicklung befindlichen Instituts oder Unternehmens gemäß § 1 Abs. 1 
Z 2 bis 4 zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, unter 
Nutzung der Mittel für die Bekanntgabe der vorgeschriebenen 
Informationen über das in Abwicklung befindliche Institut oder 
Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 gemäß § 123 Abs. 4 
BörseG 2018. 

(7) – (14) … (7) – (14) … 
§ 120. (1) … § 120. (1) … 
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 1. – 8. …  1. – 8. … 
 9. der Entschädigungseinrichtung gemäß § 75 WAG 2007;  9. der Entschädigungseinrichtung gemäß § 73 WAG 2018; 
 10. – 14. …  10. – 14. … 

(2) – (6) … (2) – (6) … 
§ 152. (1) … § 152. (1) … 
(2) Wer (2) Wer 

 1. – 3. …  1. – 3. … 
  4. es als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Abbaueinheit unterlässt, gemäß 

§ 84 Abs. 11 der Abwicklungsbehörde die Fassung eines 
Auflösungsbeschlusses unverzüglich schriftlich anzuzeigen, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro zu bestrafen. 

(3) … (3) … 
§ 153. (1) Die FMA kann Geldstrafen gegen juristische Personen verhängen, 

wenn Personen, die entweder allein oder als Teil eines Organs der juristischen 
Person gehandelt haben und eine Führungsposition innerhalb der juristischen 
Person aufgrund 

§ 153. (1) Die FMA kann Geldstrafen gegen juristische Personen verhängen, 
wenn Personen, die entweder allein oder als Teil eines Organs der juristischen 
Person gehandelt haben und eine Führungsposition innerhalb der juristischen 
Person aufgrund 

 1. der Befugnis zur Vertretung der juristischen Person,  1. der Befugnis zur Vertretung der juristischen Person, 
 2. der Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu 

treffen, oder 
 2. der Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu 

treffen, oder 
 3. einer Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person  3. einer Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person 
innehaben, gegen die in § 152 Abs. 1 Z 1, 2 oder 5 oder § 152 Abs. 2 angeführten 
Verpflichtungen verstoßen haben, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 

innehaben, gegen die in § 152 Abs. 1 Z 1, 2 oder 5 oder § 152 Abs. 2 Z 1 bis 3 
angeführten Verpflichtungen verstoßen haben. 

(2) Juristische Personen können wegen Verstößen gegen die in § 152 Abs. 1 
Z 1, 2 oder 5 oder § 152 Abs. 2 angeführten Pflichten auch verantwortlich 
gemacht werden, wenn mangelnde Überwachung oder Kontrolle durch eine in 
Abs. 1 genannte Person die Begehung dieser Verstöße durch eine für die 
juristische Person tätige Person ermöglicht hat. 

(2) Juristische Personen können wegen Verstößen gegen die in § 152 Abs. 1 
Z 1, 2 oder 5 oder § 152 Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten Pflichten auch 
verantwortlich gemacht werden, wenn mangelnde Überwachung oder Kontrolle 
durch eine in Abs. 1 genannte Person die Begehung dieser Verstöße durch eine 
für die juristische Person tätige Person ermöglicht hat. 

(3) – (4) … (3) – (4) … 
(5) Die FMA kann von der Bestrafung eines Verantwortlichen gemäß § 9 

VStG absehen, wenn für denselben Verstoß bereits eine Verwaltungsstrafe gegen 
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die juristische Person verhängt wird und keine besonderen Umstände vorliegen, 
die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen. 

§ 154. (1) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß § 152 gilt anstelle der 
Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG eine Verjährungsfrist von 18 Monaten. 

 

(2) Für die Vollstreckung eines Bescheides nach diesem Bundesgesetz tritt 
an die Stelle des in § 5 Abs. 3 VVG vorgesehenen Betrags der Betrag von 30 000 
Euro. 

 

§ 158b. (1) – (2) … § 158b. (1) – (2) … 
(3) Für die Vollstreckung eines Bescheides gemäß Abs. 2 tritt an die Stelle 

des in § 5 Abs. 3 VVG vorgesehenen Betrags der Betrag von 30 000 Euro. 
 

§ 167. (1) – (4) … § 167. (1) – (4) … 
 (5) § 2 Z 3, § 2 Z 107, § 51 Abs. 1 Z 1, § 58 Abs. 1 Z 13, § 58 Abs. 3 Z 3, 

§ 75 Abs. 7, § 80 Abs. 1, § 81 Abs. 1, § 84 Abs. 3, § 84 Abs. 1, 4, 9 und 10 bis 12, 
§ 88 Abs. 2, § 89 Abs. 4, § 96 Abs. 2, § 97 Abs. 1, § 116 Abs. 6 Z 4, § 120 Abs. 1 
Z 9, § 152 Abs. 2 Z 4 und § 153 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft. § 153 Abs. 5, § 154 samt 
Überschrift und § 158b Abs. 3 treten mit Ablauf des 2. Jänner 2018 außer Kraft. 

Artikel 38 Artikel 38 

Änderung des Gesetzes über das Statut der Europäischen 
Gesellschaft 

Änderung des Gesetzes über das Statut der Europäischen 
Gesellschaft 

§ 37. Die Satzung der Gesellschaft hat die in § 95 Abs. 5 Z 1 bis 14 AktG 
angeführten Geschäfte als zustimmungspflichtige Geschäfte gemäß Art. 48 
Abs. 2 der Verordnung festzulegen. Ergänzend dazu kann der Aufsichtsrat 
bestimmte Arten von Geschäften von seiner Zustimmung abhängig machen. 

§ 37. Die Satzung der Gesellschaft hat die in § 95 Abs. 5 Z 1 bis 15 
AktGangeführten Geschäfte als zustimmungspflichtige Geschäfte gemäß Art. 48 
Abs. 2 der Verordnung festzulegen. Ergänzend dazu kann der Aufsichtsrat 
bestimmte Arten von Geschäften von seiner Zustimmung abhängig machen. 

§ 40. (1) … § 40. (1) … 
(2) Die Satzung der Gesellschaft hat die Arten von Geschäften festzulegen, 

für die ein Beschluss des Verwaltungsrats erforderlich ist. Jedenfalls sind die in 
§ 95 Abs. 5 Z 1 bis 14 AktG genannten Geschäfte in die Satzung aufzunehmen. 
§ 95 Abs. 5 vorletzter und letzter Satz AktG gilt sinngemäß. 

(2) Die Satzung der Gesellschaft hat die Arten von Geschäften festzulegen, 
für die ein Beschluss des Verwaltungsrats erforderlich ist. Jedenfalls sind die in 
§ 95 Abs. 5 Z 1 bis 15 AktG genannten Geschäfte in die Satzung aufzunehmen. 
§ 95 Abs. 5 vorletzter und letzter Satz AktG gilt sinngemäß. 

§ 67. (1) – (10) … § 67. (1) – (10) … 
 (11) § 37 und § 40 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
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Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft, wobei die Anpassung der Satzung 
mit der ersten Satzungsänderung nach Inkrafttreten, längstens jedoch bis 3. 
Jänner 2021 zu erfolgen hat. 

Artikel 39 Artikel 39 
Änderung des SFT-Vollzugsgesetzes Änderung des SFT-Vollzugsgesetzes 

§ 4. (1) – (3) … § 4. (1) – (3) … 
(4) Die FMA kann von der Bestrafung eines Verantwortlichen gemäß § 9 

VStG absehen, wenn für denselben Verstoß bereits eine Verwaltungsstrafe gegen 
die juristische Person verhängt wird und keine besonderen Umstände vorliegen, 
die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen. 

 

§ 9. (1) Bei Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 und 
2 gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG eine Verjährungsfrist 
von 18 Monaten. 

§ 9. 

(2) Für die Vollstreckung eines Bescheides nach diesem Bundesgesetz oder 
der Verordnung (EU) 2015/2365 tritt an die Stelle des in § 5 Abs. 3 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53/1991, 
vorgesehenen Betrags der Betrag von 30 000 Euro. 

 

(3) … (3) … 
§ 14. (1) – (2) … § 14. (1) – (2) … 

 (3) § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit Ablauf des 2. Jänner 2018 außer Kraft. 

Artikel 40 Artikel 40 
Änderung des Spaltungsgesetzes Änderung des Spaltungsgesetzes 

§ 7. (1) – (3) … § 7. (1) – (3) … 
(3a) Die Zwischenbilanz (Abs. 2 Z 3) muss nicht aufgestellt werden, wenn 

die Gesellschaft seit dem letzten Jahresabschluss einen Halbjahresfinanzbericht 
nach § 87 BörseG oder nach den vom Aufnahmemitgliedstaat gemäß Art. 5 der 
Transparenz-Richtlinie 2004/109/EG erlassenen Vorschriften veröffentlicht hat. 
In diesem Fall tritt der Halbjahresfinanzbericht bei der Vorbereitung der 

(3a) Die Zwischenbilanz (Abs. 2 Z 3) muss nicht aufgestellt werden, wenn 
die Gesellschaft seit dem letzten Jahresabschluss einen Halbjahresfinanzbericht 
nach §§ 125 und 126 Börsegesetz 2018 – BörseG 2018, BGBl. I Nr. xx/2017, oder 
nach den vom Aufnahmemitgliedstaat gemäß Art. 5 der Transparenz-Richtlinie 
2004/109/EG erlassenen Vorschriften veröffentlicht hat. In diesem Fall tritt der 
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Hauptversammlung an die Stelle der Zwischenbilanz. Halbjahresfinanzbericht bei der Vorbereitung der Hauptversammlung an die 

Stelle der Zwischenbilanz. 
(4) – (6) … (4) – (6) … 
§ 12. (1) – (2) … § 12. (1) – (2) … 

 (3) Ist die übertragende Gesellschaft im Inland börsenotiert und führt die 
Spaltung zu einer Beendigung der Börsenotierung oder hat sie mit einer 
Beendigung der Börsenotierung vergleichbare Auswirkungen, so darf die 
Spaltung erst zur Eintragung angemeldet werden, nachdem unter Hinweis auf die 
geplante Spaltung innerhalb der letzten sechs Monate vor der Anmeldung oder 
unter Hinweis auf den gefassten Spaltungsbeschluss eine Angebotsunterlage nach 
dem 5. Teil des ÜbG veröffentlicht wurde. Ein solches Angebot ist jedoch dann 
nicht erforderlich, wenn bei einer Spaltung zur Aufnahme für die zu gewährenden 
Beteiligungspapiere der übernehmenden Gesellschaft die Zulassung und der 
Handel an zumindest einem geregelten Markt in einem EWR-Vertragsstaat 
gewährleistet sind, an dem für einen Widerruf der Zulassung zum Handel an 
diesem Markt mit § 38 Abs. 6 bis 8 BörseG 2018 gleichwertige Voraussetzungen 
gelten. 

§ 19. (1) – (6) … § 19. (1) – (6) … 
 (7) § 7 Abs. 3a und § 12 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 41 Artikel 41 
Änderung des Sparkassengesetzes Änderung des Sparkassengesetzes 

§ 31. (1) … § 31. (1) … 
(2) Für die Vollstreckung eines Bescheides nach Abs.1 tritt an die Stelle des 

im § 5 Abs. 3 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991 – VVG, BGBl. 
Nr. 53/1991, vorgesehenen Betrags der Betrag von 30 000 Euro. 

 

§ 42. (1) – (12) … § 42. (1) – (12) … 
 (13) § 31 Abs. 2 tritt mit Ablauf des 2. Jänner 2018 außer Kraft. 
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Artikel 42 Artikel 42 
Änderung des Übernahmegesetzes Änderung des Übernahmegesetzes 

§ 1. … § 1. … 
 1. – 7. …  1. – 7. … 
 8. Geregelter Markt: ein Markt gemäß § 1 Abs. 2 BörseG.  8. Geregelter Markt: ein Markt gemäß § 1 Z 2 

Börsegesetz 2018 - BörseG 2018. BGBl. I Nr. xx/2017, 
§ 7. … § 7. … 

 1. …  1. … 
 2. Angaben zum Bieter, insbesondere, wenn es sich um eine Gesellschaft 

handelt, Rechtsform, Firma und Sitz der Gesellschaft; weiters Angaben 
über mittelbare und unmittelbare Beteiligungen am Bieter im Sinn der 
§§ 91f BörseG und seine Zugehörigkeit zu einem Konzern; 

 2. Angaben zum Bieter, insbesondere, wenn es sich um eine Gesellschaft 
handelt, Rechtsform, Firma und Sitz der Gesellschaft; weiters Angaben 
über mittelbare und unmittelbare Beteiligungen am Bieter im Sinn der 
§§ 130f BörseG 2018 und seine Zugehörigkeit zu einem Konzern; 

 3. – 9. …  3. – 9. … 
 10. im Fall einer Gegenleistung in Form von Wertpapieren Angaben zu 

diesen Wertpapieren gemäß § 7 KMG und §§ 74 ff BörseG; 
 10. im Fall einer Gegenleistung in Form von Wertpapieren Angaben zu 

diesen Wertpapieren gemäß § 7 KMG und §§ 46 ff BörseG 2018; 
 11. – 14. …  11. – 14. … 

§ 16. (1) – (3) … § 16. (1) – (3) … 
(4) … (4) … 

 1. …  1. … 
 a) …  a) … 
 b) Vermögensverwaltung für Einzelkunden (§ 3 Abs. 2 Z 2 WAG);  b) Vermögensverwaltung für Einzelkunden (§ 3 Abs. 2 Z 2 

Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 - WAG 2018, BGBl. I Nr. xx/2017); 
 c) – d) …  c) – d) … 
 2. – 5. …  2. – 5. … 

(5) – (8) … (5) – (8) … 
§ 19. (1) Die Frist zur Annahme des Angebots darf nicht weniger als zwei 

Wochen und nicht mehr als zehn Wochen ab der Veröffentlichung der 
Angebotsunterlage betragen. 

§ 19. (1) Die Frist zur Annahme des Angebots darf nicht weniger als vier 
Wochen und nicht mehr als zehn Wochen ab der Veröffentlichung der 
Angebotsunterlage betragen. 

(1a) – (3) … (1a) – (3) … 
§ 27b. (1) … § 27b. (1) … 
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(2) Für solche Angebote gelten neben dem 1. und 5. Teil dieses 

Bundesgesetzes die Bestimmungen über die Unterrichtung der Arbeitnehmer der 
Zielgesellschaft (§ 11 Abs. 3 und § 14 Abs. 3, soweit sich diese Normen auf die 
Unterrichtung der Arbeitnehmer der Zielgesellschaft beziehen), über das 
Verhinderungsverbot und Objektivitätsgebot (§ 12), über die Verpflichtung zur 
Stellung eines Angebots (§§ 22 bis 23), über die Ausnahmen von der 
Angebotspflicht (§ 24), über die Anzeigepflicht bei kontrollierender Beteiligung 
(§ 25), über das Überschreiten der gesicherten Sperrminorität (§ 26a), über das 
Feststellungsverfahren (§ 26b), über die Änderung der Satzung (§ 27 mit 
Ausnahme von Abs. 1 Z 3) sowie über die Durchbrechung von Beschränkungen 
(§ 27a). 

(2) Für solche Angebote gelten neben dem 1. und 6. Teil dieses 
Bundesgesetzes die Bestimmungen über die Unterrichtung der Arbeitnehmer der 
Zielgesellschaft (§ 11 Abs. 3 und § 14 Abs. 3, soweit sich diese Normen auf die 
Unterrichtung der Arbeitnehmer der Zielgesellschaft beziehen), über das 
Verhinderungsverbot und Objektivitätsgebot (§ 12), über die Verpflichtung zur 
Stellung eines Angebots (§§ 22 bis 23), über die Ausnahmen von der 
Angebotspflicht (§ 24), über die Anzeigepflicht bei kontrollierender Beteiligung 
(§ 25), über das Überschreiten der gesicherten Sperrminorität (§ 26a), über das 
Feststellungsverfahren (§ 26b), über die Änderung der Satzung (§ 27 mit 
Ausnahme von Abs. 1 Z 3) sowie über die Durchbrechung von Beschränkungen 
(§ 27a). 

§ 27c. (1) … § 27c. (1) … 
 1. – 2. …  1. – 2. … 
 3. Die Aktiengesellschaft hat gemäß § 82 Abs. 11 BörseG mitgeteilt, dass 

Österreich für die Beaufsichtigung von öffentlichen Angeboten zuständig 
sein soll, wenn die Wertpapiere gleichzeitig erstmals zum Handel auf 
geregelten Märkten in Österreich und in einem dritten Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaft oder in einem Vertragsstaat des EWR 
zugelassen wurden. 

 3. Die Aktiengesellschaft hat gemäß § 119 Abs. 11 BörseG 2018 mitgeteilt, 
dass Österreich für die Beaufsichtigung von öffentlichen Angeboten 
zuständig sein soll, wenn die Wertpapiere gleichzeitig erstmals zum 
Handel auf geregelten Märkten in Österreich und in einem dritten 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder in einem 
Vertragsstaat des EWR zugelassen wurden. 

 4. …  4. … 
(2) Für solche Angebote gelten neben dem 1. und 5. Teil dieses 

Bundesgesetzes die Bestimmungen über den Inhalt des Angebots und das 
Angebotsverfahren; das sind insbesondere §§ 4 bis 11, §§ 13 bis 21 (mit 
Ausnahme von § 11 Abs. 3 und § 14 Abs. 3, soweit sich diese Normen auf die 
Unterrichtung der Arbeitnehmer der Zielgesellschaft beziehen) sowie §§ 25a bis 
26. 

(2) Für solche Angebote gelten neben dem 1. und 6. Teil dieses 
Bundesgesetzes die Bestimmungen über den Inhalt des Angebots und das 
Angebotsverfahren; das sind insbesondere §§ 4 bis 11, §§ 13 bis 21 (mit 
Ausnahme von § 11 Abs. 3 und § 14 Abs. 3, soweit sich diese Normen auf die 
Unterrichtung der Arbeitnehmer der Zielgesellschaft beziehen) sowie §§ 25a bis 
26. 

(3) … (3) … 

 5. Teil 

 Angebote zur Beendigung der Handelszulassung und bei bestimmten 
gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen 

 Angebote zur Beendigung der Handelszulassung 
 § 27e. (1) Für Angebote im Sinn des § 38 Abs. 6 bis 8 BörseG 2018 gelten 
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die Bestimmungen für Pflichtangebote nach Maßgabe der folgenden Absätze. 

 (2) Der Emittent der Beteiligungspapiere, deren Handelszulassung an der 
Wiener Börse beendet werden soll, gilt als Zielgesellschaft. 

 (3) Als gemeinsam vorgehende Rechtsträger gelten natürliche oder 
juristische Personen, die mit dem Bieter auf der Grundlage einer Absprache 
zusammenarbeiten, um die Beendigung der Handelszulassung der 
Zielgesellschaft zu bewirken. § 1 Z 6 zweiter Satz erster Halbsatz gilt sinngemäß. 

 (4) Die Angebotsunterlage hat auch die Angabe zu enthalten, dass eine 
Beendigung der Handelszulassung der Zielgesellschaft beabsichtigt wird. 

 (5) Das Angebot muss auf den Erwerb aller Beteiligungspapiere gerichtet 
sein, deren Handelszulassung widerrufen werden soll und die nicht vom Bieter 
oder von mit ihm gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern (Abs. 3) gehalten 
werden. 

 (6) Abweichend von § 25b Abs. 3 genügt es, wenn das Angebot im Zeitpunkt 
der Antragstellung gemäß § 38 Abs. 6 BörseG 2018 von keinen Bedingungen 
mehr abhängig ist. 

 (7) Für den Preis des Angebots gilt § 26 mit der Maßgabe, dass der Preis 
weiters mindestens dem durchschnittlichen nach den jeweiligen Handelsvolumina 
gewichteten Börsenkurs des jeweiligen Beteiligungspapiers während der letzten 
fünf Börsetage vor demjenigen Tag entsprechen muss, an dem die Absicht, die 
Bedingung der Handelszulassung zu bewirken, bekannt gemacht wurde. Liegt der 
so ermittelte Preis jedoch offensichtlich unter dem tatsächlichen Wert des 
Unternehmens, so ist der Preis des Angebots angemessen festzulegen. 

 (8) Sind dem Bieter im Rahmen des Angebots Annahmeerklärungen 
zugegangen, die mehr als 50 vom Hundert der Beteiligungspapiere umfassen, die 
Gegenstand des Angebots waren (Abs. 5), so kann ein Antrag auf Überprüfung 
der Gesetzmäßigkeit des angebotenen Preises (§ 26 Abs. 5) nicht auf eine 
angebliche Unangemessenheit des Preises gestützt werden. 

 Angebote bei bestimmten gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen 
 § 27f. (1) Auf Angebote im Sinn der §§ 148 Abs. 2a, 225 Abs. 2a und 240 

Abs. 3 AktG, des § 14 Abs. 2a EU-VerschG sowie des § 12 Abs. 3 SpaltG ist § 27e 
nach Maßgabe der folgenden Absätze anzuwenden. 

 (2) Die ihre Satzung ändernde, übertragende oder sich umwandelnde 
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Gesellschaft gilt als Zielgesellschaft. 

 (3) Als gemeinsam vorgehende Rechtsträger gelten natürliche oder 
juristische Personen, die mit dem Bieter auf der Grundlage einer Absprache 
zusammenarbeiten, um die betreffende gesellschaftsrechtliche Maßnahme 
(Satzungsänderung, Verschmelzung, Umwandlung oder Spaltung) zu bewirken. 
§ 1 Z 6 zweiter Satz erster Halbsatz gilt sinngemäß. 

 (4) Die Angebotsunterlage hat auch die Angabe zu enthalten, dass das 
Angebot aufgrund der betreffenden gesellschaftsrechtlichen Maßnahme gestellt 
wird und welche Auswirkungen diese Maßnahme auf die Handelszulassung der 
Zielgesellschaft haben wird. 

 (5) Das Angebot muss auf den Erwerb aller Beteiligungspapiere gerichtet 
sein, die nicht vom Bieter oder von mit ihm gemeinsam vorgehenden 
Rechtsträgern (Abs. 3) gehalten werden. 

 (6) Abweichend von § 25b Abs. 3 genügt es, wenn das Angebot im Zeitpunkt 
der Anmeldung der betreffenden gesellschaftsrechtlichen Maßnahme zum 
Firmenbuch von keinen Bedingungen mehr abhängig ist. 

 Anwendung auf ausländische Aktiengesellschaften 
 § 27g. § 27e ist auch auf Emittenten von Beteiligungspapieren mit Sitz im 

Ausland anzuwenden, deren Handelszulassung an der Wiener Börse beendet 
werden soll. 

5. Teil 6. Teil 
Verfahren und Sanktionen Verfahren und Sanktionen 

§ 33. (1) … § 33. (1) … 
 1. ein Angebot unter Verletzung der Bestimmungen des 2. oder 3. Teils 

dieses Bundesgesetzes durchgeführt wurde, inbesondere (Anm.: richtig: 
insbesondere) ob bei einem Pflichtangebot der angebotene Preis den 
gesetzlichen Vorschriften (§ 26) nicht entsprochen hat; 

 1. ein Angebot unter Verletzung der Bestimmungen des 2. 3. oder 5. Teils 
dieses Bundesgesetzes durchgeführt wurde, insbesondere (Anm.: richtig: 
insbesondere) ob bei einem Pflichtangebot der angebotene Preis den 
gesetzlichen Vorschriften (§ 26) nicht entsprochen hat; 

 2. – 3. …  2. – 3. … 
(2) – (7) … (2) – (7) … 
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6. Teil 7. Teil 
In-Kraft-Treten, Schluss- und Übergangsbestimmungen In-Kraft-Treten, Schluss- und Übergangsbestimmungen 

§ 37. (1) – (5) … § 37. (1) – (5) … 
 (6) § 1 Z 8, § 7 Z 2 und 10, § 16 Abs. 4 Z 1 lit. b, § 19 Abs. 1, § 27b Abs. 2, 

§ 27c Abs. 1 Z 3 und Abs. 2, §§ 27e bis 27g, die Umnummerierung des 5. zum 
6. Teil und des 6. zum 7. Teil sowie § 33 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 43 Artikel 43 
Änderung des Unternehmensgesetzbuches Änderung des Unternehmensgesetzbuches 

§ 243a. (1) Eine Aktiengesellschaft, deren Aktien zum Handel auf einem 
geregelten Markt im Sinn des § 1 Abs. 2 BörseG zugelassen sind oder die 
ausschließlich andere Wertpapiere als Aktien auf einem solchen Markt emittiert 
und deren Aktien mit Wissen der Gesellschaft über ein multilaterales 
Handelssystem im Sinn des § 1 Z 9 WAG 2007 gehandelt werden, hat im 
Lagebericht überdies anzugeben: 

§ 243a. (1) Eine Aktiengesellschaft, deren Aktien zum Handel auf einem 
geregelten Markt im Sinn des § 1 Z 2 Börsegesetz 2018 - BörseG 2018, BGBl I 
Nr. xx/2017, zugelassen sind oder die ausschließlich andere Wertpapiere als 
Aktien auf einem solchen Markt emittiert und deren Aktien mit Wissen der 
Gesellschaft über ein multilaterales Handelssystem im Sinn des § 1 Z 24 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 - WAG 2018, BGBl. I Nr. xx/2017, gehandelt 
werden, hat im Lagebericht überdies anzugeben: 

 1. die Zusammensetzung des Kapitals einschließlich der Aktien, die nicht 
auf einem geregelten Markt im Sinne des § 1 Abs. 2 BörseG gehandelt 
werden, sowie gegebenenfalls die Angabe der verschiedenen 
Aktiengattungen und zu jeder Aktiengattung die Angabe der mit dieser 
Gattung verbundenen Rechte und Pflichten sowie des Anteils dieser 
Gattung am Gesellschaftskapital; 

 1. die Zusammensetzung des Kapitals einschließlich der Aktien, die nicht 
auf einem geregelten Markt im Sinne des § 1 Z 2 BörseG 2018 gehandelt 
werden, sowie gegebenenfalls die Angabe der verschiedenen 
Aktiengattungen und zu jeder Aktiengattung die Angabe der mit dieser 
Gattung verbundenen Rechte und Pflichten sowie des Anteils dieser 
Gattung am Gesellschaftskapital; 

 2. – 9. …  2. – 9. … 
(2) … (2) … 
§ 243c. (1) Eine Aktiengesellschaft, deren Aktien zum Handel auf einem 

geregelten Markt im Sinn des § 1 Abs. 2 BörseG zugelassen sind oder die 
ausschließlich andere Wertpapiere als Aktien auf einem solchen Markt emittiert 
und deren Aktien mit Wissen der Gesellschaft über ein multilaterales 
Handelssystem im Sinn des § 1 Z 9 WAG 2007 gehandelt werden, hat einen 
Corporate Governance-Bericht aufzustellen, der zumindest die folgenden 

§ 243c. (1) Eine Aktiengesellschaft, deren Aktien zum Handel auf einem 
geregelten Markt im Sinn des § 1 Z 2 BörseG 2018 zugelassen sind oder die 
ausschließlich andere Wertpapiere als Aktien auf einem solchen Markt emittiert 
und deren Aktien mit Wissen der Gesellschaft über ein multilaterales 
Handelssystem im Sinn des § 1 Z 24 WAG 2018 gehandelt werden, hat einen 
Corporate Governance-Bericht aufzustellen, der zumindest die folgenden 
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Angaben enthält: Angaben enthält: 
1. – 4. … 1. – 4. … 

(2) … (2) … 
§ 267. (1) – (3) … § 267. (1) – (3) … 
(3a) Bei einem Mutterunternehmen, dessen Aktien zum Handel auf einem 

geregelten Markt im Sinn des § 1 Abs. 2 BörseG zugelassen sind oder das 
ausschließlich andere Wertpapiere als Aktien auf einem solchen Markt emittiert 
und dessen Aktien mit Wissen der Gesellschaft über ein multilaterales 
Handelssystem im Sinne des § 1 Z 9 WAG 2007 gehandelt werden, hat der 
Konzernlagebericht auch die Angaben nach § 243a Abs. 1 zu enthalten. 

(3a) Bei einem Mutterunternehmen, dessen Aktien zum Handel auf einem 
geregelten Markt im Sinn des § 1 Z 2 BörseG 2018 zugelassen sind oder das 
ausschließlich andere Wertpapiere als Aktien auf einem solchen Markt emittiert 
und dessen Aktien mit Wissen der Gesellschaft über ein multilaterales 
Handelssystem im Sinne des § 1 Z 24 WAG 2018 gehandelt werden, hat der 
Konzernlagebericht auch die Angaben nach § 243a Abs. 1 zu enthalten. 

(3b) – (4) … (3b) – (4) … 
§ 267b. Ein Mutterunternehmen, dessen Aktien zum Handel auf einem 

geregelten Markt im Sinn des § 1 Abs. 2 BörseG zugelassen sind oder das 
ausschließlich andere Wertpapiere als Aktien auf einem solchen Markt emittiert 
und dessen Aktien mit Wissen des Unternehmens über ein multilaterales 
Handelssystem im Sinn des § 1 Z 9 WAG 2007 gehandelt werden, hat einen 
konsolidierten Corporate Governance-Bericht aufzustellen, der die in § 243 
vorgeschriebenen Angaben enthält, wobei die erforderlichen Anpassungen 
vorzunehmen sind, um die Lage der insgesamt in die Konsolidierung 
einbezogenen Unternehmen bewerten zu können. § 251 Abs. 3 ist entsprechend 
anzuwenden. 

§ 267b. Ein Mutterunternehmen, dessen Aktien zum Handel auf einem 
geregelten Markt im Sinn des § 1 Z 2 BörseG 2018 zugelassen sind oder das 
ausschließlich andere Wertpapiere als Aktien auf einem solchen Markt emittiert 
und dessen Aktien mit Wissen des Unternehmens über ein multilaterales 
Handelssystem im Sinn des § 1 Z 24 WAG 2018 gehandelt werden, hat einen 
konsolidierten Corporate Governance-Bericht aufzustellen, der die in § 243c 
vorgeschriebenen Angaben enthält, wobei die erforderlichen Anpassungen 
vorzunehmen sind, um die Lage der insgesamt in die Konsolidierung 
einbezogenen Unternehmen bewerten zu können. § 251 Abs. 3 ist entsprechend 
anzuwenden. 

§ 906. (1) – (45) … § 906. (1) – (45) … 
 (46) § 243a Abs. 1, § 243b Abs. 1, § 267 Abs. 3a und § 267b in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 

Artikel 44 Artikel 44 
Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016 Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016 

§ 8. (1) – (2) … § 8. (1) – (2) … 
(3) Auf die Feststellung der Stimmrechte ist § 91 Abs. 1a bis 2a BörseG in 

Verbindung mit § 92 und § 92a Abs. 2 und 3 BörseG anzuwenden, wobei 
Stimmrechte oder Kapitalanteile, die Wertpapierfirmen oder Kreditinstitute 
infolge einer Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten oder Platzierung 

(3) Auf die Feststellung der Stimmrechte ist § 130 Abs. 2 bis 4 BörseG 2018 
in Verbindung mit § 133 und § 134 Abs. 2 und 3 BörseG 2018 anzuwenden, 
wobei Stimmrechte oder Kapitalanteile, die Wertpapierfirmen oder Kreditinstitute 
infolge einer Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten oder Platzierung 
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von Finanzinstrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung gemäß § 1 Z 2 lit. f 
WAG 2007 halten, nicht zu berücksichtigen sind, vorausgesetzt, diese Rechte 
werden nicht ausgeübt oder anderweitig benutzt, um in die Geschäftsführung des 
Emittenten einzugreifen, und werden innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt 
des Erwerbs veräußert. 

von Finanzinstrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung gemäß § 1 Z 3 lit. f 
WAG 2018 halten, nicht zu berücksichtigen sind, vorausgesetzt, diese Rechte 
werden nicht ausgeübt oder anderweitig benutzt, um in die Geschäftsführung des 
Emittenten einzugreifen, und werden innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt 
des Erwerbs veräußert. 

(4) – (6) … (4) – (6) … 
§ 24. (1) – (2) … § 24. (1) – (2) … 
(3) Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen haben der FMA 

jeden Erwerb und jede Aufgabe von Anteilsrechten, die gemäß Abs. 1 und 2 
angezeigt werden müssen, unverzüglich anzuzeigen, sobald sie davon Kenntnis 
erlangen. Ferner haben sie der FMA mindestens einmal jährlich die Namen und 
Anschriften der Aktionäre, die anzeigepflichtige qualifizierte Beteiligungen 
halten, und das Ausmaß dieser qualifizierten Beteiligungen anzuzeigen, wie es 
sich insbesondere aus den anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung 
getroffenen Feststellungen oder aus den gemäß § 91 bis § 93 BörseG erhaltenen 
Informationen ergibt. 

(3) Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen haben der FMA 
jeden Erwerb und jede Aufgabe von Anteilsrechten, die gemäß Abs. 1 und 2 
angezeigt werden müssen, unverzüglich anzuzeigen, sobald sie davon Kenntnis 
erlangen. Ferner haben sie der FMA mindestens einmal jährlich die Namen und 
Anschriften der Aktionäre, die anzeigepflichtige qualifizierte Beteiligungen 
halten, und das Ausmaß dieser qualifizierten Beteiligungen anzuzeigen, wie es 
sich insbesondere aus den anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung 
getroffenen Feststellungen oder aus den gemäß § 130 bis § 135 BörseG 2018 
erhaltenen Informationen ergibt. 

§ 94. (1) – (7) … § 94. (1) – (7) … 
(8) Nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten kann nach 

ausdrücklicher Zustimmung des Versicherten anstelle der schriftlichen 
Information gemäß Abs. 3 bis 6 auch eine gesicherte elektronische 
Zugriffsmöglichkeit auf diese Information beim Versicherungsunternehmen 
ermöglicht werden. Informationen gemäß Abs. 3 können nach ausdrücklicher 
Zustimmung der Versicherten auch auf einem anderen dauerhaften Datenträger 
gemäß § 16 Abs. 1 WAG 2007 zur Verfügung gestellt werden. 

(8) Nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten kann nach 
ausdrücklicher Zustimmung des Versicherten anstelle der schriftlichen 
Information gemäß Abs. 3 bis 6 auch eine gesicherte elektronische 
Zugriffsmöglichkeit auf diese Information beim Versicherungsunternehmen 
ermöglicht werden. Informationen gemäß Abs. 3 können nach ausdrücklicher 
Zustimmung der Versicherten auch auf einem anderen dauerhaften Datenträger 
gemäß Art. 3 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 zur Verfügung 
gestellt werden. 

(9) … (9) … 
§ 98. (1) Das Versicherungsunternehmen hat einem Versicherten oder 

Anwartschaftsberechtigten (§ 5 Z 1 PKG) auf Anfrage vor einer Entscheidung 
gemäß § 5 Abs. 5, § 5a Abs. 1, § 6c Abs. 5 oder § 6e Abs. 1 BPG auf einem 
dauerhaften Datenträger gemäß § 16 Abs. 1 WAG 2007 zu informieren. Das 
Versicherungsunternehmen hat über die Information und Entscheidung des 
Versicherten Aufzeichnungen zu führen und diese mindestens sieben Jahre 
aufzubewahren. Die Aufzeichnungen sind auf einem Datenträger aufzubewahren, 
damit diese der FMA auch in Zukunft unverzüglich zugänglich gemacht werden 

§ 98. (1) Das Versicherungsunternehmen hat einem Versicherten oder 
Anwartschaftsberechtigten (§ 5 Z 1 PKG) auf Anfrage vor einer Entscheidung 
gemäß § 5 Abs. 5, § 5a Abs. 1, § 6c Abs. 5 oder § 6e Abs. 1 BPG auf einem 
dauerhaften Datenträger gemäß Art. 3 Abs. 1 der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565 zu informieren. Das Versicherungsunternehmen hat 
über die Information und Entscheidung des Versicherten Aufzeichnungen zu 
führen und diese mindestens sieben Jahre aufzubewahren. Die Aufzeichnungen 
sind auf einem Datenträger aufzubewahren, damit diese der FMA auch in Zukunft 
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können. unverzüglich zugänglich gemacht werden können. 

(2) – (3) … (2) – (3) … 
§ 123. (1) – (6) … § 123. (1) – (6) … 
(7) In Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, deren 

verrechnete Prämien des gesamten auf Grund der Konzession betriebenen 
Geschäfts 750 Millionen Euro übersteigen oder die übertragbare Wertpapiere 
ausgegeben haben, die zum Handel an einem geregelten Markt gemäß § 1 Abs. 2 
BörseG zugelassen sind, ist vom Aufsichtsrat bzw. Verwaltungsrat ein 
Prüfungsausschuss zu bestellen, der sich aus mindestens drei Mitgliedern des 
Aufsichtsrats bzw. des Verwaltungsrats zusammensetzt. Diesem muss eine 
Person angehören, die über besondere Kenntnisse und praktische Erfahrung im 
Betrieb und in der Rechnungslegung eines Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmens und in der Berichterstattung in für das 
betreffende Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen angemessener 
Weise verfügt (Finanzexperte). Vorsitzender des Prüfungsausschusses oder 
Finanzexperte darf nicht sein, wer in den letzten drei Jahren Mitglied des 
Vorstands oder des Verwaltungsrats, geschäftsführender Direktor, leitender 
Angestellter (§ 80 AktG) oder Abschlussprüfer des Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmens war oder den Bestätigungsvermerk unterfertigt 
hat oder aus anderen Gründen nicht unabhängig und unbefangen ist. Der 
Prüfungsausschuss hat zumindest zwei Sitzungen im Geschäftsjahr abzuhalten. 
Der Abschlussprüfer ist den Sitzungen des Prüfungsausschusses, die sich mit der 
Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses (Konzernabschlusses) und 
dessen Prüfung beschäftigen, zuzuziehen und hat über die Abschlussprüfung zu 
berichten. Zu den Aufgaben des Prüfungsausschusses gehören: 

(7) In Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, deren 
verrechnete Prämien des gesamten auf Grund der Konzession betriebenen 
Geschäfts 750 Millionen Euro übersteigen oder die übertragbare Wertpapiere 
ausgegeben haben, die zum Handel an einem geregelten Markt gemäß § 1 Z 2 
BörseG 2018 zugelassen sind, ist vom Aufsichtsrat bzw. Verwaltungsrat ein 
Prüfungsausschuss zu bestellen, der sich aus mindestens drei Mitgliedern des 
Aufsichtsrats bzw. des Verwaltungsrats zusammensetzt. Diesem muss eine 
Person angehören, die über besondere Kenntnisse und praktische Erfahrung im 
Betrieb und in der Rechnungslegung eines Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmens und in der Berichterstattung in für das 
betreffende Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen angemessener 
Weise verfügt (Finanzexperte). Vorsitzender des Prüfungsausschusses oder 
Finanzexperte darf nicht sein, wer in den letzten drei Jahren Mitglied des 
Vorstands oder des Verwaltungsrats, geschäftsführender Direktor, leitender 
Angestellter (§ 80 AktG) oder Abschlussprüfer des Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmens war oder den Bestätigungsvermerk unterfertigt 
hat oder aus anderen Gründen nicht unabhängig und unbefangen ist. Der 
Prüfungsausschuss hat zumindest zwei Sitzungen im Geschäftsjahr abzuhalten. 
Der Abschlussprüfer ist den Sitzungen des Prüfungsausschusses, die sich mit der 
Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses (Konzernabschlusses) und 
dessen Prüfung beschäftigen, zuzuziehen und hat über die Abschlussprüfung zu 
berichten. Zu den Aufgaben des Prüfungsausschusses gehören: 

 1. – 7. …  1. – 7. … 
§ 269. Die FMA kann durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen, 

Vorlagen und Meldungen gemäß § 11 Abs. 2, § 21 Abs. 1, § 23 Abs. 1 und 5, 
§ 24 Abs. 1 bis 3, § 63 Abs. 5, § 65 Abs. 3, § 66 Abs. 3 Z 4, § 79 Abs. 3, § 85 
Abs. 2, § 86 Abs. 1, 4 und 5, § 87 Abs. 4, § 92 Abs. 1, 2 und 5, § 100 Abs. 4, 
§ 102 Abs. 1, § 109 Abs. 2 und 4, § 115 Abs. 2 und 4, § 122 Abs. 1 und 3, § 123 
Abs. 3 und 4, § 127 Abs. 1 bis 3, § 176 Abs. 1, § 185 Abs. 2, § 193 Abs. 3, § 194 
Abs. 2 und 3, § 196 Abs. 3, § 202 Abs. 4, § 203 Abs. 2 und 3, § 220 Abs. 1, § 221 
Abs. 1 und 3, § 224 Abs. 2, § 225 Abs. 1 und 2, § 248 Abs. 2 bis 6 und 8, § 249 
Abs. 1 und 2, § 250 Abs. 1 und 2, § 260 Abs. 1, § 265 Abs. 1, § 272 Abs. 2, § 273 

§ 269. Die FMA kann durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen, 
Vorlagen und Meldungen gemäß § 11 Abs. 2, § 21 Abs. 1, § 23 Abs. 1 und 5, 
§ 24 Abs. 1 bis 3, § 63 Abs. 5, § 65 Abs. 3, § 66 Abs. 3 Z 4, § 79 Abs. 3, § 85 
Abs. 2, § 86 Abs. 1, 4 und 5, § 87 Abs. 4, § 92 Abs. 1, 2 und 5, § 100 Abs. 4, 
§ 102 Abs. 1, § 109 Abs. 2 und 4, § 115 Abs. 2 und 4, § 122 Abs. 1 und 3, § 123 
Abs. 3 und 4, § 127 Abs. 1 bis 3, § 176 Abs. 1, § 185 Abs. 2, § 193 Abs. 3, § 194 
Abs. 2 und 3, § 196 Abs. 3, § 202 Abs. 4, § 203 Abs. 2 und 3, § 220 Abs. 1, § 221 
Abs. 1 und 3, § 224 Abs. 2, § 225 Abs. 1 und 2, § 248 Abs. 2 bis 6 und 8, § 249 
Abs. 1 und 2, § 250 Abs. 1 und 2, § 260 Abs. 1, § 265 Abs. 1, § 272 Abs. 2, § 273 
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Abs. 4, § 278 Abs. 1, § 279 Abs. 1, § 280 Abs. 1 und 3, § 300 Abs. 3, § 305 
Abs. 1 Z  3 und Abs. 6, § 306 Abs. 1 und § 309 Abs. 1, gemäß Art. 300 Z. 2, 
Art. 312, Art. 362, Art. 368, Art. 373 der Durchführungsverordnung (EU) sowie 
gemäß § 22 Abs. 5 FMABG ausschließlich in elektronischer Form zu erfolgen 
haben sowie bestimmten Gliederungen, technischen Mindestanforderungen und 
Übermittlungsmodalitäten zu entsprechen haben. Die FMA hat sich dabei an den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür 
zu sorgen, dass die jederzeitige elektronische Verfügbarkeit der Daten für die 
FMA gewährleistet bleibt und Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. 
Die FMA hat geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die 
Meldepflichtigen oder gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen 
während eines angemessenen Zeitraums im System über die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der von ihnen oder ihren Einbringungsverantwortlichen 
erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

Abs. 4, § 278 Abs. 1, § 279 Abs. 1, § 280 Abs. 1 und 3, § 300 Abs. 3, § 305 
Abs. 1 Z  3 und Abs. 6, § 306 Abs. 1 und § 309 Abs. 1, gemäß Art. 300 Z. 2, 
Art. 312, Art. 362, Art. 368, Art. 373 der Durchführungsverordnung (EU) 
ausschließlich in elektronischer Form zu erfolgen haben sowie bestimmten 
Gliederungen, technischen Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten 
zu entsprechen haben. Die FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass 
die jederzeitige elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA gewährleistet 
bleibt und Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Die FMA hat 
geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die Meldepflichtigen oder 
gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen während eines angemessenen 
Zeitraums im System über die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihnen oder 
ihren Einbringungsverantwortlichen erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

§ 340. (1) – (2) … § 340. (1) – (2) … 
 (3) § 8 Abs. 3, § 24 Abs. 3, § 94 Abs. 8, § 98 Abs. 1, § 123 Abs. 8, § 269, 

§ 342 Abs. 1 Z 18 und 42 sowie § 342 Abs. 3 Z 11 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft. 

§ 342. (1) … § 342. (1) … 
 1. – 17. …  1. – 17. … 
 18. Börsegesetz 1989 (BörseG), BGBl. Nr. 555/1989;  18. Börsegesetz 2018 (BörseG 2018), BGBl. Nr. xx/2017; 
 19. – 41. …  19. – 41. … 
 42. Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 (WAG 2007), BGBl. I Nr. 60/2007;  42. Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018), BGBl. I Nr. xx/2017; 
 43. – 44. …  43. – 44. … 

(2) … (2) … 
(3) … (3) … 

 1. – 10. …  1. – 10. … 
    11. Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der 

Richtlinie 2014/65/EU in Bezug auf die organisatorischen 
Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die 
Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter 
Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie, ABl. Nr. L 87 S. 1. 
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Artikel 45 Artikel 45 
Änderung des Zahlungsdienstegesetzes Änderung des Zahlungsdienstegesetzes 

§ 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: § 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
 1. – 27. …  1. – 27. … 
  28. starke Kundenauthentifizierung: eine Authentifizierung unter 

Heranziehung von mindestens zwei Elementen der Kategorien Wissen 
(etwas, das nur der Nutzer weiß), Besitz (etwas, das nur der Nutzer 
besitzt) oder Inhärenz (etwas, das nur der Nutzer ist), die insofern 
voneinander unabhängig sind, als die Nichterfüllung eines Kriteriums 
die Zuverlässigkeit der anderen nicht in Frage stellt, und die so 
konzipiert ist, dass die Vertraulichkeit der Authentifizierungsdaten 
geschützt ist. 

Im Übrigen gelten, soweit in diesem Bundesgesetz nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, die Begriffsbestimmungen des BWG, des WAG 2007 sowie der 
Verordnung (EG) Nr. 1287/2006, Verordnung (EG) Nr. 924/2009 und 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

Im Übrigen gelten, soweit in diesem Bundesgesetz nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, die Begriffsbestimmungen des BWG, des 
Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 - WAG 2018, BGBl. I Nr. xx/2017, sowie der 
Verordnung (EG) Nr. 1287/2006, Verordnung (EG) Nr. 924/2009 und 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

§ 66. (1) Wer Zahlungsdienste gemäß § 1 Abs. 2 ohne die erforderliche 
Berechtigung erbringt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro 
zu bestrafen. 

§ 66. (1) Wer Zahlungsdienste gemäß § 1 Abs. 2 ohne die erforderliche 
Berechtigung erbringt, begeht, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA 
mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen. 

(2) – (3) … (2) – (3) … 
§ 67. (1) – (4) … § 67. (1) – (4) … 
(5) Eine Verwaltungsübertretung nach den Abs. 1 bis 4 wird nur dann 

verwirklicht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 

 

(6) … (6) … 
(7) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Zahlungsinstituts gemäß § 3 

Z 4 lit. a 
(7) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Zahlungsinstituts gemäß § 3 

Z 4 lit. a 
 1. die Pflichten gemäß §§ 21 Abs. 1 und 2, 23 Abs. 2, 24, 27, 29, 30, 35, 37  1. die Pflichten gemäß §§ 21 Abs. 1 und 2, 23 Abs. 2, 24, 27, 29, 30, 35, 37 
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Abs. 4, 38, 41, 42, 43 dieses Bundesgesetzes oder gemäß §§ 36 BWG 
verletzt oder 

Abs. 4, 38, 41, 42, 43 dieses Bundesgesetzes oder gemäß §§ 36 BWG 
verletzt oder 

 2. die Pflichten der gemäß §§ 26, 28, 31, 32, 33 dieses Bundesgesetzes 
verletzt oder 

 2. die Pflichten der gemäß §§ 26, 28, 31, 32, 33 dieses Bundesgesetzes 
verletzt oder 

 3. die unverzügliche schriftliche Anzeige von in den §§ 10 Abs. 3, 11, 21 
Abs. 3, 22 Abs. 1 genannten Sachverhalten an die FMA unterlässt, 

 3. die unverzügliche schriftliche Anzeige von in den §§ 10 Abs. 3, 11, 21 
Abs. 3, 22 Abs. 1 genannten Sachverhalten an die FMA unterlässt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist in den Fällen nach Z 1 von der FMA mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro und in 
Fällen nach Z 2 oder 3 mit einer Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen. 

begeht, eine Verwaltungsübertretung und ist in den Fällen nach Z 1 von der FMA 
mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro und in Fällen nach Z 2 oder 3 mit einer 
Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen. 

(8) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Zweigstelle gemäß § 12 (8) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Zweigstelle gemäß § 12 
 1. die Pflichten gemäß §§ 26, 28, 31, 32, 33 dieses Bundesgesetzes verletzt 

oder 
 1. die Pflichten gemäß §§ 26, 28, 31, 32, 33 dieses Bundesgesetzes verletzt 

oder 
 2. die Pflichten der §§ 27, 29, 30, 35, 37 Abs. 4, 38, 41, 42, 43 dieses 

Bundesgesetzes oder der §§ 36 BWG verletzt, 
 2. die Pflichten der §§ 27, 29, 30, 35, 37 Abs. 4, 38, 41, 42, 43 dieses 

Bundesgesetzes oder der §§ 36 BWG verletzt, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist in den Fällen nach Z 1 von der FMA mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro und in 
Fällen nach Z 2 mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

begeht, eine Verwaltungsübertretung und ist in den Fällen nach Z 1 von der FMA 
mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro und in Fällen nach Z 2 mit Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro zu bestrafen. 

(9) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Zahlungsdienstleisters gemäß 
§ 1 Abs. 3 Z 1 und 3 bis 5 

(9) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Zahlungsdienstleisters gemäß 
§ 1 Abs. 3 Z 1 und 3 bis 5 

 1. die Pflichten gemäß §§ 26, 28, 31, 32, 33 dieses Bundesgesetzes verletzt 
oder 

 1. die Pflichten gemäß §§ 26, 28, 31, 32, 33 dieses Bundesgesetzes verletzt 
oder 

 2. die Pflichten der §§ 27, 29, 30, 35, 37 Abs. 4, 38, 41, 42, 43 dieses 
Bundesgesetzes verletzt, 

 2. die Pflichten der §§ 27, 29, 30, 35, 37 Abs. 4, 38, 41, 42, 43 dieses 
Bundesgesetzes verletzt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist in den Fällen nach Z 1 von der FMA mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro und in 
Fällen nach Z 2 mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

begeht, eine Verwaltungsübertretung und ist in den Fällen nach Z 1 von der FMA 
mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro und in Fällen nach Z 2 mit Geldstrafe bis zu 
60 000 Euro zu bestrafen. 

(12) … (12) … 
§ 68. (1) Wer als Zahlungsdienstleister entgegen Art. 3 oder Art. 4 Abs. 1 

der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 
§ 68. (1) Wer als Zahlungsdienstleister entgegen Art. 3 oder Art. 4 Abs. 1 

der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 
 1.- 2. …  1.- 2. … 
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begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 
60 000 Euro zu bestrafen. 

begeht oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis 60 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Wer es als Lieferant von Waren oder als Dienstleister, der Zahlungen 
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes akzeptiert, bei der 
Rechnungsstellung für Waren oder Dienstleistungen im Europäischen 
Wirtschaftsraum entgegen Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 
unterlässt, seinen Kunden seine IBAN und den BIC seines Zahlungsdienstleisters 
mitzuteilen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 
10 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Wer es als Lieferant von Waren oder als Dienstleister, der Zahlungen 
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes akzeptiert, bei der 
Rechnungsstellung für Waren oder Dienstleistungen im Europäischen 
Wirtschaftsraum entgegen Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 
unterlässt, seinen Kunden seine IBAN und den BIC seines Zahlungsdienstleisters 
mitzuteilen, begeht oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit 
strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA 
mit einer Geldstrafe bis 10 000 Euro zu bestrafen. 

(3) Wer es entgegen Art. 4 Abs. 1 oder Abs. 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 924/2009 unterlässt, 

(3) Wer es entgegen Art. 4 Abs. 1 oder Abs. 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 924/2009 unterlässt, 

 1. – 4. …  1. – 4. … 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 
10 000 Euro zu bestrafen. 

begeht oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis 10 000 Euro zu bestrafen. 

(4) Wer entgegen Art. 6 oder 7 der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (4) Wer entgegen Art. 6 oder 7 der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 
 1. – 2. …  1. – 2. … 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 
60 000 Euro zu bestrafen. 

begeht oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis 60 000 Euro zu bestrafen. 

§ 68a. (1) Wer gegen die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 
verstößt, indem er 

§ 68a. (1) Wer gegen die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 
verstößt, indem er 

1. – 10. … 1. – 10. … 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der begeht oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 
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Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 
10 000 Euro zu bestrafen. Ein erzielter Vermögensvorteil ist von der FMA als 
verfallen zu erklären. 

bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen. Ein erzielter Vermögensvorteil ist 
von der FMA als verfallen zu erklären. 

(2) … (2) … 
§ 79. (1) – (13) … § 79. (1) – (13) … 

 (14) Der Schlusssatz des § 3, § 66 Abs. 1, § 67 Abs. 7 bis 11, § 68 Abs. 1 bis 
4 und § 68a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 
treten mit 3. Jänner 2018 in Kraft. § 67 Abs. 5 und § 69 Abs. 2 treten mit Ablauf 
des 2. Jänner 2018 außer Kraft. 

Artikel 46 Artikel 46 
Änderung des Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetzes Änderung des Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetzes 

§ 5. (1) Die Kosten der FMA aus ihrer Tätigkeit als zuständige Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaates sind Kosten des Rechnungskreises Wertpapieraufsicht 
(§ 19 Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 FMABG) und sind von jenen zentralen 
Gegenparteien, für die die FMA Aufgaben als zuständige Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaates wahrnimmt, und deren Clearingmitgliedern zu erstatten. 
Die FMA hat zu diesem Zweck neben den in § 90 Abs. 1 des 
Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 (WAG 2007), BGBl. I Nr. 60/2007, 
vorgesehenen Subrechnungskreisen im Rechnungskreis Wertpapieraufsicht 
jeweils einen zusätzlichen Subrechnungskreis für zentrale Gegenparteien und für 
deren Clearingmitglieder zu bilden. 

§ 5. (1) Die Kosten der FMA aus ihrer Tätigkeit als zuständige Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaates sind Kosten des Rechnungskreises Wertpapieraufsicht 
(§ 19 Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 FMABG) und sind nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 
zu erstatten. Die FMA hat zu diesem Zweck einen gemeinsamen 
Subrechnungskreis für von der FMA beaufsichtigte Wertpapierbörsen, zentrale 
Gegenparteien und Zentralverwahrer (Marktinfrastruktur) und einen zusätzlichen 
Subrechnungskreis für Clearingmitglieder von zentralen Gegenparteien zu bilden. 

(2) Die auf Kostenpflichtige gemäß Abs. 1 entfallenden Beträge sind von der 
FMA mit Bescheid vorzuschreiben; die Festsetzung von Pauschalbeträgen ist 
zulässig. Die FMA hat nähere Regelungen über diese Kostenaufteilung und ihre 
Vorschreibung mit Verordnung festzusetzen. Hierbei ist insbesondere zu regeln: 
 1. Die Bemessungsgrundlagen der einzelnen Arten von 

Kostenvorschreibungen; 
 2. die Termine für die Kostenbescheide und die Fristen für die Zahlungen 

der Kostenpflichtigen. 
Bei der Erlassung von Verordnungen gemäß Z 1 und 2 ist in Bezug auf den 

(2) Die auf kostenpflichtige Clearingmitglieder entfallenden Beträge sind 
von der FMA mit Bescheid vorzuschreiben; die Festsetzung von 
Pauschalbeträgen ist zulässig. Die FMA hat nähere Regelungen über diese 
Kostenaufteilung und ihre Vorschreibung mit Verordnung festzusetzen. Hierbei 
ist insbesondere zu regeln: 
 1. Die Bemessungsgrundlagen der einzelnen Arten von 

Kostenvorschreibungen; 
 2. die Termine für die Kostenbescheide und die Fristen für die Zahlungen 

der Kostenpflichtigen. 
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Subrechnungskreis für zentrale Gegenparteien auf das Ausmaß der erbrachten 
Clearingdienstleistungen und in Bezug auf den Subrechnungskreis für 
Clearingmitglieder auf deren Anteil an den erbrachten Clearingdienstleistungen 
Bedacht zu nehmen. Die zentralen Gegenparteien haben der FMA alle 
erforderlichen Auskünfte über die Grundlagen der Kostenbemessung zu erteilen. 

Bei der Erlassung von Verordnungen gemäß Z 1 und 2 ist in Bezug auf den 
Subrechnungskreis für Clearingmitglieder auf deren Anteil an den erbrachten 
Clearingdienstleistungen Bedacht zu nehmen. Die zentralen Gegenparteien haben 
der FMA alle erforderlichen Auskünfte über die Grundlagen der 
Kostenbemessung zu erteilen. 

 (3) Kostenpflichtige zentrale Gegenparteien haben als Ersatz für die 
Aufwendungen aus der Aufsicht jeweils einen Pauschalbetrag von 100 000 Euro 
zu leisten, der von der FMA mit Bescheid vorzuschreiben ist und von den 
Kostenpflichtigen in vier gleichen Teilen jeweils bis spätestens 15. Jänner, April, 
Juli und Oktober des betreffenden Geschäftsjahres zu leisten ist. Die 
Vorschreibung einer Vorauszahlung gemäß § 19 Abs. 5 FMABG hat zu entfallen. 
Verbleibt im gemeinsamen Subrechnungskreis Marktinfrastruktur ein Fehlbetrag, 
so ist dieser gemäß § 19 Abs. 2 FMABG auf die einzelnen Rechnungskreise 
aufzuteilen; ein Überschuss ist einer Rückstellung zuzuführen, die im nächsten 
Geschäftsjahr aufzulösen und nur von den Kosten des Subrechnungskreises 
Marktinfrastruktur abzuziehen ist. 

§ 7. (1) … § 7. (1) … 
(2) Bei Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 6 Abs. 1 gilt anstelle der 

Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG § 31 Abs. 2 VStG von sechs Monaten eine 
Verjährungsfrist von 18 Monaten. 

 

(3) Für die Vollstreckung eines Bescheides nach diesem Bundesgesetz oder 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 tritt an die Stelle des in § 5 Abs. 3 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53/1991, 
vorgesehenen Betrags der Betrag von 30 000 Euro. 

 

(4) – (5) … (4) – (5) … 
§ 12. … § 12. (1) … 

 (2) § 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 tritt mit 1. 
Jänner 2018 in Kraft und ist auf Geschäftsjahre der FMA anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2017 beginnen. § 7 Abs. 2 und 3 tritt mit Ablauf des 2. Jänner 
2018 außer Kraft. 
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Artikel 47 Artikel 47 
Änderung des Zentralverwahrer-Vollzugsgesetzes Änderung des Zentralverwahrer-Vollzugsgesetzes 

§ 5. (1) Die FMA kann Geldstrafen gegen juristische Personen verhängen, 
wenn natürliche Personen, die entweder allein oder als Teil eines Organs der 
juristischen Person gehandelt haben und eine Führungsposition innerhalb der 
juristischen Person aufgrund 

§ 5. (1) Die FMA kann Geldstrafen gegen juristische Personen verhängen, 
wenn natürliche Personen, die entweder allein oder als Teil eines Organs der 
juristischen Person gehandelt haben und eine Führungsposition innerhalb der 
juristischen Person aufgrund 

 1. – 3. …  1. – 3. … 
innehaben, gegen die in § 4 angeführten Verpflichtungen verstoßen haben, sofern 
die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet. 

innehaben, gegen die in § 4 angeführten Verpflichtungen verstoßen haben. 

(2) – (4) … (2) – (4) … 
(5) Die FMA kann von der Bestrafung eines Verantwortlichen gemäß § 9 

VStG absehen, wenn für denselben Verstoß bereits eine Verwaltungsstrafe gegen 
die juristische Person verhängt wird und keine besonderen Umstände vorliegen, 
die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen. 

 

(6) … (6) … 
§ 9. (1) Bei Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 4 Abs. 1, § 4 Abs. 2 und 

§ 13 Abs. 1 gilt anstelle der Verjährungsfrist des § 31 Abs. 1 VStG eine 
Verjährungsfrist von 18 Monaten. 

§ 9. 

(2) Für die Vollstreckung eines Bescheides nach diesem Bundesgesetz oder 
der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 tritt an die Stelle des in § 5 Abs. 3 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53/1991, 
vorgesehenen Betrags der Betrag von 30 000 Euro. 

 

(3) … (3) … 
§ 11. (1) Die Kosten der FMA aus ihrer Tätigkeit als zuständige Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaates für die Zulassung und Beaufsichtigung von 
Zentralverwahrern sind Kosten des Rechnungskreises Wertpapieraufsicht (§ 19 
Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 FMABG) und sind von jenen Zentralverwahrern, für die 
die FMA Aufgaben als zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaates 
wahrnimmt, zu erstatten. Die FMA hat zu diesem Zweck neben den in § 90 Abs. 1 
des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 – WAG 2007, BGBl. I Nr. 60/2007, 

§ 11. (1) Die Kosten der FMA aus ihrer Tätigkeit als zuständige Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaates für die Zulassung und Beaufsichtigung von 
Zentralverwahrern sind Kosten des Rechnungskreises Wertpapieraufsicht (§ 19 
Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 FMABG) und sind nach Maßgabe des Abs. 2 zu erstatten. 
Die FMA hat zu diesem Zweck einen gemeinsamen Subrechnungskreis für von 
der FMA beaufsichtigte Wertpapierbörsen, zentrale Gegenparteien und 
Zentralverwahrer (Marktinfrastruktur) zu bilden. 



  91 von 92 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
vorgesehenen Subrechnungskreisen im Rechnungskreis Wertpapieraufsicht einen 
zusätzlichen Subrechnungskreis für Zentralverwahrer zu bilden. 

(2) Die auf Kostenpflichtige gemäß Abs. 1 entfallenden Beträge sind von der 
FMA mit Bescheid vorzuschreiben; die Festsetzung von Pauschalbeträgen ist 
zulässig. Die FMA hat nähere Regelungen über diese Kostenaufteilung und ihre 
Vorschreibung mit Verordnung festzusetzen. Hierbei sind insbesondere zu regeln: 
 1. Die Bemessungsgrundlage; 
 2. die Termine für die Kostenbescheide und die Fristen für die Zahlungen 

der Kostenpflichtigen. 
In der Verordnung kann auch die Beteiligung an den Kosten der Bankenaufsicht, 
wenn die Erbringung bankartiger Nebendienstleistungen als Kreditinstitut gemäß 
Art. 8 der Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung 
der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 
S. 338, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/59/EU, ABl. Nr. L 173 vom 
12.06.2014 S. 190, dem Zentralverwahrer gemäß Art. 54 Abs. 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 909/2014 genehmigt ist, und an den Kosten der übrigen 
Wertpapieraufsicht, wenn die Erbringung von nicht ausdrücklich in den 
Abschnitten A und B des Anhanges zur Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten 
Wertpapierdienstleistungen dem Zentralverwahrer gemäß Art. 17 oder 19 der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genehmigt ist, geregelt werden. 

(2) Kostenpflichtige Zentralverwahrer haben als Ersatz für die 
Aufwendungen aus der Aufsicht jeweils einen Pauschalbetrag von 100 000 Euro 
zu leisten, der von der FMA mit Bescheid vorzuschreiben ist und von den 
Kostenpflichtigen in vier gleichen Teilen jeweils bis spätestens 15. Jänner, April, 
Juli und Oktober des betreffenden Geschäftsjahres zu leisten ist. Die 
Vorschreibung einer Vorauszahlung gemäß § 19 Abs. 5 FMABG hat zu entfallen. 
Verbleibt im gemeinsamen Subrechnungskreis Marktinfrastruktur ein Fehlbetrag, 
so ist dieser gemäß § 19 Abs. 2 FMABG auf die einzelnen Rechnungskreise 
aufzuteilen; ein Überschuss ist einer Rückstellung zuzuführen, die im nächsten 
Geschäftsjahr aufzulösen und nur von den Kosten des Subrechnungskreises 
Marktinfrastruktur abzuziehen ist. 

(3) Zentralverwahrer haben der FMA alle erforderlichen Auskünfte über die 
Grundlagen der Kostenbemessung zu erteilen. 

 

§ 14. (1) Die FMA kann Geldstrafen gegen juristische Personen verhängen, 
wenn natürliche Personen, die entweder allein oder als Teil eines Organs der 
juristischen Person gehandelt haben und eine Führungsposition innerhalb der 
juristischen Person aufgrund 

§ 14. (1) Die FMA kann Geldstrafen gegen juristische Personen verhängen, 
wenn natürliche Personen, die entweder allein oder als Teil eines Organs der 
juristischen Person gehandelt haben und eine Führungsposition innerhalb der 
juristischen Person aufgrund 

 1. – 3. …  1. – 3. … 
innehaben, gegen die in § 13 angeführten Verpflichtungen verstoßen haben, 
sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet. 

innehaben, gegen die in § 13 angeführten Verpflichtungen verstoßen haben. 

(2) – (4) … (2) – (4) … 
(5) Die FMA kann von der Bestrafung eines Verantwortlichen gemäß § 9  
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VStG absehen, wenn für denselben Verstoß bereits eine Verwaltungsstrafe gegen 
die juristische Person verhängt wird und keine besonderen Umstände vorliegen, 
die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen. 

 Inkraftttreten 
 § 22. § 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2017 tritt mit 

1. Jänner 2018 in Kraft und ist auf Geschäftsjahre der FMA anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2017 beginnen. § 5 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2017 treten mit 3. Jänner 2018 in 
Kraft. § 5 Abs. 5, § 9 Abs. 1 und 2 sowie § 14 Abs. 5 treten mit Ablauf des 
2. Jänner 2018 außer Kraft. 
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